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1 Einleitung 

1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Glashütten hat die Aufstellung des Bebauungsplans „Am Silberbach“ beschlossen. Der 

Geltungsbereich ist der nachfolgenden Übersichtskarte (Abb. 1) zu entnehmen. Der Bericht bezieht sich 

auf den Bebauungsplan mit Stand vom 31.08.2020. 

Das vorliegende Gutachten verfolgt die in diesem Zusammenhang geforderte Überprüfung, ob durch 

die geplante Nutzung geschützte Arten betroffen sind. Gegebenenfalls ist sicherzustellen, dass durch 

geeignete Maßnahmen keine Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG eintreten.  

Der Bericht liefert Aussagen zur angetroffenen Fauna, deren artenschutzrechtlichem Status und hebt 

wichtige Strukturelemente im Planungsraum hervor. Quantifizierende Aussagen zu notwendigen Ver-

meidungs- und Kompensationsmaßnahmen sind in den Prüfbögen festgelegt. 

 
Abb. 1: Abgrenzung des Geltungsbereichs Bebauungsplan „Am Silberbach“ 1. Bauabschnitt; Gemeinde Glashüt-
ten, Ortsteil Schloßborn (Bildquelle: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz, aus natureg.hessen.de, 03/2019). 

Situation 

Der Geltungsbereich liegt im südöstlichen Bereich von Schloßborn. Zurzeit befinden sich im Geltungs-

bereich Kleingärten. Nördlich des Geltungsbereichs liegen Wohnhäuser sowie eine Streuobstwiese. 
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Östlich und südlich schließen weitere Gärten an und westlich befindet sich ein Sportfeld. Im weiteren 

Umfeld befinden sich östlich und südöstlich Wälder sowie Gewässer.  

Aus der Lage und insbesondere der Verkehrssituation und der derzeitigen Nutzung der Umgebung re-

sultiert im gesamten Geltungsbereich ein geringes Störungsniveau (Lärm- und Lichtemissionen, Bewe-

gungen). Im gesamten Eingriffsbereich sind Gewöhnungseffekte anzunehmen. 

Planungen 

Das Planziel des Bebauungsplans ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets sowie der not-

wendigen Infrastruktur (z.B. Verkehrsflächen usw.).  

Insgesamt sind durch die Festsetzungen Auswirkungen auf die Tierwelt denkbar. Als Resultat der Vor-

auswahl weist das Plangebiet unter Berücksichtigung der räumlichen Lage und der Habitatausstattung 

Qualitäten als Lebensraum für Vögel, Fledermäuse, Haselmäuse, Reptilien und Amphibien auf. Infolge 

dessen ergibt sich die Erfordernis der Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange gemäß Bun-

desnaturschutzgesetz (BNatSchG).  

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und die Vogelschutzrichtlinie (V-RL) gehören zu den zent-

ralen Beiträgen der Europäischen Union zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Europa. Das Gesamtziel 

besteht darin, die FFH-Arten sowie alle europäischen Vogelarten in einem günstigen Erhaltungszu-

stand zu bewahren, beziehungsweise die Bestände der Arten langfristig zu sichern. Um dieses Ziel zu 

erreichen, hat die EU über die beiden genannten Richtlinien zwei Schutzinstrumente eingeführt: das 

Schutzgebietssystem NATURA 2000 sowie die strengen Bestimmungen zum Artenschutz. Der Arten-

schutz stellt damit neben den flächenbezogenen Schutzinstrumenten des Schutzgebietssystems NA-

TURA 2000 ein eigenständiges zweites Instrument für den Erhalt der Arten dar. Die artenschutzrecht-

lichen Vorschriften betreffen sowohl den physischen Schutz von Tieren und Pflanzen als auch den 

Schutz ihrer Lebensstätten. Sie gelten gemäß Art. 12 FFH-RL für alle FFH-Arten des Anhangs IV, bezie-

hungsweise gemäß Art. 5 V-RL für alle europäischen Vogelarten. Anders als das Schutzgebietssystem 

NATURA 2000 gelten die strengen Artenschutzregelungen flächendeckend überall dort, wo die betref-

fende Art vorkommt. 

Entsprechend der Definition in § 7 BNatSchG sind bei einer artenschutzrechtlichen Prüfung die folgen-

den Kategorien zu berücksichtigen: 

• besonders geschützte Arten 

• streng geschützte Arten inklusive der FFH-Anhang-IV-Arten 

• europäische Vogelarten 

Aus Sicht der Planungspraxis lässt sich ein derart umfangreiches Artenspektrum bei einem Planungs-

verfahren jedoch nicht sinnvoll bewältigen. Im Zuge der Änderung des BNatSchGs wurden die nur na-
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tional besonders geschützten Arten von den artenschutzrechtlichen Verboten bei Planungs- und Zu-

lassungsvorhaben pauschal freigestellt (§ 44 BNatSchG). Die Belange der national geschützten Arten 

werden prinzipiell im Rahmen der Eingriffsregelung berücksichtigt. Ausnahmen von dieser Regel gelten 

im vorliegenden Fall für Vogelarten, deren Erhaltungszustand gemäß der Bewertung (Vogelampel) der 

Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland mindestens als „ungünstig bis 

unzureichend“ (gelb) oder schlechter (rot) geführt werden. 

 

Abb. 2: Abgrenzung der im Artenschutz nach §§ 44, 45 BNatSchG zu behandelnden Arten der FFH-RL und der 
Vogelschutz-RL (Gruppen 3 und 4) sowie der „Verantwortungsarten“ (Gruppe 7) zu den weiteren nach § 7 
BNatSchG besonders und streng geschützten Arten (Gruppen 1, 2 ,5 und 6). „Verantwortungsarten“ erst ab In-
krafttreten einer RechtsVO nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG relevant. Abgeändert nach BMVBS (2008). Quelle: 
HMUKLV (2015) S. 10., verändert. 

1.2.1 Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

§ 44 BNatSchG ist die zentrale Vorschrift des Artenschutzes, die für die besonders und die streng ge-

schützten Arten unterschiedliche Verbote von Beeinträchtigungen beinhaltet.  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören; eine 

erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 
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Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelar-

ten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufge-

führt sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchti-

gung durch den Eingriff oder das Vorhaben auch unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnah-

men das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant er-

höht und diese Beeinträchtigung unvermeidbar ist, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung 

oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder 

ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere 

vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zer-

störung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen un-

vermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein-

griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt wird. 

Gerade im Hinblick auf das oftmals schwer zu fassende „Störungsverbot“ Art. 12 Abs. 1 b) FFH-RL ist 

damit klar, dass Störungen nur dann artenschutzrechtlich relevant sind, wenn sie an den Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten erfolgen bzw. sich auf deren Funktion auswirken. 

Nach § 45 Abs. 7 BNatSchG können von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zuge-

lassen werden. Gründe hierfür sind: 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirt-

schaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende 

Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Ver-

teidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf 

die Umwelt oder  

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich sol-

cher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und 

sich der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtert. Sofern in Bezug auf eine oder 
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mehrere Arten erhebliche Auswirkungen zu erwarten sind, ist eine Befreiung nach § 67 BNatSchG er-

forderlich. Die Betroffenheit von Arten im Sinne des § 44 wird anhand der artenschutzrechtlichen Prü-

fung dokumentiert. 

1.3 Methodik 

Die Untersuchung der artenschutzrechtlichen Relevanz der Planungen erfolgt entsprechend dem Leit-

faden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (HMUELV 2015). Zur Ermittlung der artenschutz-

rechtlichen Wirkungen des Vorhabens wird eine 3-stufige Vorgehensweise gewählt: 

Stufe I: Ermittlung der Wirkfaktoren und Festlegung des Untersuchungsrahmens 

Es werden die Wirkfaktoren des Vorhabens ermittelt und der erforderliche Untersuchungsrahmen 

festgelegt. 

Stufe II: Prüfung der Verbotstatbestände und Vermeidung von Beeinträchtigungen 

Die artenschutzrechtlich relevanten Arten im Untersuchungsgebiet mit einer potenziellen Betroffen-

heit (Konfliktarten) werden zusammengestellt und hinsichtlich ihrer Betroffenheit untersucht. Dazu 

werden diese Arten des Untersuchungsgebietes im Rahmen einer Art-für-Art-Betrachtung mittels der 

Prüfprotokolle (vgl. Anhang) einer Einzelfallprüfung unterzogen. Es werden Maßnahmen entwickelt, 

die als Vermeidungsmaßnahmen (z.B. in Form von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen) geeignet 

sind, eine artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigung nach § 44 BNatSchG zu vermeiden. Für Vo-

gelarten, deren Erhaltungszustand in der sogenannten Ampelliste für hessische Brutvögel landesweit 

mit „grün“ (günstig) bewertet wurde, erfolgt eine vereinfachte Prüfung in tabellarischer Form. 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Wenn erhebliche artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen zu erwarten und diese durch Ver-

meidungsmaßnahmen nicht zu umgehen sind, ist zu prüfen, ob gem. § 45 BNatSchG eine Ausnahme 

von den Verboten des § 44 BNatSchG möglich ist. Voraussetzung für eine Ausnahme sind zwingende 

Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses sowie das Fehlen zumutbarer Alternativen bei gleich-

zeitiger Sicherung des Erhaltungszustandes der Population einer Art. Dieses Prüfverfahren ist in die 

Art-für-Art-Betrachtung mittels der Prüfprotokolle integriert. 
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2 Artenschutzrechtliche Prüfung des Vorhabens 

2.1 Stufe I: Ermittlung der Wirkfaktoren und Festlegung des Untersuchungsrahmens 

2.1.1 Ermittlung der Wirkfaktoren 

Als mögliche Wirkfaktoren sind zunächst Veränderungen anzunehmen, die zu Habitatverlusten in den 

jeweils betroffenen Bereichen führen. Daraus ergeben sich primär ein Verlust von Fläche, von Bäumen 

und Gehölzstrukturen, von Gebäuden (Gartenhäuser) und somit von potentiellen Ruhe- und Fortpflan-

zungsstätten. Sekundär sind Störungen der Fauna durch bau-, anlage- und betriebsbedingte Lärm- und 

Lichtemissionen und Bewegungen zu erwarten. 

Tab. 1: Potentielle Wirkfaktoren im Rahmen des Bebauungsplans „Am Silberbach“ 1. Bauabschnitt; Gemeinde 
Glashütten, Ortsteil Schloßborn. 

 

Anlage- und betriebsbedingte Einflüsse auf das Umfeld sind durch das geplante Vorhaben und deren 

Anlagenteile für planungsrelevante Arten mit entsprechender Sensibilität in an den Planungsraum an-

grenzenden Bereichen denkbar. Im Planungsraum ist derzeit eine geringe Störungsintensität durch 

Lärm, Licht und Bewegungen festzustellen. Das Störungsniveau wird durch die Planungen erheblich 

verstärkt werden. 

Die potentielle Betroffenheit planungsrelevanter Arten kann sich daher aus der mit dem Vorhaben 

einhergehenden Abwertung der vorhandenen Lebensraumtypen mit einem Verlust von Ruhe- und 

Maßnahme Wirkfaktor mögliche Auswirkung

baubedingt

Bauphase von                                                 
• Gebäuden                                                                         
• Verkehrsflächen                                               
• Öffentliche Parkflächen                          
• Rad- und Fußweg                                
• weiterer Infrastruktur  

• Bodenverdichtung, Bodenabtrag 
und Veränderung des natürlichen 
Bodenaufbaus und Bewuchs                                                   
• Rodung von Bäumen und 
Gehölzen                                                  
• Abriss von Gebäuden                               

• Lebensraumverlust und -degeneration                                                                                          
• ggf. Verlust von Ruhe- und 
Fortpflanzungsstätten                                                    
• ggf. Tötung oder Verletzen von 
Individuen

Baustellenbetrieb • Lärm- und Lichtemissionen durch 
den Baubetrieb                                                          
• Personenbewegungen                                      
• stoffliche Emissionen (z.B. Staub) 
durch den Baubetrieb

• Störung der Tierwelt

anlagebedingt

• Allgemeines Wohngebiet 
(WA)                                                                
• Verkehrsflächen                                       
• Öffentliche Parkflächen                                   
• Rad- und Fußweg                                         
• weitere Infrasruktur

• Bodenverdichtung, Bodenabtrag 
und Veränderung des natürlichen 
Bodenaufbaus und Bewuchs (inkl. 
Bäume und Gehölze).              

• Lebensraumverlust und -degeneration                                  
• ggf. Verlust von Ruhe- und 
Fortpflanzungsstätten                                                    
• ggf. Veränderung der Habitateignung

betriebsbedingt

• Allgemeines Wohngebiet 
(WA)                                                                
• Verkehrsflächen                                       
• Öffentliche Parkflächen                                   
• Rad- und Fußweg                                         
• weitere Infrasruktur

•  Lärmemissionen durch Betrieb, 
Verkehr usw.                                                         
•  Personenbewegungen                                                  
•  Fahrzeugbewegungen                                        
• zusätzliche Lichtemissionen 
(Blendwirkung)       

• Lebensraumverlust und -degeneration                                  
• ggf. Verlust von Ruhe- und 
Fortpflanzungs-stätten durch Störungen                                                   
• ggf. Veränderung der Habitateignung
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Fortpflanzungsstätten, direkten Wirkungen auf Individuen (Tötung, Verletzen) sowie im geringen 

Maße der Auslösung von Effektdistanzen durch baubedingte Verkehrs- und Personenbewegungen mit 

resultierenden Lärm- und Lichtemissionen ergeben. Zudem sind anlage- und betriebsbedingte Wirkun-

gen denkbar. Insgesamt können die in Tabelle 1 dargestellten Wirkfaktoren mit den entsprechenden 

Auswirkungen differenziert werden. 

2.1.2 Datenbasis der Artnachweise 

Die artenschutzrechtlichen Betrachtungen umfassen die artenschutzrechtlich relevanten Artengrup-

pen, die aufgrund der vorherrschenden Habitatbedingungen und der Art der Eingriffswirkung als sinn-

voll erachtet wurden.  

Vorauswahlen der potentiell betroffenen artenschutzrechtlich relevanten Artengruppen 

Fledermäuse 

In Hessen kommen 19 Fledermausarten vor, die alle im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. 

Im Geltungsbereich kommen zahlreiche geeignete Strukturen vor, die als Quartier geeignet wären. 

Hierzu sind beispielsweise Gebäude zu rechnen, die Spalten- oder Höhlenquartiere aufweisen könn-

ten. Fledermäuse können durch die Flächeninanspruchnahme in ihren Ruhe- und Fortpflanzungsstät-

ten direkt betroffen werden. Hierdurch sind Verluste von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und eine 

Tötung von Individuen im Vorfeld möglich.  

Fledermäuse reagieren durch die nachtaktive Lebensweise zwar meist unempfindlich gegenüber Stö-

rungen, auf den Verlust von wichtigen Jagdrevieren sowie gegenüber dem Verbauen von Transferrou-

ten reagieren Fledermäuse jedoch oft sensibel. Somit können derartige Eingriffe zu erheblichen Stö-

rungen im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG („Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) füh-

ren.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und Tötung“), 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG („Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG („Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) ist möglich. 

Die Fledermäuse stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Sonstige Säugetiere 

In Hessen kommen (außer den Fledermäusen) sechs Säugetierarten vor, die im Anhang IV der FFH-

Richtlinie genannt werden. Regelmäßige Vorkommen weisen Biber, Feldhamster, Wildkatze und Ha-

selmaus auf, zeitweise werden zudem Luchs und Wolf angetroffen. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Geltungsbereich sowie dessen betroffenen Umfeld das Vorkommen der 

Haselmaus möglich.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und Tötung“), 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG („Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 
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BNatSchG („Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) ist möglich. 

Die Haselmaus wird potentiell betroffen. 

Vögel 

Im Gebiet kommen geeignete Strukturen vor, die als Brut- und Nahrungsraum geeignet sind. Vögel 

können durch die Flächeninanspruchnahme in ihren Ruhe- und Fortpflanzungsstätten betroffen wer-

den. Hierdurch sind Verluste von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und eine Tötung von Individuen 

möglich. Daneben ist das Auftreten von störungsempfindlichen Arten möglich. Relevante Beeinträch-

tigungen sind daher nicht auszuschließen. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und Tötung“), 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG („Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG („Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) ist möglich. 

Die Vögel stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Reptilien 

In Hessen kommen sechs Reptilienarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. Re-

gelmäßige Vorkommen weisen Schlingnatter, Sumpfschildkröte, Zauneidechse, Smaragdeidechse, 

Mauereidechse und Äskulapnatter auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der im Plangebiet vorhandenen Habitatstrukturen und den artspe-

zifischen ökologischen Ansprüchen ist im Plangebiet das Vorkommen planungsrelevanter Reptilien 

möglich.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und Tötung“), 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG („Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG („Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) ist möglich. 

Die Reptilien stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Amphibien 

In Hessen kommen zehn Amphibienarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. 

Regelmäßige Vorkommen weisen Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Wechselkröte, 

Laubfrosch, Knoblauchkröte, Moorfrosch, Springfrosch, Kleiner Wasserfrosch und Kammmolch auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der im Plangebiet vorhandenen Habitatstrukturen und den artspe-

zifischen ökologischen Ansprüchen ist im Plangebiet das Vorkommen von Amphibien möglich.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und Tötung“), 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG („Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG („Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) ist möglich. 

Die Amphibien stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Käfer 

In Hessen kommen drei Käferarten vor, die im Anhang II bzw. IV der FFH-Richtlinie genannt werden. 
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Regelmäßige Vorkommen weisen Heldbock, Hirschkäfer und Eremit auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen sind im Geltungsraum Vorkommen dieser Arten auszuschließen. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und Tötung“), 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG („Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG („Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) kann ausgeschlossen werden. 

Die Käfer stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Libellen 

In Hessen kommen vier Libellenarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. Regel-

mäßige Vorkommen weisen Asiatische Keiljungfer, Zierliche Moosjungfer, Große Moosjungfer und 

Grüne Keiljungfer auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen sind im Plangebiet sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten auszu-

schließen. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und Tötung“), 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG („Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG („Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) kann ausgeschlossen werden. 

Die Libellen stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Schmetterlinge 

In Hessen kommen sieben Schmetterlingsarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt wer-

den. Regelmäßige Vorkommen weisen Skabiosen-Scheckenfalter, Haarstrang-Wurzeleule, Blauschil-

lernder Feuerfalter, Quendel-Ameisenbläuling, Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, 

Schwarzer Apollo, Nachtkerzenschwärmer auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Plangebiet sowie dessen Umfeld das Vorkommen von relevanten Schmet-

terlingsarten auszuschließen.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und Tötung“), 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG („Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG („Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) kann ausgeschlossen werden. 

Die Schmetterlinge stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Heuschrecken 

In Deutschland kommen elf Heuschreckenarten vor, die streng geschützt sind. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen sind im Plangebiet sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten auszu-

schließen. 
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Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und Tötung“), 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG („Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG („Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) kann ausgeschlossen werden. 

Die Heuschrecken stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Sonstige artenschutzrechtlich relevante Artengruppen 

In Hessen kommen weitere artenschutzrechtlich relevante Artengruppen vor (z.B. Weichtiere, Fische, 

Krebse, usw.). 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Plangebiet sowie dessen Umfeld das Vorkommen von oben genannten re-

levanten Artengruppen auszuschließen.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

(Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Sonstige artenschutzrechtlich relevante Artengruppen werden nicht betroffen. 

2.1.3 Vögel 

Da alle wildlebenden Vogelarten besonders geschützt, einige auch streng geschützt sind und gemäß 

§ 44 Abs. 5 BNatSchG nachgewiesen werden muss, dass die ökologische Funktion der von Bauvorha-

ben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 

wird sowie kein Tötungs- oder Verletzungsverbot eintreten darf, muss die Avifauna besonders berück-

sichtigt werden. 

2.1.3.1 Methode 

Die Aufnahme der Vogelarten erfolgte akustisch und visuell. Zur Erfassung der Reviervögel und der 

Nahrungsgäste wurden im Zeitraum von März bis Juni 2018 sechs Begehungen durchgeführt (Tab. 2), 

bei denen die Revierpaare der vorkommenden Arten anhand singender Männchen erfasst wurden. Als 

Reviere zählten nur die Teile, in denen ein Paar mehrmals festgestellt wurde.  

Daneben wurde der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag zum Vorentwurf des vorliegenden Bebauungs-

plans aus dem Jahr 2016 ausgewertet. Der Fokus lag hierbei auf dem Vorkommen von artenschutz-

rechtlich besonders relevanten Arten (streng geschützte Arten, Arten des Anhang I der EU-VSRL und 

Arten mit unzureichendem Erhaltungszustand (Vogelampel: gelb, rot)). Die so gewonnenen Erkennt-

nisse dienten der gezielten Nachsuche im Gelände. Die früheren Empfehlungen wurden auf der Grund-

lage des derzeitigen Wissensstands überprüft und anschließend in einen angepassten Empfehlungska-

talog überführt. 
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Tab. 2: Begehungen zur Erfassung der Avifauna. 

 

2.1.3.2 Ergebnisse 

a) Reviervögel 

Im Rahmen der Untersuchungen 2018 konnten im Planungsraum sowie im Umfeld 23 Arten mit 70 

Revieren als Reviervögel identifiziert werden (Tab. 3, Abb. 3).  

Mit Turmfalke (Falco tinnunculus) und Waldohreule (Asio otus) konnten zwei streng geschützte Arten 

(BArtSchV, BNatSchG) nachgewiesen werden. Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie konn-

ten nicht festgestellt werden (Tab. 3).  

Haussperling (Passer domesticus), Klappergrasmücke (Sylvia curruca) und Waldohreule (Asio otus) 

kommen als Arten mit ungünstigem bis unzureichendem (Vogelampel: gelb) Erhaltungszustand vor. 

Arten mit unzureichendem bis schlechtem Erhaltungszustand (Vogelampel: rot) wurden nicht festge-

stellt. 

Bei den weiteren festgestellten Arten handelt es sich um weit verbreitete Vogelarten mit nur geringem 

Gefährdungspotential, die bis auf den Star (Sturnus vulgaris) zudem weder in der Roten Liste Deutsch-

lands noch der des Landes Hessen geführt werden.  

Abbildung 3 stellt die am Standort 2018 vorgefundenen Vogelarten kartographisch dar. Abbildung 4 

stellt die am Standort 2016 vorgefundenen Vogelarten kartographisch dar. Entsprechend der Metho-

dik geben die Punkte das Zentrum des angenommenen Reviers an. 

 

 

 

Begehungen Termin Info

2018

1. Begehung 06.03.2018 Reviervögel und Nahrungsgäste (Tag- und Nachtbegehung)

2. Begehung 21.03.2018 Reviervögel und Nahrungsgäste

3. Begehung 19.04.2018 Reviervögel und Nahrungsgäste

4. Begehung 08.05.2018 Reviervögel und Nahrungsgäste (Tag- und Nachtbegehung)

5. Begehung 09.05.2018 Reviervögel und Nahrungsgäste

6. Begehung 12.06.2018 Reviervögel und Nahrungsgäste

2016

1. Begehung 11.03.2016 Reviervögel und Nahrungsgäste

2. Begehung 04.04.2016 Reviervögel und Nahrungsgäste (Nacht)

3. Begehung 06.04.2016 Reviervögel und Nahrungsgäste

4. Begehung 22.04.2016 Reviervögel und Nahrungsgäste

5. Begehung 19.05.2016 Reviervögel und Nahrungsgäste (Nacht)

6. Begehung 24.05.2016 Reviervögel und Nahrungsgäste

7. Begehung 08.06.2016 Reviervögel und Nahrungsgäste

8. Begehung 13.06.2016 Reviervögel und Nahrungsgäste

9. Begehung 17.07.2016 Reviervögel und Nahrungsgäste
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Abb. 3: Reviervogelarten im Planungsraum 2018 (Bildquelle: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 03/2019). 
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Abb. 4: Reviervogelarten im Planungsraum 2016 (Bildquelle: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 03/2019). 
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Tab. 3: Reviervögel der Untersuchungen 2016 und 2018 mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus sowie der Ge-
fährdungssituation (Rote Liste, Vogelampel). Angaben nach GRÜNEBERG et al. (2015), VSW (2014) und VSW & 
HGON (2016).  

 

Reviere Schutz   Rote Liste   
Trivialname Art Kürzel 2016 2018 EU D D Hessen

Amsel Turdus merula A 6 3 - - § * * +
Bachstelze Motacilla alba Ba 1 - - - § * * +
Blaumeise Parus caeruleus Bm 6 1 - - § * * +
Bluthänfling Carduelis cannabina Hä 1 - !! - § 3 3 -
Buchfink Fringilla coelebs B 7 4 - - § * * +
Buntspecht Dendrocopos major Bs 1 - - - § * * +
Dorngrasmücke Sylvia communis Dg 2 1 ! - § * * +
Eichelhäher Garrulus glandarius Ei 1 N - - § * * +
Elster Pica pica E 2 N - - § * * +
Feldsperling Passer montanus Fe 1 - ! - § V V o
Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla Gb 2 - ! - § * * +
Gartengrasmücke Sylvia borin Gg 2 - ! - § * * +
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus Gr 1 - !! Z § V 2 -
Gimpel Pyrrhula pyrrhula Gim 3 2 - - § * * +
Girlitz Serinus serinus Gi 1 - ! - § * * o
Grünfink Carduelis chloris Gf 4 1 - - § * * +
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr 4 - - - § * * +
Haussperling Passer domesticus H 3 3 - - § V V o
Heckenbraunelle Prunella modularis He 2 - - - § * * +
Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes Kb 1 - ! - § * * +
Klappergrasmücke Sylvia curruca Kg 1 2 - - § * V o
Kleiber Sitta europaea Kl 2 2 - - § * * +
Kohlmeise Parus major K 6 7 - - § * * +
Misteldrossel Turdus viscivorus Md 2 - ! - § * * +
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg 7 15 - - § * * +
Nachtigall Luscinia megarhynchos N 1 1 - - § * * +
Rabenkrähe Corvus corone Rk 2 N ! - § * * +
Ringeltaube Columba palumbus Rt 4 4 - - § * * +
Rotkehlchen Erithacus rubecula R 9 5 - - § * * +
Singdrossel Turdus philomelos Sd 4 2 - - § * * +
Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla Sg 4 1 - - § * * +
Star Sturnus vulgaris S N 1 - - § 3 * +
Stieglitz Carduelis carduelis Sti 5 - - - § * V o
Sumpfmeise Parus palustris Sum 1 2 - - § * * +
Tannenmeise Parus ater Tm 2 2 - - § * * +
Turmfalke Falco tinnunculus Tf 1 1 - - §§ * * +
Wacholderdrossel Turdus pilaris Wd 2 - ! - § * * o
Waldohreule Asio otus Wo - 1 - - §§ * 3 o
Zaunkönig Troglodytes troglodytes Z 6 3 - - § * * +
Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi 7 6 - - § * * +

Status: R = Reviervogel (Zahl ist die Anzahl an Revieren)   N = Nahrungsgast
! = hohe Verantwortung (Hessen bzw. D)   !! = sehr hohe Verantwortung   !!! = extrem hohe Verantwortung
I = Art des Anhangs I der EU-VSRL    Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der VSRL
§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt
* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = extrem selten
3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  
 + = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = unzureichend bis schlecht   n.b. = nicht bewertet

besondere 
Verant-
wortung

Erhaltungs-
zustand 
Hessen
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Vergleich Reviervögel 2016 zu 2018 

Das aktuelle Ergebnis liegt hinsichtlich der Artenzahl deutlich unter dem Ergebnis der Untersuchungen 

von 2016 (38 Reviervogelarten mit 117 Revieren). Jedoch sind beide Ergebnisse nicht direkt miteinan-

der vergleichbar, da sich die Untersuchungsgebiete von 2016 in Größe und Lage unterschieden. Natur-

gemäß ergeben zudem sich Verschiebungen durch das Auftreten und das Verschwinden von Arten. Die 

Schwankungen bewegen sich im zu erwartenden Rahmen. 

Hinsichtlich der artenschutzrechtlich relevanten Arten (Vogelampel: gelb, rot oder streng geschützten 

Arten: BArtSchV, BNatSchG) sind allerdings teilweise erhebliche Unterschiede feststellbar. So konnten 

Feldsperling (Passer montanus), Girlitz (Serinus serinus), Stieglitz (Carduelis carduelis) und Wacholder-

drossel (Turdus pilaris) (Vogelampel: gelb) sowie Bluthänfling (Carduelis cannabina) und Gartenrot-

schwanz (Phoenicurus phoenicurus) (Vogelampel: rot) bei den aktuellen Untersuchungen nicht mehr 

festgestellt werden. Der Gartenrotschwanz stellt zudem eine gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der 

Vogelschutzrichtlinie dar. 

Die Waldohreule (Asio otus) wurde nur im Jahr 2018 als Reviervogel festgestellt. 

b) Nahrungsgäste 

Neben den Reviervögeln wurden weitere Vogelarten nachgewiesen, die den Planungsraum und an-

grenzende Bereiche als Nahrungsgäste besuchen (Tab. 4, Abb. 5). Abbildung 6 stellt die am Standort 

2016 vorgefundenen Nahrungsgäste kartographisch dar.  

Hierbei konnten mit Grünspecht (Picus viridis), Mäusebussard (Buteo buteo) und Turmfalke (Falco tin-

nunculus) drei streng geschützte Vogelarten (BArtSchV, BNatSchG) festgestellt werden. Arten des An-

hangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie wurden nicht nachgewiesen. 

Der Erhaltungszustand des Kleinspechts (Dryobates minor) wird aktuell in Hessen als ungünstig bis un-

zureichend (Vogelampel: gelb) bewertet (Tab. 4). Arten mit unzureichendem bis schlechtem Erhal-

tungszustand (Vogelampel: rot) wurden nicht festgestellt.  

Bei den weiteren festgestellten Arten handelt es sich um weit verbreitete Vogelarten mit nur geringem 

Gefährdungspotential, die bis auf den Star (Sturnus vulgaris) zudem weder in der Roten Liste Deutsch-

lands noch der des Landes Hessen geführt werden.  
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Abb. 5: Nahrungsgäste im Planungsraum 2018 (Bildquelle: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 03/2019). 
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Abb. 6: Nahrungsgäste im Planungsraum 2016 (Bildquelle: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 03/2019). 
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Tab. 4: Nahrungsgäste der Untersuchungen 2016 und 2018 mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus sowie der 
Gefährdungssituation (Rote Liste, Vogelampel). Angaben nach GRÜNEBERG et al. (2015), HÜPPOP et al. (2013), VSW 
(2014) und VSW & HGON (2016). 

 

Vergleich Nahrungsgäste 2016 zu 2018 

Die 2016 noch festgestellten artenschutzrechtlich relevanten Arten wie Eisvogel (Alcedo atthis), Mau-

ersegler (Apus apus), Mehlschwalbe (Delichon urbicum) und Weidenmeise (Parus montanus) (Voge-

lampel: gelb) sowie Grauspecht (Picus canus) (Vogelampel: rot) konnten bei den aktuellen Untersu-

chungen durch den erheblich verkleinerten Erfassungsraum nicht mehr festgestellt werden.  

Der Kleinspecht (Dryobates minor) (Vogelampel: gelb) wurde dagegen nur 2018 festgestellt. 

Da der Nachweis von Nahrungsgästen jedoch von vielen, oft zufälligen Faktoren abhängig ist, können 

diese Abweichungen als übliche Unschärfe eingestuft werden.  

2.1.3.3 Faunistische Bewertung 

Der Planungsraum weist eine typische Avifauna halboffener Mittelgebirgslagen im Übergang zu Wald-

habitaten bzw. Siedlungsbereichen auf. Wertgebende Arten sind Bluthänfling, Feldsperling, Gartenrot-

schwanz, Girlitz, Haussperling, Klappergrasmücke, Stieglitz, Turmfalke, Wacholderdrossel und Wal-

dohreule. Die angetroffenen Nahrungsgäste entsprechen dem zu erwartenden Spektrum, wobei mit 

Status Schutz   Rote Liste   
Trivialname Art Kürzel 2016 2018 EU D D Hessen Zugvögel

Elster Pica pica E N N - - § * * - +
Eichelhäher Garrulus glandarius Ei R N - - § * * * +
Eisvogel Alcedo atthis Ev N - - I §§ * V * o
Erlenzeisig Carduelis spinus Ez N - - - § * * * +
Grauspecht Picus canus Gsp N - ! I §§ 2 2 - -
Grünspecht Picus viridis Gü N N !! & ! - §§ * * - +
Kleinspecht Dryobates minor Ks - N ! - § V V * o
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr R N - - § * * * +
Mauersegler Apus apus Ms N - ! - § * * * o
Mäusebussard Buteo buteo Mb N N ! - §§ * * * +
Mehlschwalbe Delichon urbicum M N - - - § 3 3 * o
Rabenkrähe Corvus corone Rk N N ! - § * * * +
Singdrossel Turdus philomelos Sd R N - - § * * * +
Sperber Accipiter nisus Sp N - ! - §§ * * * +
Star Sturnus vulgaris S N N - - § 3 * * +
Turmfalke Falco tinnunculus Tf N N - - §§ * * * +
Weidenmeise Parus montanus Wm N - ! - § * V - o

Status: R = Reviervogel   N = Nahrungsgast
! = hohe Verantwortung (Hessen bzw. D)   !! = sehr hohe Verantwortung   !!! = extrem hohe Verantwortung
I = Art des Anhangs I der EU-VSRL    Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der VSRL
§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt
* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = extrem selten
3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  
+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = unzureichend bis schlecht   n.b. = nicht bewertet

besondere 
Verant-
wortung

Erhaltungs-
zustand 
Hessen
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Eisvogel, Grauspecht, Grünspecht, Mäusebussard, Sperber und Turmfalke streng geschützte Vogelar-

ten den Planungsraum und dessen Umfeld als Jagd- und Nahrungsraum nutzten. 

Girlitz, Klappergrasmücke, Stieglitz und Wacholderdrossel 

Im Gehölzbestand innerhalb des Geltungsbereichs konnten ein Revier des Girlitzes, ein Revier der Klap-

pergrasmücke, zwei Reviere des Stieglitzes sowie ein Revier der Wacholderdrossel festgestellt werden. 

Baumfällungen und Rodungsarbeiten können zu einem Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten 

führen und dadurch auch die Gefahr von Individuenverlusten bedingen. Diese können von allen Arten 

kurzfristig durch das Ausweichen in Alternativhabitate in der Umgebung kompensiert werden. Mittel- 

und langfristig ist es jedoch empfehlenswert Ausgleichsflächen zu schaffen, die die Funktion überneh-

men. Hierzu sind primär ausreichend dimensionierte und funktional nutzbare Gehölzbestände anzule-

gen. Diese müssen die artspezifischen Ansprüche entsprechend abdecken. Konkrete Abschätzungen zur 

Umsetzung der Maßnahmen erfolgen im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Prüfung (Art-für-Art Prü-

fung, Prüfbögen). 

Turmfalke  

Im Gehölzbestand innerhalb des Geltungsbereichs konnte ein Revier des Turmfalken festgestellt wer-

den. Baumfällungen und Rodungsarbeiten können zu einem Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungsstät-

ten führen und dadurch auch die Gefahr von Individuenverlusten bedingen. Da der Turmfalke jedoch 

einen günstigen Erhaltungszustand sowie eine große Anpassungsfähigkeit aufweist, ist ein zeitweiliger 

Verlust eines Horstes als unerheblich für den Erhaltungszustand der lokalen Population zu bewerten. 

Kurzfristig ist daher mit einem Ausweichen in geeignete Lebensräume in der Umgebung zu rechnen. 

Die mittel- und langfristige Sicherung des Vorkommens kann durch das Anbringen von drei Turmfal-

kennistkästen im Dachbereich eines entsprechend geeigneten Gebäudes in möglichst großer Höhe an 

der wetterabgewandten Seite oder durch das Errichten von Turmfalkenmasten gewährleistet werden.  

Erhebliche Beeinträchtigungen durch die Beschneidung des Lebensraums sind nicht zu erwarten. Im 

Großraum um das Vorhaben kommt ausreichend gleichartiger Lebensraum vor, zumal Turmfalken sich 

bis zu 5 km zur Nahrungsaufnahme vom Horst entfernen. Die Reviergrößen von Turmfalken schwanken 

je nach Nahrungsangebot zwischen 0,9 und 3,1 km² (BEICHLE 1980). Der durch die mögliche Bebauung 

anzusetzende Lebensraumverlust beträgt rund 4,2 ha. Durch das Vorhaben ist also ein maximaler Le-

bensraumverlust von 1,4 – 4,6 % der Gesamtlebensraumfläche anzusetzen, der noch als unerheblich 

einzustufen ist. Es ist zusätzlich davon auszugehen, dass die lokale Population dieser Art großräumig 

abzugrenzen ist, wodurch ebenfalls nicht von einer Verminderung der Überlebenschancen, des Bru-

terfolgs oder der Reproduktionsfähigkeit der lokalen Populationen auszugehen ist.  
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Bluthänfling, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Haussperling und Waldohreule 

Die Reviere von Bluthänfling, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Haussperling und Waldohreule wurden 

außerhalb des Geltungsbereichs festgestellt und werden somit von der aktuellen Planung nicht betrof-

fen. Der Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungsstätte oder die Gefahr von Individuenverlusten kann 

somit ausgeschlossen werden. Eine nachhaltige Verschlechterung der Habitatbedingungen, beispiels-

weise in Bezug auf die Eignung als Nahrungsraum, ist durch die aktuelle Planung ebenfalls nicht zu 

erwarten. Artenschutzrechtliche Konflikte sind auszuschließen. 

Allgemein häufige Arten 

Eingriffe in Gebäude und Gehölzbereiche können einen Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten 

bedingen und dadurch neben der direkten Gefahr von Individuenverlusten zu einer erheblichen Ver-

schlechterung der Habitatbedingungen führen. Diese können von den ungefährdeten Arten im Allge-

meinen durch das Ausweichen in Alternativhabitate in der Umgebung kompensiert werden.  

Artenschutzrechtlich relevante Nahrungsgäste 

Der Geltungsbereich und dessen Umfeld stellt für Greifvögel sowie Eisvogel, Grauspecht und Grün-

specht ein regelmäßig frequentiertes Jagd- und Nahrungsrevier dar. Durch die aktuelle Nutzung finden 

die Arten insgesamt günstige Bedingungen mit einem ausreichenden Angebot an Beutetieren vor. Es 

kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die festgestellten Arten nur eine lose Bindung an den 

Planungsraum aufweisen und ggf. auf Alternativflächen in der Umgebung ausweichen. Entsprechend 

geeignete Strukturen kommen im Umfeld des Planungsraums noch regelmäßig vor. Es ist mit keiner 

Beeinträchtigung der Arten zu rechnen, die eine erhebliche Verschlechterung des Erhaltungszustands 

der jeweiligen lokalen Populationen bedingen könnte.  

Lärmemissionen sowie sonstige Störungen während der Bauzeiten führen meist zu vorübergehenden 

Beeinträchtigungen der Fauna. Die bauzeitliche Verdrängung ist somit in der Regel nur temporär und 

klingt nach Abschluss der Baumaßnahme ab. 

Artenschutzrechtlich relevante Vogelarten 

Zur detaillierteren Abschätzung der zu erwartenden Auswirkungen des Allgemeinen Wohngebiets wer-

den die artenschutzrechtlich relevanten Vogelarten im Zuge der artenschutzrechtlichen Prüfung näher 

betrachtet. Die Schwerpunkte liegen hier auf Girlitz, Klappergrasmücke, Stieglitz, Turmfalke und Wa-

cholderdrossel, die ein Revier innerhalb des Geltungsbereichs aufweisen. 

2.1.4 Fledermäuse 

Da alle Fledermausarten zu den nach Anhang IV der FFH-RL und § 44 des BNatSchG streng geschützten 

Tierarten zählen, müssen deren Belange bei Eingriffsplanungen gemäß § 13ff des BNatSchG und wegen 

den allgemeinen Vorgaben des Artenschutzes nach § 44 BNatSchG besonders berücksichtigt werden.  
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2.1.4.1 Methoden 

Die Feldbestimmung und systematische Erfassung von Fledermausvorkommen mit Hilfe von Detekto-

ren wurde seit Beginn der 1980er Jahre zunehmend verbessert. Heute nimmt die Detektorarbeit in der 

Erfassung von Fledermausvorkommen eine zentrale Rolle ein. Als Grundlage dienen neben der exakten 

Beschreibung der Rufsequenzen unter bestimmten Verhaltenssituationen, die Weiterentwicklung der 

Aufnahme- und Analysetechniken sowie die methodische Weiterentwicklung der systematischen Er-

fassung und Bewertung von Fledermausvorkommen in der Landschaft. 

Im Untersuchungsgebiet wurden 2018 vier Detektorbegehungen durchgeführt (Tab. 5). Während der 

Begehungen wurde jeder mit dem Detektor wahrnehmbare Ruf protokolliert und verortet. Als Detek-

tor wurde das Modell EM 3+ (Wildlife Acoustics) eingesetzt. Die Feldbestimmung erfolgte nach folgen-

den Kriterien:  

● Hauptfrequenz, Klang, Dauer und Pulsrate der Fledermausrufe. 

● Größe und Flugverhalten der Fledermaus. 

● Allgemeine Kriterien wie Habitat und Erscheinungszeitpunkt. 

Tab. 5: Begehungen zur Erfassung von Fledermäusen. 

 

Im Geltungsbereich wurden zudem Untersuchungen mittels Bat-Recordern durchgeführt (Tab. 5). 

Hierbei wurden das Modell SMBAT2 der Firma Wildlife Acoustics eingesetzt. Bat-Recorder haben den 

Vorteil, dass sie die Rufe von Fledermäusen über längere Zeiträume automatisch erfassen. Hierdurch 

werden zufällige Aktivitätsschwankungen ausgeglichen. Gleichzeitig erhöht sich die Nachweiswahr-

scheinlichkeit für weniger aktive Arten und für zeitlich begrenzte Vorkommen (z. B. Transferflüge). Die 

Auswertung der Aufnahmen wurde mit Hilfe von KALEIDOSCOPE PRO 5 und SKIBA (2009) durchgeführt. 

2.1.4.2 Ergebnisse 

Im Planungsraum konnten durch die akustische Erfassung neun Fledermausarten nachgewiesen wer-

den (Tab. 6, Abb. 7). Hierbei handelt es sich um die häufig anzutreffende und synanthrope Zwergfle-

Begehungen Termin Info

2018

1. Begehung 13.06.2018 Detektorbegehung

2. Begehung 19.06.2018 Detektorbegehung

3. Begehung 26.06.2018 Detektorbegehung

4. Begehung 24.07.2018 Detektorbegehung

Langzeiterfassung 13.06. - 19.06.2018 Bat-Recorder

2016

1. Begehung 26.06.2016 Detektorbegehung

2. Begehung 31.07./01.08.16 Detektorbegehung

3. Begehung 01.09.2016 Detektorbegehung

Langzeiterfassung 21.06.-26.06.2016 Bat-Recorder
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dermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), Breitflügelfleder-

maus (Eptesicus serotinus), Fransenfledermaus (Myotis nattereri), den Großen und Kleinen Abend-

segler (Nyctalus noctula, N. leisleri) sowie Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus). Das „Lang-

ohr“ und die „Bartfledermaus“ stellt jeweils ein Artkomplex aus akustisch nicht differenzierbaren 

Schwesterarten dar. Das „Langohr“ besteht aus dem Braunen Langohr (Plecotus auritus) und Grauen 

Langohr (Plecotus austriacus). Die „Bartfledermaus“ besteht aus der Kleinen Bartfledermaus (Myotis 

mystacinus) und der Großen Bartfledermaus (Myotis brandtii) dar. 

Tab. 6: Fledermausarten im Planungsraum, deren Schutzstatus und Angaben zum derzeitigen Erhaltungszustand. 
Angaben nach BFN (2019), BNatSchG (2009), EIONET (2013-2018), KOCK & KUGELSCHAFTER (1996) und MEINIG et.al. 
(2009). 

 

Vergleich Fledermausarten 2016 zu 2018 

2018 konnte die 2016 noch nachgewiesene Wasserfledermaus nicht festgestellt werden. Dies ist ver-

mutlich auf den deutlich verkleinerten Untersuchungsraum zurückzuführen. (Tab. 6, Abb. 8). 

Status Schutz   Rote Liste   Erhaltungszustand 
Trivialname Art 2016 2018 EU D D Hessen Hessen D EU

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii - x II & IV §§ 2 2 o o o

Braunes Langohr Plecotus auritus x x IV §§ V 2 + + o

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus x x IV §§ G 2 + o o

Fransenfledermaus Myotis nattereri - x IV §§ * 2 + + +

Graues Langohr Plecotus austriacus x x IV §§ 2 2 o - -

Große Bartfledermaus Myotis brandtii x x IV §§ V 2 o o o

Großer Abendsegler Nyctalus noctula - x IV §§ V 3 - o o

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus x x IV §§ V 2 o o o

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri x x IV §§ D 2 o o -

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus - x IV §§ D - o + o

Wasserfledermaus Myotis daubentonii x - IV §§ * 3 + + o

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus x x IV §§ * 3 + + o

Status: - = nicht nachgewiesen   x = nachgewiesen
II = Art des Anhang II   IV = Art des Anhang IV, FFH Richtlinie 2013 Art. 17 
§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt
* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = extrem selten
3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  
+ = günstig  o = ungünstig bis unzureichend  - = unzureichend bis schlecht   n.b. = nicht bewertet



AF – BP „Am Silberbach“ 1. BA; Gemeinde Glashütten, Ortsteil Schloßborn 2 Artenschutzrechtliche Prüfung 

27 

 
Abb. 7: Nachweise der Fledermäuse im Planungsraum im Jahr 2018 (Bildquelle: Hessisches Ministerium für Um-
welt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 03/2019). 
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Abb. 8: Nachweise der Fledermäuse im Planungsraum im Jahr 2016 (Bildquelle: Hessisches Ministerium für Um-
welt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 03/2019). 
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Jagdraum 

Der Planungsraum wird hauptsächlich von der Zwergfledermaus als Jagdraum frequentiert. Die Unter-

suchungen zeigten, dass diese Art Teile des Planungsraums teilweise über einen längeren Zeitraum 

nutzt. Die anderen Arten wurden selten oder nur mit Einzelkontakten festgestellt und zudem aus-

schließlich durch Langzeiterfassung mittels Bat-Recordern nachgewiesen, nicht aber durch die Detek-

torbegehungen (Tab. 7). 

Tab. 7: Häufigkeit der Fledermausarten im Planungsraum im Jahr 2018.  

 

Transferrouten 

Regelmäßig frequentierte Transferrouten zwischen verschiedenen Quartieren, verschiedenen Jagd-

räumen oder Quartier und Jagdraum konnten nicht nachgewiesen werden. Die linearen Strukturen des 

Geltungsbereichs (z.B. Gehölzsäume) bieten allerdings günstige Voraussetzungen. Transferrouten sind 

daher möglich.  

Quartiere 

Im Planungsraum wurden im Rahmen der Untersuchungen keine Quartiere von Fledermäusen nach-

gewiesen. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass Arten mit einer Präferenz für Baumhöhlen („Bartfle-

dermaus“, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großer & Kleiner Abendsegler) 

sowie für Risse und Spalten in der Borke (Mückenfledermaus und Zwergfledermaus) geeignete Bedin-

gungen vorfinden, die als Quartier geeignet sind (Tab. 8). 

 

 

 

 

 

Detektor Recorder I Recorder II

Trivialname Art 13.06.18 19.06.18 26.06.18 24.07.18

"Bartfledermaus"** Myotis brandtii, M. 
mystacinus - - - - I II

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii - - - - I I

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus - - - - II I

Fransenfledermaus Myotis nattereri - - - - I II

Großer Abendsegler Nyctalus noctula - - - - I I

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri - - - - II II
"Langohrfledermaus"** Plecotus auritus, P. 

austriacus - - - - II I

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus - - - - - II

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus III I - III III III

** = nicht näher differenzierte Schwesternart

Haufigkeit: I = Einzelfund / sehr selten   II = selten   III = häufig   IV = sehr häufig

13.06. - 19.06.2018
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Tab. 8: Quartierpräferenzen der Fledermausarten. Angaben nach DIETZ et al. (2007) & SKIBA (2009). 

 

2.1.4.3 Faunistische Bewertung 

Der Planungsraum erweist sich als Teillebensraum für Fledermäuse. Wesentliche Qualitätsmerkmale 

des Planungsgebietes sind die Gehölzränder und andere lineare Strukturen sowie die Wege und Gär-

ten. Erwartungsgemäß wird das Gebiet von den nachgewiesenen Arten unterschiedlich genutzt.  

Jagdgebiete und Transferraum 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Transferkorridoren sind nicht zu erwarten, da sich die aktuellen 

Planungen am bestehenden Wegenetz orientieren. Hierdurch wird eine ausreichende Durchlässigkeit 

erhalten. Dementsprechend sind keine Zerschneidungswirkungen zu erwarten. 

Für die Zwergfledermaus hat das Planungsgebiet eine Bedeutung als Nahrungsraum. Dies verdeutlicht 

das regelmäßige Vorkommen der Art. Zwergfledermäuse konnten an drei von vier Begehungsterminen 

Trivialname Art Sommerquartier Wochenstube Winterquartier
Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii Baumhöhlen und 

Stammanrisse sowie 
Vogel- und 
Fledermauskästen

wie Sommerquartier Baumhöhlen oder 
unterirdische Quartiere 
aller Art

Braunes Langohr Plecotus auritus Baumhöhlen, 
Nistkästen, Gebäude

Baumhöhlen, 
Nistkästen, Gebäude

Kälteunempfindlich; in 
Kellern, Felshöhlen, 
Gesteinsspalten, 
Stollen, Gebäude-
spalten und Geröll

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus Giebelbereich von 
Gebäuden, Schlössern, 
Kirchen, in Gebäude-
spalten und hinter 
Fensterläden

wie Sommerquartier vorwiegend in 
Gebäuden, aber auch 
Baum- und Felshöhlen, 
Gesteinsspalten, Stollen 
und Geröll

Fransenfledermaus Myotis nattereri Baumhöhlen, 
Nistkästen, Gebäude

wie Sommerquartier Höhlen, Stollen, Bunker, 
Keller

Graues Langohr Plecotus austriacus Gebäude; oft in 
Dachstühlen, auch 
hinter Außenverklei-
dungen von Fenstern 
o.ä.

Gebäude, meist 
Dachstühle

Höhlen, Keller, Stollen 
oder Felsspalten oft 
nahe Eingang. Auch 
Dachräume der SQ

Große Bartfledermaus Myotis brandtii Baumhöhlen, unter 
Dächern

Dachgestühl, hinter 
Fassaden, Fenster-
läden, Gebäudespalten 
waldnaher Gebäude

Höhlen und Stollen

Großer Abendsegler Nyctalus noctula meist Baumhöhlen und 
Nistkästen

wie Sommerquartier Baumhöhlen (fast nie in 
Hessen)

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus Baumhöhlen, 
Nistkästen, Gebäude

Gebäude (Dachgestühl 
und Spalten)

Höhlen und Stollen

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri meist Baumhöhlen, 
Nistkästen und selten 
an Gebäuden

wie Sommerquartier Baumhöhlen oder 
Hohlräume von 
Gebäuden

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus Gebäude (Spalten, 
Ritze, hinter Fassaden), 
Bäume (Ritzen und 
hinter Borke)

Gebäude (Spalten, Ritze, 
hinter Fassaden)

Stollen, Höhlen, 
Gebäude (Spalten, Ritze, 
hinter Fassaden)

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus Gebäude (Spalten, 
Ritze, hinter Fassaden), 
Bäume (Ritzen und 
hinter Borke)

Gebäude (Spalten, Ritze, 
hinter Fassaden)

Stollen, Höhlen, 
Gebäude (Spalten, Ritze, 
hinter Fassaden)
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jagend angetroffen werden. Die Beobachtungen zeigen zudem, dass die Zwergfledermaus den Unter-

suchungsraum über längere Zeiträume als Jagdraum nutzt. Der Verlust von Leitstrukturen bzw. klei-

nere Änderungen im Umfeld werden von der Zwergfledermaus allerdings schnell kompensiert. Die 

Zwergfledermaus, welche regelmäßig in besiedelten Bereichen angetroffen wird, gilt als extrem an-

passungsfähig.  

Entsprechendes ist auch auf die „Bartfledermaus“, Bechsteinfledermaus, Breitflügelfledermaus, Fran-

senfledermaus, den Großen und Kleinen Abendsegler, das „Langohr“ sowie die Mückenfledermaus zu 

übertragen. Diese Arten konnten nur durch Langzeiterfassungen nachgewiesen werden.  

Die Große Bartfledermaus jagt typischerweise in Wäldern. Die Kleine Bartfledermaus jagt in struktur-

reichen offenen und halboffenen Landschaften mit einzelnen Gehölzbeständen und Hecken. Bech-

steinfledermäuse jagen hauptsächlich am Boden in Laub- und Laubmischwälder, bevorzugt Buchen- 

oder Eichenwälder mit einem hohen Anteil alter Bäume. Seltener werden strukturreiche Nadelwälder 

mit ausgeprägter Strauchschicht als Jagdgebiet genutzt. Das Jagdhabitat der Breitflügelfledermaus be-

findet sich im Offenland wie baumbestandenen Weiden, Gärten, Parks Hecken und Waldrändern. Die 

Fransenfledermaus nutzt im Frühling vorwiegend Offenland in Streuobstbeständen, an Hecken oder 

Gewässern und ab dem Frühsommer Wälder, teilweise reiner Nadelbestand, als Jagdrevier. Der Große 

Abendsegler jagt üblicherweise in sehr großen Höhen, oft über den Baumkronen oder auch Gebäuden. 

Wälder und Offenland wird vom Kleinen Abendsegler bevorzugt, dabei jagt er dicht über oder unter 

Baumkronen oder entlang von Waldwegen und Schneisen. Wohingegen das Braune Langohr haupt-

sächlich in verschiedenen Waldtypen jagt, bevorzugt das Graue Langohr offene Kulturlandschaften auf 

Obst- oder mähwiesen als Jagdraum. Die Mückenfledermaus jagt vorwiegend in Auwälder, Niederun-

gen und Gewässer jeder Größenordnung. Zusätzlich werden landwirtschaftliche Nutzflächen und 

Grünland gemieden.  

Winterquartiere/Sommerquartiere/Wochenstuben 

„Bartfledermaus“, Bechsteinfledermaus, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Großer & Kleiner 

Abendsegler, „Langohr“, Mückenfledermaus und Zwergfledermaus 

Es konnten zunächst keine Quartiere der Arten identifiziert werden. Dies kann zum einen daran liegen, 

dass die sehr unauffälligen Sommerquartiere nicht gefunden wurden. Andererseits wechselt beispiels-

weise die Zwergfledermaus häufig zwischen verschiedenen Quartieren und zeigt nur eine sehr schwa-

che Quartiertreue. Generell könnten die Gebäude (Gartenhütten) und einzelne Bäume ein ausreichen-

des Potential von geeigneten Hohlräumen, Spalten und Ritzen aufweisen. Infolgedessen können Quar-

tiere nie völlig ausgeschlossen werden. Winterquartiere sind generell nicht auszuschließen. Winter-

quartiere sind in Bereichen mit einem Vorkommen ausreichend großer Baumhöhlen oder im Bereich 

der bestehenden Gebäude (Gartenhütten) möglich. 
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Durch eine Beanspruchung der Fläche können Quartierräume von Fledermäusen tangiert und dauer-

haft zerstört werden. Durch Eingriffe wie Baumfällungen und Abrissarbeiten von Gebäuden besteht 

somit ein erhöhtes Risiko von Eingriffen in Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und der damit verbunde-

nen Tötung oder Verletzung von Individuen. Dies kann bei Einhaltung von Vermeidungs- und Kompen-

sationsmaßnahmen ausgeschlossen werden, die im Rahmen der artenschutzrechtlichen Überprüfung 

(Kap. 2.2.3) zu formulieren sind.  

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen auf das Jagdhabitat oder Quartiere sind als unerheblich 

einzustufen. 

2.1.5 Haselmaus 

Neben der Haselmaus gehören noch drei weitere Arten zu den heimischen Bilchen (Schlafmäuse, Gli-

ridae). Drei der vier Arten sind derzeit gefährdet oder extrem selten. Aus diesem Grund sind Garten-

schläfer und Siebenschläfer nach BArtSchV besonders geschützt. Haselmaus und Baumschläfer sind 

sogar streng geschützt und stellen Arten des Anhang IV der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 

[92/43/EWG] dar. Zum Auffinden von Lebensräumen wurden die vorhandenen Gehölzbereiche auf 

Vorkommen untersucht. 

2.1.5.1 Methode 

Zur Kartierung der Haselmaus wurden an besonders vielversprechenden Standorten mit einem ausrei-

chenden Angebot von Gehölzen sogenannte Nesting-Tubes ausgebracht. Hierbei handelt es sich um 

ca. 25 cm lange Röhren, die an einer Seite verschlossen sind (Abb. 9). Haselmäuse und andere Bilche 

nutzen diese gerne als Zwischenquartiere und legen dort kleine Nester an. Da Haselmäuse tagsüber 

schlafen, können die Tiere durch eine Kontrolle am Tage leicht erfasst werden. Daneben wurden im 

Planungsraum Nüsse und Kerne gesammelt und auf artspezifische Fraßspuren der Haselmaus unter-

sucht. Die Bilche wurden im Zeitraum von April bis November 2018 und von April bis September 2016 

untersucht.  

Es ist anzumerken, dass die Nachweiswahrscheinlichkeit durch Nesting-Tubes bei einem ausreichen-

den Angebot an natürlichen Baumhöhlen und Verstecken erheblich geringer einzustufen ist, sodass 

aus einem Nichtnachweis nicht zwingend auf das Fehlen der Art in den betroffenen Teilbereichen zu 

schließen ist.  
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Abb. 9: Nesting-Tube (Beispiel). 

Tab. 9: Begehungen zur Erfassung der Haselmaus. 

 

2.1.5.2 Ergebnisse  

Im Rahmen der Untersuchungen von 2018 konnten im Planungsraum keine Haselmäuse oder andere 

Bilche nachgewiesen werden. In keinem der Nesting-Tubes wurden Nester oder Spuren gefunden, die 

auf die Anwesenheit der Bilche hindeuten. Die Analyse der aufgesammelten Kerne und Nüsse lieferte 

keine weiteren Anhaltspunkte für die Anwesenheit von Haselmäusen. Da der Geltungsbereich jedoch 

sehr günstige Habitatbedingungen für Haselmäuse aufweist und zudem gesicherte Hinweise auf 

Begehungen Termin Info

2018

1. Begehung 19.04.2018 Übersichtsbegehung, Ausbringen von Nesting-Tubes

2. Begehung 08.05.2018 Kontrolle der Nesting-Tubes

3. Begehung 12.06.2018 Kontrolle der Nesting-Tubes

4. Begehung 27.06.2018 Kontrolle der Nesting-Tubes

5. Begehung 01.08.2018 Kontrolle der Nesting-Tubes

6. Begehung 07.11.2018
Kontrolle der Nesting-Tubes, Suche nach charakteristisch 
angenagten Nüssen und Kernen

2016

1. Begehung 06.04.2016 Übersichtsbegehung, Ausbringen von Nesting-Tubes

2. Begehung 22.04.2016 Kontrolle der Nesting-Tubes, Suche nach Freinestern

3. Begehung 24.05.2016 Kontrolle der Nesting-Tubes, Suche nach Freinestern

4. Begehung 08.06.2016 Kontrolle der Nesting-Tubes, Suche nach Freinestern

5. Begehung 13.06.2016 Kontrolle der Nesting-Tubes, Suche nach Freinestern

6. Begehung 17.07.2016 Kontrolle der Nesting-Tubes, Suche nach Freinestern

7. Begehung 05.08.2016 Kontrolle der Nesting-Tubes, Suche nach Freinestern

8. Begehung 24.09.2016
Kontrolle der Nesting-Tubes, Suche nach Freinestern und 
charakteristisch angenagten Nüssen und Kernen
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frühere Vorkommen bestehen (Totfunde), ist trotz der fehlenden Nachweise ein Vorkommen der Art 

nicht gänzlich auszuschließen.  

Im Rahmen der Untersuchungen des Jahres 2016 konnte der Siebenschläfer (Glis glis) festgestellt wer-

den. Der Siebenschläfer stellt nur vergleichsweise geringe Lebensraumansprüche und wird in Mittel-

gebirgsregionen häufig angetroffen. Aus diesem Grund gilt die Art als ungefährdet (Tab. 10).  

Tab. 10: Bilche im Planungsraum mit Schutzstatus und Angaben zum derzeitigen Erhaltungszustand. Angaben 
nach BFN (2019), BNatSchG (2009), EIONET (2013-2018), KOCK & KUGELSCHAFTER (1996) und MEINIG et.al. (2009). 

 

2.1.5.3 Faunistische Bewertung 

Die Haselmaus konnte 2016 und 2018 nicht festgestellt werden. Da der Nachweis dieser überaus 

scheuen Art jedoch mit sehr großen Unsicherheiten behaftet ist und da es Hinweise auf frühere Vor-

kommen gibt (Totfunde), muss davon ausgegangen werden, dass die Haselmaus auch aktuell im Gebiet 

vorkommen könnte. 

Die Haselmaus bewohnt überwiegend lichte Laubwälder oder Hecken mit einem hohen Anteil von Ha-

selnusssträuchern. Es ist zudem wahrscheinlich, dass sich die Reviere über das gesamte Gebiet erstre-

cken könnten, wobei Bereiche mit einem hohen Anteil von Haselnusssträuchern vor allem im Herbst 

bevorzugt besiedelt werden dürften, da hier ein größeres Nahrungsangebot besteht. Die Haselmaus 

ist physiologisch darauf angewiesen, im Herbst ausreichend große Fettreserven anzulegen, um den 

Winter zu überstehen. Hierfür sind energiereiche Nahrungsquellen, wie Haselnüsse besonders geeig-

net.  

Durch Baumfällungen und Rodungsarbeiten besteht ein erhöhtes Risiko von Eingriffen in Ruhe- und 

Fortpflanzungsstätten und der damit verbundenen Tötung oder Verletzung von Individuen.  

Hinsichtlich der geplanten Bebauung ist eine Verschlechterung der Habitatbedingungen durch das 

Wegfallen von potentiellen Nahrungsquellen und Nistgelegenheiten zu erwarten. Untersuchungen zei-

gen, dass die Haselmaus entgegen früherer Annahmen wenig störsensibel ist und auch im Siedlungs-

bereich oder im Bereich von Autobahnen regelmäßig angetroffen werden kann. Als schwerwiegender 

ist der Verlust von Habitatfläche anzusehen. Angesichts des allgemeinen Verschwindens von adäqua-

ten Nisträumen muss davon ausgegangen werden, dass zusätzliche Aufnahmekapazitäten nur dann 

Status Schutz Rote Liste Erhaltungszustand
Trivialname Art 2016 2018 EU D D

Hesse
n Hessen D EU

Haselmaus Muscardinus avellanarius p p IV §§ G D o o o

Siebenschläfer Glis glis x - - § * * n.b. n.b. n.b.

Status: - = nicht nachgewiesen   x = nachgewiesen   p = potentiell vorkommend
II = Art des Anhang II   IV = Art des Anhang IV, FFH Richtlinie 2013 Art. 17 
§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt
* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = extrem selten
3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  
+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = unzureichend bis schlecht   n.b. = nicht bewertet
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zur Verfügung stehen, wenn die Rahmenbedingungen an anderer Stelle durch die Neuanlage von Ge-

hölzbeständen und lichten Waldbereichen entsprechend gesichert oder verbessert werden. Zur Ge-

währleistung von permanent geeigneten Habitatbedingungen sind kurz- und mittelfristig das Anbrin-

gen und die regelmäßige Pflege von zusätzlichen Nisthilfen in aussichtsreichen Bereichen in der Um-

gebung möglich. (Anmerkung: Zur permanenten Sicherung der Lebensraumbedingungen sind Nisthil-

fen generell vorlaufend anzubringen). Konkrete Abschätzungen zur Umsetzung der Maßnahmen erfol-

gen im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Prüfung (Art-für-Art Prüfung, Prüfbögen). 

Der im Planungsraum nachgewiesene Siebenschläfer gilt als ungefährdet. Spezielle Schutzmaßnahmen 

sind daher nicht zwingend nötig. Da nach §44 Abs. 5 BNatSchG nur Arten relevant sind, die unter ge-

meinschaftlichen Schutz stehen (EU-VSRL, FFH-Arten, streng geschützte Arten) ist der Siebenschläfer 

im Rahmen der weiteren artenschutzrechtlichen Betrachtung nicht weiter zu berücksichtigen. Hin-

sichtlich der Erheblichkeit eines Eingriffs ist jedoch davon auszugehen, dass die Art von den geplanten 

Baumaßnahmen beeinträchtigt wird. Aufgrund des Schutzstatus ist der Siebenschläfer im Rahmen der 

Eingriffs-/Ausgleichsplanung zu berücksichtigen. 

Zur detaillierteren Abschätzung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Haselmaus im Zuge der 

anschließenden artenschutzrechtlichen Betrachtung näher betrachtet. 

Info zur Ökologie der Haselmaus 

Adulte Haselmäuse sind sehr ortstreu und besetzen feste Streifgebiete. In den meisten Lebensräu-

men kommen sie natürlicherweise nur in geringen Dichten (1-2 adulte Tiere / ha) vor. Die Hasel-

maus ist zudem physiologisch darauf angewiesen, im Herbst ausreichend große Fettreserven anzu-

legen, um den Winter zu überstehen. Hierfür sind energiereiche Nahrungsquellen, wie beispiels-

weise auch die Haselnuss besonders geeignet. Die Haselmaus profiziert jedoch generell von einer 

heterogenen Pflanzenzusammensetzung. Günstige Arten sind: Hasel, Brombeeren, Himbeeren, He-

ckenkirschen, Holunder, Faulbaum, Weißdorn, Kornelkirsche, Schlehe 

2.1.6 Reptilien 

Viele der heimischen Reptilien sind derzeit in ihrem Bestand gefährdet. Aus diesem Grund sind alle 

Reptilienarten nach BArtSchV bzw. auf europäischer Ebene durch Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie [92/43/EWG] gesetzlich geschützt. 

2.1.6.1 Methoden 

Zur Kartierung der Reptilien wurden besonders sonnenexponierte Stellen von April bis August 2018 

sowie von April bis Juli 2016 untersucht (Tab. 11). Ein Schwerpunkt der Begehungen lag besonders in 

den Übergangsbereichen, die an Hecken oder anderen Strukturen anschließen und die als Verstecke 

dienen könnten. Einerseits findet sich dort eine große Anzahl potentiell guter Unterschlupfmöglichkei-
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ten für Reptilien und andererseits nutzen die wechselwarmen Tiere vegetationsarme Flächen zum Son-

nenbaden. Die Begehungen erfolgten an mehreren Tagen und zu verschiedenen Uhrzeiten (mit 

Schwerpunkt am Vormittag) bei jeweils gutem Wetter. Damit können aktivitätsbedingte Unterschiede 

der Tiere ausgeglichen werden. Dennoch bleibt der Erfolg des Nachweises von Reptilien und speziell 

der Schlingnatter im gewissen Maße von Zufällen abhängig. 

Zur Verbesserung der Nachweiswahrscheinlichkeit wurden Reptilienquadrate (60x60 cm; aus Dach-

pappe, Abb. 10) als attraktive Kleinstrukturen ausgebracht. Diese erwärmen sich rasch, bieten eine 

raue, steinähnliche Oberfläche und werden daher gerne als Ruhe- oder Versteckplatz angenommen. 

Hierdurch lässt sich in der Regel die Nachweisquote signifikant erhöhen. 

Tab. 11: Begehungen zur Erfassung der Reptilien. 

 

2.1.6.2 Ergebnisse 

Im Rahmen der Untersuchungen von 2016 und 2018 konnte im Planungsraum das Vorkommen der 

Blindschleiche (Anguis fragilis) nachgewiesen werden. Während die Blindschleiche im Planungsraum 

regelmäßig vorkommen dürfte, konnten Schlingnatter und Zauneidechse trotz gezielter Nachsuche 

nicht angetroffen werden (Tab. 12).  

Die Ringelnatter (Natrix natrix) wurde 2016 im Bereich der Gewässer beobachtet. Ein zeitweiliges Vor-

kommen der Art ist auch im Geltungsbereich möglich. Meist konzentrieren sich die Vorkommen jedoch 

auf das nähere Umfeld der Gewässer. 

Die Schlingnatter (Coronella austriaca) konnte in den Untersuchungen von 2016 und 2018 nicht nach-

gewiesen werden. Aufgrund von glaubwürdigen Hinweisen und wegen der angetroffenen Habitatbe-

dingungen ist das Vorkommen der Art jedoch wahrscheinlich. Die Schlingnatter ist eine FFH-Anhang 

IV-Art und streng geschützt (BArtSchV, BNatSchG).  

Begehungen Termin Info

2018
1. Begehung 19.04.2018 Übersichtsbegehung, Ausbringen von Reptilienquadraten

2. Begehung 08.05.2018 Absuchen des Plangebiets, Kontrolle der Reptil ienquadrate

3. Begehung 12.06.2018 Absuchen des Plangebiets, Kontrolle der Reptil ienquadrate

4. Begehung 27.06.2018 Absuchen des Plangebiets, Kontrolle der Reptil ienquadrate

5. Begehung 01.08.2018 Absuchen des Plangebiets, Kontrolle der Reptil ienquadrate

2016

1. Begehung 06.04.2016 Übersichtsbegehung, Ausbringen der Reptil ienquadrate

2. Begehung 22.04.2016 Kontrolle und Absuchen des Plangebiets

3. Begehung 24.05.2016 Kontrolle und Absuchen des Plangebiets

4. Begehung 08.06.2016 Kontrolle und Absuchen des Plangebiets

5. Begehung 13.06.2016 Kontrolle und Absuchen des Plangebiets

6. Begehung 17.07.2016 Kontrolle und Absuchen des Plangebiets



AF – BP „Am Silberbach“ 1. BA; Gemeinde Glashütten, Ortsteil Schloßborn 2 Artenschutzrechtliche Prüfung 

37 

Generell ist allerdings anzumerken, dass der Nachweis von Reptilien und besonders der von Schlingnat-

tern im hohen Maße von Zufällen abhängig ist. Da sich die Habitatvoraussetzungen in den letzten Jah-

ren nur marginal verändert haben ist das Vorkommen der Schlingnatter trotz aktuell fehlender Nach-

weise wahrscheinlich. 

 
Abb. 10: Reptilienquadrat als künstliches Habitatelement (Beispiel). 

Tab. 12: Reptilien der Untersuchungen mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus. Angaben nach AGAR & FENA 

(2010), BFN (2019), BNatSchG (2009), EIONET (2013-2018), KOCK & KUGELSCHAFTER (1996) und KÜHNEL et al. (2009). 

 

2.1.6.3 Faunistische Bewertung 

Die im Planungsraum nachgewiesene Blindschleiche (Anguis fragilis) stellt vergleichsweise nur geringe 

Lebensraumansprüche und wird in Mittelgebirgsregionen häufig angetroffen. Aus diesem Grund gilt 

sie als ungefährdet. Spezielle Schutzmaßnahmen sind nicht nötig.  

Status Schutz   Rote Liste   Erhaltungszustand 
Trivialname Art 2016 EU D D Hessen Hessen D EU

Blindschleiche Anguis fragilis x x - - § * * n.b. n.b. n.b.
Ringelnatter Natrix natrix x - - - § V V n.b. n.b. n.b.
Schlingnatter Coronella austriaca p p - IV §§ 3 3 o o +

Status: - = nicht nachgewiesen   x = nachgewiesen   p = potentiell vorkommend
(!) = besondere Verantwortung für hochgradig isolierte Vorposten
II = Art des Anhang II   IV = Art des Anhang IV; FFH Richtlinie 2013 Art. 17
§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt
* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten
3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  
+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = unzureichend bis schlecht   n.b. = nicht bewertet

Verant-
wortung2018
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Die Schlingnatter ist durch die günstigen Lebensraumvoraussetzungen anzunehmen. Da Bereiche in 

die Planung einbezogen und überplant werden, die als Lebensraum geeignet sind, ist sowohl die Zer-

störung von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten als auch die Tötung bzw. Verletzung von Individuen an-

zunehmen. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte sind Vermeidungs- und Kompensations-

maßnahmen nötig. Hierzu zählen die vorlaufende Schaffung eines geeigneten Ausgleichshabitats und 

eine Umsiedlung der Tiere. Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten zeigen, dass diesbezüglich die 

Umsiedlung der Schlingnatter nur mit einem erheblichen zeitlichen und organisatorischen Aufwand 

möglich ist. 

Da nach §44 Abs. 5 BNatSchG nur Arten relevant sind, die unter gemeinschaftlichem Schutz stehen 

(EU-VSRL, FFH-Arten, streng geschützte Arten) sind Blindschleiche und Ringelnatter formal nicht weiter 

zu berücksichtigen.  

Hinsichtlich der Erheblichkeit eines Eingriffs ist jedoch davon auszugehen, dass die Arten von den Bau-

maßnahmen beeinträchtigt werden, da Bereiche mit ausreichenden Lebensraumbedingungen in Gel-

tungsbereich vollständig überplant werden und das entstehenden Allgemeine Wohngebiet keine adä-

quaten Lebensraumbedingungen aufweisen wird. Dies ist im Rahmen der Eingriffsregelung besonders 

zu berücksichtigen. 

Zur detaillierteren Abschätzung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Schlingnatter im Zuge der 

anschließenden artenschutzrechtlichen Betrachtung näher betrachtet. 

2.1.7 Amphibien 

Viele der heimischen Amphibien sind derzeit in ihrem Bestand gefährdet. Aus diesem Grund sind alle 

Amphibien auf nationaler Ebene (BNatSchG, BArtSchV) besonders geschützt. Auf europäischer Ebene 

(Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie [92/43/EWG] der Europäischen Union) sind derzeit zehn Arten gesetz-

lich streng geschützt. 

2.1.7.1 Methode 

Zur Kartierung der Amphibien wurden potentielle Laichhabitate entlang des Baches sowie der Jahres-

lebensraum untersucht. Hierfür wurden die Gehölzränder, die stellenweise feuchten Wiesenbrachen 

sowie wasserführende Bereiche (Nebenarm des Wittelsberger Bach) des Untersuchungsgebietes nach 

Amphibien abgesucht. Zur Kartierung der Amphibien wurden drei Tages- und zwei Nachtbegehungen 

durchgeführt. Die Begehungen erfolgten bei jeweils günstigem Wetter im Zeitraum von April bis Juni 

2016 (Tab. 13). Im Jahr 2018 wurden auf eine erneute Erfassung der Amphibien verzichtet. 
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Tab. 13: Begehungen zur Erfassung von Amphibien. 

 

2.1.7.2 Ergebnisse  

Im Rahmen der Untersuchungen von 2016 konnten im Umfeld des aktuellen Geltungsbereichs mit 

Bergmolch (Triturus alpestris), Erdkröte (Bufo bufo), Fadenmolch (Triturus helveticus), Grasfrosch 

(Rana temporaria), Teichfrosch (Rana kl. esculenta) und Teichmolch (Triturus vulgaris) sechs an-

spruchslose Arten nachgewiesen werden (Tab. 14, Abb. 11). Aufgrund der vorgefundenen Habi-

tatstrukturen ist davon auszugehen, dass der Planungsraum als Lebensraum genutzt wird.  

Artenschutzrechtlich relevante Arten, wie beispielsweise Kammmolch, Laubfrosch, Gelbbauchunke o-

der gefährdete Krötenarten konnten trotz intensiver Nachsuche nicht festgestellt werden.  

Tab. 14: Amphibien der Untersuchungen 2016 mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus. Angaben nach AGAR & 

FENA (2010), BFN (2019), BNatSchG (2009), EIONET (2013-2018), KOCK & KUGELSCHAFTER (1996) und KÜHNEL et al. 
(2009). 

 

2.1.7.3 Faunistische Bewertung 

Der Planungsraum weist für Amphibien als Sommer- und Winterhabitat günstige Bedingungen auf. Als 

besonders geeignete Strukturen sind die Gehölzränder, die feuchten bis nassen Bereiche nordöstlich 

des Geltungsbereichs zu nennen. Der Planungsraum ist nachweislich für die Erdkröte, die auch längere 

Wanderungen vornimmt, sowie für Bergmolch, Grasfrosch und Teichmolch als Sommer- und Winter-

habitat geeignet.  

Begehungen Termin Info

1. Begehung 04.04.2016 Nachtbegehung
2. Begehung 06.04.2016 Tagbegehung
3. Begehung 22.04.2016 Tagbegehung
4. Begehung 19.05.2016 Tagbegehung
5. Begehung 26.06.2016 Nachtbegehung

Schutz   Rote Liste   Erhaltungszustand 
Trivialname Art EU D D Hessen Hessen D EU

Bergmolch Triturus alpestris - § * * n.b. n.b. n.b.
Erdkröte Bufo bufo - § * * n.b. n.b. n.b.
Fadenmolch Triturus helveticus - § * V n.b. n.b. n.b.
Gras-, Taufrosch Rana temporaria V § * V + + o
Teichfrosch Rana kl. esculenta V § * * + + +
Teichmolch Triturus vulgaris - § * * n.b. n.b. n.b.

II = Art des Anhang II   IV = Art des Anhang IV   V = Art des Anhang V; FFH Richtlinie 2013 Art. 17
§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt
* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten
3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  
+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = unzureichend bis schlecht   n.b. = nicht bewertet
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Abb. 11: Amphibien im Planungsraum im Jahr 2016 (Bildquelle: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 03/2019). 
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Da alle im Umfeld des aktuellen Geltungsbereichs nachgewiesenen Arten eine relativ große Toleranz 

hinsichtlich der ökologischen Rahmenbedingungen aufweisen sind erhebliche den Bestand gefähr-

dende Beeinträchtigungen auszuschließen. Hinsichtlich der Erheblichkeit eines Eingriffs ist jedoch da-

von auszugehen, dass die Arten von den Baumaßnahmen beeinträchtigt werden, da Bereiche mit aus-

reichenden Lebensraumbedingungen in Geltungsbereich vollständig überplant werden und das ent-

stehenden Allgemeine Wohngebiet keine adäquaten Lebensraumbedingungen aufweisen wird.  

Da nach § 44 Abs. 5 BNatSchG nur Arten relevant sind, die unter gemeinschaftlichem Schutz stehen 

(EU-VSRL, FFH-Arten, streng geschützte Arten) sind die gefundenen Amphibien formal nicht weiter zu 

berücksichtigen.  
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2.2 Stufe II: Prüfung von Verbotstatbeständen und Vermeidung von Beeinträchtigungen  

In die Stufe II des Verfahrens wurden folgende Arten der untersuchten Tiergruppen aufgenommen: 

a) Vögel 

Von den im Rahmen der faunistischen Untersuchungen nachgewiesenen Reviervogelarten werden als 

artenschutzrechtlich relevante Arten Bluthänfling, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Girlitz, Haussper-

ling, Klappergrasmücke, Stieglitz, Turmfalke, Wacholderdrossel und Waldohreule betrachtet. Die 

nachfolgenden Prüfungen von Verbotstatbeständen, Vermeidung von Beeinträchtigungen und even-

tuelle Ausnahmeverfahren werden aufgrund des unzureichenden bis ungünstigen bzw. schlechten Er-

haltungszustands (Vogelampel: gelb, rot) oder deren Schutzstatus als ausführliche Art-für-Art-Prüfung 

(inkl. Prüfbögen) durchgeführt. 

Reviervogelarten und Nahrungsgäste mit günstigem Erhaltungszustand (Vogelampel: grün) werden 

entsprechend der Vorgabe im Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen in tabellari-

scher Form bearbeitet (Kap. 2.2.1). 

Nahrungsgäste, die nach BArtSchV „streng geschützt“ sind, deren Erhaltungszustand als unzureichend 

bis ungünstig bzw. schlecht (Vogelampel: gelb, rot) eingestuft wird oder die im Anhang I der EU-Vogel-

schutzrichtlinie genannt werden, sind im engeren Sinne nicht artenschutzrechtlich relevant, da im Hin-

blick auf das oftmals schwer zu fassende „Störungsverbot“ Art. 12 Abs. 1 b) FFH-RL eine Störung nur 

dann eintritt, wenn diese an den Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt oder sich auf deren Funktion 

auswirkt. Diese Sachverhalte sind für Nahrungsgäste nicht eindeutig zuzuordnen. Auf eine Art-für-Art-

Prüfung wird daher bei diesen Arten verzichtet und stattdessen eine tabellarische Bewertung vorge-

nommen (Kap. 2.2.2).  

b) Fledermäuse 

Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen konnten im Planungsgebiet „Bartfledermaus“, Bechst-

einfledermaus, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Großer Abendsegler, Kleiner Abendseg-

ler, „Langohr“, Mückenfledermaus und Zwergfledermaus nachgewiesen werden. Da alle heimischen 

Fledermausarten, aufgrund deren Status als FFH-Anhang IV-Art bzw. deren strengen Schutzes nach 

BArtSchV zu den artenschutzrechtlich relevanten Arten gerechnet werden müssen, betrachten die 

nachfolgenden Schritte die Prüfungen von Verbotstatbeständen, die Vermeidung von Beeinträchtigun-

gen und eventuelle Ausnahmeverfahren. Die Prüfung wird anhand der aktuellen Musterbögen (Stand 

Juni 2015) als Art-für-Art-Prüfung durchgeführt.  

c) Haselmaus 

Das Vorkommen der Haselmaus ist im Planungsgebiet anzunehmen. Als FFH-Anhang IV-Art wird diese 

Art zu den artenschutzrechtlich relevanten Arten gerechnet. Die nachfolgenden Schritte betrachten 

die Prüfungen von Verbotstatbeständen, die Vermeidung von Beeinträchtigungen und eventuelle Aus-

nahmeverfahren. Die Prüfung wird anhand der aktuellen Musterbögen (Stand Juni 2015) als Art-für-
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Art-Prüfung durchgeführt.  

Da nach §44 Abs. 5 BNatSchG nur Arten relevant sind, die unter gemeinschaftlichem Schutz stehen 

(EU-VSRL, FFH-Arten, streng geschützte Arten) ist der Siebenschläfer im Rahmen der weiteren arten-

schutzrechtlichen Betrachtung nicht weiter zu berücksichtigen.  

d) Reptilien 

Das Vorkommen der Schlingnatter ist im Planungsgebiet anzunehmen. Als FFH-Anhang IV-Art wird 

diese Art zu den artenschutzrechtlich relevanten Arten gerechnet. Die nachfolgenden Schritte betrach-

ten die Prüfungen von Verbotstatbeständen, die Vermeidung von Beeinträchtigungen und eventuelle 

Ausnahmeverfahren. Die Prüfung wird anhand der aktuellen Musterbögen (Stand Juni 2015) als Art-

für-Art-Prüfung durchgeführt.  

Da nach §44 Abs. 5 BNatSchG nur Arten relevant sind, die unter gemeinschaftlichem Schutz stehen 

(EU-VSRL, FFH-Arten, streng geschützte Arten) sind die vorgefundene Blindschleiche und Ringelnatter 

im Rahmen der weiteren artenschutzrechtlichen Betrachtung nicht weiter zu berücksichtigen.  

e) Amphibien 

Da nach § 44 Abs. 5 BNatSchG nur Arten relevant sind, die unter gemeinschaftlichem Schutz stehen 

(EU-VSRL, FFH-Arten, streng geschützte Arten) sind die gefundenen Amphibien formal nicht weiter zu 

berücksichtigen.  

2.2.1 Tabellarische Prüfung von Vögeln mit günstigem Erhaltungszustand 

Für Vogelarten mit günstigem Erhaltungszustand (Vogelampel: grün) sind die Verbotstatbestände in 

der Regel letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon aus-

gegangen werden kann, dass die ökologische Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räum-

lichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. 

keine Verschlechterung des Erhaltungszustand der lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs. 1 

Nr. 2 BNatSchG). Daher müssen diese Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen werden.  

Im Planungsgebiet kann es während der Bauzeit durch Lärmemissionen sowie sonstige Störungen zu 

vorübergehenden Beeinträchtigungen der Fauna kommen. Die bauzeitliche Verdrängung der Fauna 

durch die temporäre Inanspruchnahme ist jedoch nur kurzfristig und klingt nach Abschluss der Bau-

maßnahme ab. Nachhaltige Beeinträchtigungen sind aufgrund der Verfügbarkeit von Alternativhabita-

ten in der Umgebung nicht zu erwarten.  

Zur Vermeidung von Eingriffen in Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und der damit möglichen Tötung 

und Verletzung von Individuen sind generell folgende Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Avifauna 

zu beachten: 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der 

Zeit vom 1. Oktober bis 28. / 29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die 

Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung 
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erforderlich. 

Erhebliche anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten. Da zudem viele der 

gefundenen Vogelarten als verhältnismäßig stresstolerant gelten und der Störungspegel auch jetzt 

schon als so erheblich anzusehen ist, dürften bereits Gewöhnungseffekte wirken. 

Tab. 15: Prüfung der Betroffenheit von Vogelarten mit günstigem Erhaltungszustand (Vogelampel: grün). 

 

Trivialname Art 2016 2018

§ 44 Abs.1 (1) 
BNatSchG     
„Fangen, 
Töten, 
Verletzen"

§ 44 Abs.1 (2) 
BNatSchG     
„Erhebliche 
Störung"

 § 44 Abs. 1 (3) 
BNatSchG        
„Zerst. v. Fort-
pflanzungs- und 
Ruhestätten"

Erläuterung 
zur 
Betroffenheit

Vermeidungs- 
bzw. 
Kompensations-
Maßnahmen

Amsel Turdus merula R R möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

• Möglichkeit 
der Zerstörung 
von Gelegen 
und der 
Tötung von 
Tieren                                                    
• baubedingte 
Störung von 
Revieren

• Die Rodung 
von Bäumen 
und Gehölzen 
ist gemäß § 39 
Abs. 5 BNatSchG 
im Allgemeinen 
nur in der Zeit 
vom 1. Oktober 
bis 28. / 29. 
Februar zulässig.

Bachstelze Motacilla alba R - nein nein nein außerhalb des Geltungsbereichs
Blaumeise Parus 

caeruleus
R R möglich, 

vermeidbar
nein möglich, 

vermeidbar
wie -Amsel- wie -Amsel-

Buchfink Fringilla 
coelebs

R R möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

wie -Amsel- wie -Amsel-

Buntspecht Dendrocopos 
major

R - nein nein nein außerhalb des Geltungsbereichs

Dorngras-
mücke

Sylvia 
communis

R R nein nein nein außerhalb des Geltungsbereichs

Eichelhäher Garrulus 
glandarius

R N nein nein nein außerhalb des Geltungsbereichs

Elster Pica pica R, N N möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

wie -Amsel- wie -Amsel-

Erlenzeisig Carduelis 
spinus

N - nein nein nein keine Betroffenheit

Gartenbaum-
läufer

Certhia 
brachydactyla

R - nein nein nein außerhalb des Geltungsbereichs

Gartengras-
mücke

Sylvia borin R - möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

wie -Amsel- wie -Amsel-

Gimpel Pyrrhula 
pyrrhula

R R möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

wie -Amsel- wie -Amsel-

Grünfink Carduelis 
chloris

R R möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

wie -Amsel- wie -Amsel-

Hausrot-
schwanz

Phoenicurus 
ochruros

R N nein nein nein außerhalb des Geltungsbereichs

Hecken-
braunelle

Prunella 
modularis

R - möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

wie -Amsel- wie -Amsel-

Kernbeißer Coccothraustes 
coccothraustes

R - nein nein nein außerhalb des Geltungsbereichs

Kleiber Sitta europaea R R möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

wie -Amsel- wie -Amsel-

Kohlmeise Parus major R R möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

wie -Amsel- wie -Amsel-

Mistel-
drossel

Turdus 
viscivorus

R - möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

wie -Amsel- wie -Amsel-

Mönchsgras-
mücke

Sylvia 
atricapilla

R R möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

wie -Amsel- wie -Amsel-
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Tab. 15 [Fortsetzung]: Prüfung der Betroffenheit von Vogelarten mit günstigem Erhaltungszustand (Vogelampel: 
grün). 

 

2.2.2 Tabellarische Prüfung von Nahrungsgästen mit ungünstigem Erhaltungszustand bzw. streng 
geschützten Arten (BArtSchV) 

Nachfolgend ist die Prüfung von Verbotstatbeständen, Vermeidung von Beeinträchtigungen für Nah-

rungsgäste mit ungünstigem bis unzureichendem bzw. schlechtem Erhaltungszustand (Vogelampel: 

gelb, rot) und streng geschützten Arten (BArtSchV) in tabellarischer Form dargestellt (Tab. 16). 

Diese Arten sind im engeren Sinne nicht artenschutzrechtlich relevant, da im Hinblick auf das oftmals 

schwer zu fassende „Störungsverbot“ Art. 12 Abs. 1 b) FFH-RL eine Störung nur dann eintritt, wenn 

diese an den Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt oder sich auf deren Funktion auswirkt.  

Auswirkungen auf Ruhe- und Fortpflanzungsstätten sind jeweils nicht zu erwarten. Durch die Nutzung 

des Geltungsbereichs wird ein Teilaspekt des Nahrungshabitats der vorkommenden Vogelarten be-

rührt. Nachhaltige Beeinträchtigungen für die Arten können aber aufgrund des ausreichenden Ange-

bots von adäquaten Alternativen in der Umgebung und der nur losen Bindung an den Planungsraum 

ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 2.1.3.3). Bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind für 

die nachgewiesenen Nahrungsgäste nicht zu erwarten. 

 

 

 

Trivialname Art 2016 2018

§ 44 Abs.1 (1) 
BNatSchG     
„Fangen, 
Töten, 
Verletzen"

§ 44 Abs.1 (2) 
BNatSchG     
„Erhebliche 
Störung"

 § 44 Abs. 1 (3) 
BNatSchG        
„Zerst. v. Fort-
pflanzungs- und 
Ruhestätten"

Erläuterung 
zur 
Betroffenheit

Vermeidungs- 
bzw. 
Kompensations-
Maßnahmen

Nachtigall Luscinia 
megarhynchos

R R möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

wie -Amsel- wie -Amsel-

Rabenkrähe Corvus corone R, N N möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

wie -Amsel- wie -Amsel-

Ringeltaube Columba 
palumbus

R R möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

wie -Amsel- wie -Amsel-

Rotkehlchen Erithacus 
rubecula

R R möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

wie -Amsel- wie -Amsel-

Singdrossel Turdus 
philomelos

R R, N möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

wie -Amsel- wie -Amsel-

Sommergold-
hähnchen

Regulus 
ignicapilla

R R möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

wie -Amsel- wie -Amsel-

Star Sturnus 
vulgaris

N R, N nein nein nein außerhalb des Geltungsbereichs

Sumpfmeise Parus palustris R R möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

wie -Amsel- wie -Amsel-

Tannenmeis
e

Parus ater R R möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

wie -Amsel- wie -Amsel-

Zaunkönig Troglodytes 
troglodytes

R R möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

wie -Amsel- wie -Amsel-

Zilpzalp Phylloscopus 
collybita

R R möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

wie -Amsel- wie -Amsel-

Status: N = Nahrungsgast   R = Reviervogel
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Tab. 16: Prüfung der potentiellen Betroffenheit von Nahrungsgästen mit ungünstigem bis unzureichendem bzw. 
schlechtem Erhaltungszustand (Vogelampel: gelb, rot) und streng geschützten Arten (BArtSchV). 

 

2.2.3 Art-für-Art-Prüfung 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt in diesem Abschnitt eine Zusammenfassung der Ergebnisse 

der Prüfungen. Hierfür wird eine tabellarische Form gewählt (Tab. 17). Die Tabelle stellt die Resultate 

der einzelnen Prüfschritte, das resultierende Ergebnis zur Notwendigkeit einer Ausnahmeregelung, 

eine kurze Erläuterung zur Betroffenheit sowie mögliche Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen dar. Ausführliche Angaben und Begründungen enthalten die Prüfbögen im An-

hang (Kap. 4).  

Trivialname Art
EU-
VSRL

Schutz 
D

§ 44 Abs.1 (1) 
BNatSchG     
„Fangen, 
Töten, 
Verletzen"

§ 44 Abs.1 (2) 
BNatSchG     
„Erhebliche 
Störung"

 § 44 Abs. 1 (3) 
BNatSchG        
„Zerst. v. Fort-
pflanzungs- und 
Ruhestätten"

Erläuterung 
zur 
Betroffenheit

Vermeidungs- 
bzw. 
Kompensations-
Maßnahmen

Eisvogel Alcedo 
atthis

I §§ nein nein nein Nahrungsgast 
außerhalb des 
Geltungs-
bereichs; 
unerheblich

-

Grauspecht Picus canus I §§ nein nein nein Nahrungsgast 
außerhalb des 
Geltungs-
bereichs; 
unerheblich

-

Grünspecht Picus viridis - §§ nein nein nein lose Habitat-
bindung; 
unerheblich

-

Kleinspecht Dryobates 
minor

- § nein nein nein Nahrungsgast 
außerhalb des 
Geltungs-
bereichs; 
unerheblich

-

Mauersegler Apus apus - § nein nein nein Synanthroper 
Luftjäger; 
unerheblich

-

Mäuse-
bussard

Buteo buteo - §§ nein nein nein lose Habitat-
bindung; 
unerheblich

-

Mehl-
schwalbe

Delichon 
urbicum

- § nein nein nein Synanthroper 
Luftjäger; 
unerheblich

-

Sperber Accipiter 
nisus

- §§ nein nein nein Nahrungsgast 
außerhalb des 
Geltungs-
bereichs; 
unerheblich

-

Turmfalke Falco 
tinnunculus

- §§ nein nein nein lose Habitat-
bindung; 
unerheblich

-

Weidenmeise Parus 
montanus

- § nein nein nein Nahrungsgast 
außerhalb des 
Geltungs-
bereichs; 
unerheblich

-

I = Art des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie    Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der Vogelschutzrichtlinie
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Tab. 17: Übersicht der Prüfung der potentiellen Betroffenheit von Arten mit ungünstigem bis unzureichendem 
bzw. schlechtem Erhaltungszustand (Vogelampel: gelb, rot) und streng geschützten Arten (BArtSchV, BNatSchG, 
FFH-RL). 

 

 

Trivialname Art
Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätte

§ 44 Abs.1 (1) 
BNatSchG     
„Fangen, 
Töten, 
Verletzen"

§ 44 Abs.1 (2) 
BNatSchG     
„Erhebliche 
Störung"

 § 44 Abs. 1 (3) 
BNatSchG        
„Zerst. v. Fort-
pflanzungs- und 
Ruhestätten"

Ausnahme-
genehmigung 
nach § 45 Abs. 
7 BNatSchG 
erforderlich?

Bluthänfling Carduelis 
cannabina

2016: 1 Revier 
außerhalb des 
Geltungsbereichs                             
2018: -

nein nein nein nein

Feldsperling Passer 
montanus

2016: 1 Revier 
außerhalb des 
Geltungsbereichs                              
2018: -

nein nein nein nein

Gartenrot-
schwanz

Phoenicurus 
phoenicurus

2016: 1 Revier 
außerhalb des 
Geltungsbereichs                              
2018: -

nein nein nein nein

Girlitz Serinus 
serinus

2016: 1 Revier 
innerhalb des 
Geltungsbereichs                                 
2018: -

möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

nein

Haussperling Passer 
domesticus

2016, 2018: je 3 Re-
viere außerhalb des 
Geltungsbereichs 

nein nein nein nein

Klappergras-
mücke

Sylvia curruca 2016, 2018: je 1 Revier 
innerhalb des 
Geltungsbereichs; 
zwei weitere Reviere 
im Umfeld

möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

nein

Stieglitz Carduelis 
carduelis

2016: 2 Reviere 
innerhalb des 
Geltungsbereichs; drei 
weitere Reviere im 
Umfeld                                          
2018: -

möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

nein

Turmfalke Falco 
tinnunculus

2016, 2018: je 1 Revier 
innerhalb des 
Geltungsbereichs

möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

nein

Wacholder-
drossel

Turdus pilaris 2016: 1 Revier 
innerhalb des 
Geltungsbereichs; ein 
weiteres Revier im 
Umfeld                                                  
2018: -

möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

nein

Waldohreule Asio otus 2016: -                                                  
2018: 1 Revier 
außerhalb des 
Geltungsbereichs 

nein nein nein nein

"Bart-
fledermaus"

Myotis 
brandtii, M. 
mystacinus

Quartiere innerhalb 
des Geltungsbereichs 
möglich 

möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

nein

Bechstein-
fledermaus

Myotis 
bechsteinii

Quartiere innerhalb 
des Geltungsbereichs 
möglich 

möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

nein
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Tab. 17 [Fortsetzung]: Übersicht der Prüfung der potentiellen Betroffenheit von Arten mit ungünstigem bis unzu-
reichendem bzw. schlechtem Erhaltungszustand (Vogelampel: gelb, rot) und streng geschützten Arten (BArtSchV, 
BNatSchG, FFH-RL). 

 

Vögel 

Girlitz, Klappergrasmücke, Stieglitz und Wacholderdrossel 

Im Gehölzbestand innerhalb des Geltungsbereichs konnten ein Revier des Girlitzes, ein Revier der Klap-

pergrasmücke, zwei Reviere des Stieglitzes sowie ein Revier der Wacholderdrossel festgestellt werden. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und Tötung“), 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG („Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG („Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) kann für Girlitz, Klappergrasmücke, 

Stieglitz und Wacholderdrossel nach der Prüfung bei Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen 

Trivialname Art
Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätte

§ 44 Abs.1 (1) 
BNatSchG     
„Fangen, 
Töten, 
Verletzen"

§ 44 Abs.1 (2) 
BNatSchG     
„Erhebliche 
Störung"

 § 44 Abs. 1 (3) 
BNatSchG        
„Zerst. v. Fort-
pflanzungs- und 
Ruhestätten"

Ausnahme-
genehmigung 
nach § 45 Abs. 
7 BNatSchG 
erforderlich?

Breitflügel-
fledermaus

Eptesicus 
serotinus

Quartiere innerhalb 
des Geltungsbereichs 
möglich 

möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

nein

Fransen-
fledermaus

Myotis 
nattereri

Quartiere innerhalb 
des Geltungsbereichs 
möglich 

möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

nein

Großer 
Abendsegler

Nyctalus 
noctula

Quartiere innerhalb 
des Geltungsbereichs 
unwahrscheinlich 

nein nein nein nein

Kleiner 
Abendsegler

Nyctalus 
leisleri

Quartiere innerhalb 
des Geltungsbereichs 
möglich 

möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

nein

"Langohr" Plecotus 
auritus, P. 
austriacus

Quartiere innerhalb 
des Geltungsbereichs 
möglich 

möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

nein

Mücken-
fledermaus

Pipistrellus 
pygmaeus

Quartiere innerhalb 
des Geltungsbereichs 
möglich 

möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

nein

Wasser-
fledermaus

Myotis 
daubentonii

Quartiere innerhalb 
des Geltungsbereichs 
unwahrscheinlich 

nein nein nein nein

Zwerg-
fledermaus

Pipistrellus 
pipistrellus

Quartiere innerhalb 
des Geltungsbereichs 
möglich 

möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

nein

Haselmaus Muscardinus 
avellanarius

2016 & 2018: nicht 
nachgewiesen, 
Vorkommen innerhalb 
des Geltungsbereichs 
wahrscheinlich            

möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

nein

Schlingnatter Coronella 
austriaca

2016 & 2018: nicht 
nachgewiesen, 
gesicherte Nachweise 
von Anwohnern

möglich, 
vermeidbar

nein möglich, 
vermeidbar

nein
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ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 4 „Anhang Prüfbogen“). Hierbei sind folgende Maßnahmen umzu-

setzen: 

Vermeidungsmaßnahme 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der 

Zeit vom 1. Oktober bis 28. / 29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die 

Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung 

erforderlich. 

Durch das Wegfallen weniger Ruhe- und Fortpflanzungsstätten wird die ökologische Funktion im räum-

lichen Zusammenhang nicht gefährdet. Aus diesem Grund werden CEF-Maßnahmen nicht für notwen-

dig erachtet. Da das Angebot von Strukturen, die als Ruhe- und Fortpflanzungsstätten geeignet sind 

stetig zurückgeht, werden Ersatzpflanzungen von Gehölzen (heimische, standortgerechte Arten) mit 

einem 20%igem Anteil heimischer Laubbaumarten (vorzugswiese Obstgehölze) auf einer Länge von 

mind. 200 m und mind. 10 m Breite empfohlen. 

Turmfalke  

Im Gehölzbestand innerhalb des Geltungsbereichs konnte ein Revier des Turmfalken festgestellt wer-

den. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und Tö-

tung“), § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG („Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) und § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG („Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) kann für den Turmfalken nach der 

Prüfung bei Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen und Kompensationsmaßnahmen ausge-

schlossen werden (vgl. Kap. 4 „Anhang Prüfbogen“). Hierbei sind folgende Maßnahmen umzusetzen: 

CEF-Maßnahme 

 Als Ersatz für die wegfallende Ruhe- und Fortpflanzungsstätte des Turmfalken sind drei geeignete 

Nistkästen (z.B. Schwegler Turmfalkennisthöhle Typ Nr. 28 oder ähnliche) vorzugsweise im Dach-

bereich eines geeigneten Gebäudes in möglichst großer Höhe an der wetterabgewandten Seite 

und/oder an einem Mast anzubringen und regelmäßig zu pflegen. 

Vermeidungsmaßnahme 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der 

Zeit vom 1. Oktober bis 28. / 29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die 

Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung 

erforderlich. 

Bluthänfling, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Haussperling und Waldohreule 

Die Reviere von Bluthänfling, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Haussperling und Waldohreule wurden 

außerhalb des Geltungsbereichs festgestellt und werden somit von der aktuellen Planung nicht betrof-

fen. Dementsprechend kann das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
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(„Verletzung und Tötung“), § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG („Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten“) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG („Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) ausgeschlos-

sen werden. Entsprechende Vermeidungsmaßnahmen sind nicht notwendig. Gleiches gilt für anlage- 

und betriebsbedingte Störungen. 

Fledermäuse 

„Bartfledermaus“, Bechsteinfledermaus, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Kleiner Abend-

segler, „Langohr“, Mückenfledermaus und Zwergfledermaus 

Quartiere innerhalb des Geltungsbereichs sind möglich. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und Tötung“), 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG („Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG („Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) kann für „Bartfledermaus“, Bechstein-

fledermaus, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Kleiner Abendsegler, „Langohr“, Mückenfle-

dermaus und Zwergfledermaus nach der Prüfung bei Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen 

ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 4 „Anhang Prüfbogen“). Hierbei wird die Möglichkeit von Temporär-

quartieren und wechselnden Quartieren (Worst-Case-Annahme) herangezogen. Hierbei sind folgende 

Maßnahmen umzusetzen:  

Vermeidungsmaßnahme 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der 

Zeit vom 1. Oktober bis 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die 

Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung 

erforderlich. 

 Gebäude sind unmittelbar vor Durchführung der Abbrucharbeiten auf Quartiere von Fledermäu-

sen durch einen Fachgutachter zu untersuchen. Bei Besatz sind in Abstimmung mit der Unteren 

Naturschutzbehörde Maßnahmen zu ergreifen, um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände gemäß § 44 BNatSchG auszuschließen. 

Empfehlung: Da das Angebot von Strukturen, die als Ruhe- und Fortpflanzungsstätten geeignet sind 

stetig zurückgeht, wird das Anbringen von 12 geeigneten Fledermauskästen (z.B. 3x Schwegler Fleder-

maus-Großraum-Flachkasten 3FF, 3x Fledermaus-Großraum- & Überwinterungshöhle 1FW, 3x Fleder-

maus-Großraumhöhle 1FS, 3x Fledermaus-Großraumhöhle 3FS oder ähnliches) empfohlen. Die Kästen 

sind an einer unbeleuchteten Stelle in mind. 5 m Höhe über dem Erdboden oder vorspringenden Ge-

bäudeteilen zu montieren. Die Kästen sind regelmäßig zu pflegen. 

Großer Abendsegler, Wasserfledermaus 

Großer Abendsegler und Wasserfledermaus werden durch vernachlässigbare Störwirkungen betrof-

fen. Es ist anzunehmen, dass sich die Arten an die neue Situation anpassen und den Lebensraum ggf. 

nach einer bauzeitlichen Verdrängung wieder in Anspruch nimmt. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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nicht zu erwarten. Tatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG können somit ausgeschlossen werden. 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser Art wurden innerhalb des geplanten Eingriffsbereichs nicht 

festgestellt und werden nicht berührt. Die Verbotstatbestände „Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten“ (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) und die damit verbundene „Verletzung /Tötung von Indivi-

duen“ (Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) sind wegen den fehlenden Strukturen für 

Quartiere nicht möglich. 

Haselmaus 

Das Vorkommen der Haselmaus ist trotz fehlender aktueller Belege sehr wahrscheinlich. Das Eintreten 

der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und Tötung“), § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG („Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG („Zerstö-

ren von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) kann für die Haselmaus nach der Prüfung bei Berücksichti-

gung von Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen ausgeschlossen (vgl. Kap. 4 „Anhang Prüfbo-

gen“). Hierbei wird die Möglichkeit von wechselnden Quartieren (Worst-Case-Annahme) herangezo-

gen. Hierbei sind folgende Maßnahmen umzusetzen:  

CEF-Maßnahme 

 Anbringen von 20 Haselmausnistkästen (z.B. Schwegler 2KS Spezieller Haselmauskobel (Ein-

schlupf-Ø26mm) oder ähnliche), vor Beginn der Rodungsarbeiten in angrenzenden und geeigne-

ten Gehölzbereichen, um verbesserte Habitatbedingungen für die vergrämten Haselmäuse in der 

Umgebung zu schaffen. 

Vermeidungsmaßnahmen 

 Bäume und Gehölze im Zeitraum von 01. Dezember bis 28. Februar sind bodenschonend zu roden. 

Sofern Baumfällungen und eine Rodung von Gehölzen im Zeitraum von 01. März bis 30. November 

notwendig werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen 

Fachgutachter auf aktuelle Vorkommen von Haselmäusen zu kontrollieren. Hierbei sind festge-

stellte Quartiere im Sinne des § 44 Abs. 3 BNatSchG so lange zu erhalten, bis von der zuständigen 

Naturschutzbehörde anderweitigen Maßnahmen zugestimmt wurden. 

 Vergrämung der Haselmaus in angrenzende Gehölzbereiche. Hierzu sind die Flächen ab dem Bau-

jahr bis zur Beendigung der Bauarbeiten frei von Vegetation zu halten, um eine Ansiedelung der 

Haselmaus zu vermeiden und die aus dem Winterschlaf erwachende Tiere zur Abwanderung zu 

bewegen. 

 Oberbodenabtrag und Stubbenentfernung auf den Vergrämungsflächen nach dem Winterschlaf 

der Tiere (ab Anfang Mai), wenn die Haselmäuse die gerodeten Flächen verlassen haben. 

 Beginn der Bauarbeiten nach erfolgreicher Vergrämung, der im Baufeld vorhandenen Hasel-

mäuse. Dies ist durch eine Kontrollbegehung zu belegen. 
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Empfehlung: Da das Angebot von Strukturen, die als Ruhe- und Fortpflanzungsstätten geeignet sind 

stetig zurückgeht, werden die Herstellung von Gehölzbeständen in einem 10 m breiten Streifen auf 

einer Länge von 200 m empfohlen. Die Pflanzenzusammensetzung muss auf die Erfordernisse der Ha-

selmaus abgestimmt sein (z.B. Hasel, Brombeeren, Weißdorn, Faulbaum, Schlehe). 

Hinweis: Die Ersatzpflanzungen aus Bäumen und Gehölzen für die betroffenen Reviervögel können für 

die Haselmaus mit herangezogen werden. Die Pflanzenzusammensetzung muss auf die Erfordernisse 

der Haselmaus und Reviervögel abgestimmt sein. 

Schlingnatter 

Durch Bauarbeiten können Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Schlingnatter tangiert werden. Es be-

steht somit ein erhöhtes Risiko von Eingriffen in Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und der damit ver-

bundenen Tötung oder Verletzung von Individuen. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG („Verletzung und Tötung“), § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG („Störung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten“) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG („Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten“) kann nur bei Berücksichtigung der nachfolgenden Vermeidungsmaßnahmen und vorgezoge-

nen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 4 „Anhang Prüfbo-

gen“). Diese werden als solche konkretisiert:  

CEF-Maßnahme 

Schaffung, Optimierung oder Sicherung von geeigneten Ausgleichshabitaten. Hierbei sind folgende 

Strukturen zu schaffen:  

• Auf einer Länge von ca. 60 m sind vier Steinriegelkomplexe mit einer Breite von 10 m anzulegen. 

• Zusätzlicher Einbau von 5 Steinschüttungen mit einer Höhe von ca. 1 m auf einer Fläche von je-

weils mind. 16 m² (ca. 2m x 8m) unter Verwendung von Bruchsteinen 0/300.  

• Schaf- oder Ziegenbeweidung oder zweimalige Mahd mit Abfahren des Mahdguts. 

• Zeitplan: Die Anlage der Reptilienhabitate ist vorlaufend herzustellen. Es wird darauf hingewie-

sen, dass vor dem Abfangen und Einsetzen der Tiere das Reptilienhabitat (idealerweise Ap-

ril/Mai) vollständig (inkl. Pflanzungen) hergestellt sein muss.  

Vermeidungsmaßnahmen 

 Umsiedlung der Schlingnattern in die zuvor vorbereiteten Reptilienhabitate.  

Achtung: Eine Umsiedlung ist günstiger Weise im Zeitraum von April bis Mai durchzuführen. 

 Tiefbauarbeiten im jeweiligen Eingriffsbereich sind zu Beginn durch eine qualifizierte Person zu 

begleiten (ökologische Baubegleitung), ggf. Sicherung des Baufensters zur Verhinderung einer 

Einwanderung von Tieren durch eine temporäre und überkletterungssichere Einwanderungs-

barriere (Reptilienzaun). 

 Monitoring der Maßnahmen (Bestandskontrolle über mind. 5 Jahre). 
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Steinriegelkomplex 

Der Steinriegelkomplex dient dazu alle Habitatanforderungen (Winterquartier, Sommerlebensraum 

und Eiablage) adäquat abzudecken und ein ausreichendes Angebot von exponierten Sonnplätzen 

zu schaffen. Hierdurch soll auch in Monaten (z.B. April) mit einem niedrigen Sonnenstand ein aus-

reichendes Angebot brauchbarer Sonnplätze sichergestellt werden. Der Aufbau des Steinriegel-

komplexes sollte sich dem Aufbau an der unten dargestellten Bauweise orientieren. Gegebenenfalls 

sind einzelne Elemente den örtlichen Gegebenheiten oder der Verfügbarkeit von lokalen Baumate-

rialien anzupassen. Gegebenenfalls vorhandene Gehölze sollten in den Steinriegelkomplex inte-

griert sein.  

 
Abb. 12: Schematischer Aufbau eines Steinriegelkomplexes mit Winterquartier, Verwallung und integriertem 
Eiablagesubstrat. Als Winterquartier dienen frostfrei eingebaute Totholzelemente. 

 

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Maßnahmen besteht kein Erfordernis der Zulassung ei-

ner Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG.  



2 Artenschutzrechtliche Prüfung AF – BP „Am Silberbach“ 1. BA; Gemeinde Glashütten, Ortsteil Schloßborn 

54 

2.3 Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Da durch das Vorhaben gegen keines der Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird, kann die 

Durchführung eines Ausnahmeverfahrens inklusive der Klärung der dafür nötigen Voraussetzungen ent-

fallen. 

2.4 Fazit 

Die Gemeinde Glashütten hat die Aufstellung des Bebauungsplans „Am Silberbach“ beschlossen. Der 

Bericht bezieht sich auf den Bebauungsplan mit Stand vom 31.08.2020. Das vorliegende Gutachten 

verfolgt die in diesem Zusammenhang geforderte Überprüfung, ob durch die geplante Nutzung ge-

schützte Arten betroffen sind. Gegebenenfalls ist sicherzustellen, dass durch geeignete Maßnahmen 

keine Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG eintreten. Der Bericht liefert Aussagen zur ange-

troffenen Fauna, deren artenschutzrechtlichem Status und hebt wichtige Strukturelemente im Pla-

nungsraum hervor. Quantifizierende Aussagen zu notwendigen Vermeidungs- und Kompensations-

maßnahmen sind in den Prüfbögen festgelegt. 

Das Planziel des Bebauungsplans ist die Herstellung eines Allgemeinen Wohngebiets. Als Resultat der 

Vorauswahl weist das Plangebiet unter Berücksichtigung der räumlichen Lage und der Habitatausstat-

tung Qualitäten als Lebensraum für Vögel, Fledermäuse, Haselmäuse, Reptilien und Amphibien auf. 

Infolge dessen ergibt sich die Erfordernis der Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange gemäß 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).  

Aus der Analyse sind als artenschutzrechtlich relevante Vogelarten Bluthänfling, Feldsperling, Garten-

rotschwanz, Girlitz, Haussperling, Klappergrasmücke, Stieglitz, Turmfalke, Wacholderdrossel und 

Waldohreule als artenschutzrechtlich relevante Fledermausarten „Bartfledermaus“, Bechsteinfleder-

maus, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Großer & Kleiner Abendsegler, „Langohr“, Mü-

ckenfledermaus und Zwergfledermaus und als weitere artenschutzrechtlich relevanten Tierarten die 

Haselmaus sowie die Schlingnatter hervorgegangen. Dementsprechend sind artenschutzrechtliche 

Konflikte möglich.  

Artenschutzrechtliche Konflikte 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

(Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) kann für die folgenden Arten Girlitz, Klappergrasmü-

cke, Stieglitz, Turmfalke, Wacholderdrossel, „Bartfledermaus“, Bechsteinfledermaus, Breitflügelfle-

dermaus, Fransenfledermaus, Kleiner Abendsegler, „Langohr“, Mückenfledermaus, Zwergfleder-

maus, Haselmaus und Schlingnatter nach der Prüfung bei Berücksichtigung von Vermeidungs- und 

Kompensationsmaßnahmen ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 2.2.3 „Art-für-Art-Prüfung“, Kap. 4 „An-

hang Prüfbogen“). Hierbei sind folgende Maßnahmen umzusetzen:  
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Vögel 

Girlitz, Klappergrasmücke, Stieglitz und Wacholderdrossel 

Vermeidungsmaßnahme 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der 

Zeit vom 1. Oktober bis 28. / 29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die 

Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung 

erforderlich. 

Durch das Wegfallen weniger Ruhe- und Fortpflanzungsstätten wird die ökologische Funktion im räum-

lichen Zusammenhang nicht gefährdet. Aus diesem Grund werden CEF-Maßnahmen nicht für notwen-

dig erachtet. Da das Angebot von Strukturen, die als Ruhe- und Fortpflanzungsstätten geeignet sind 

stetig zurückgeht, werden Ersatzpflanzungen von Gehölzen (heimische, standortgerechte Arten) mit 

einem 20%igem Anteil heimischer Laubbaumarten (vorzugswiese Obstgehölze) auf einer Länge von 

mind. 200 m und mind. 10 m Breite empfohlen. 

Turmfalke  

CEF-Maßnahme 

 Als Ersatz für die wegfallende Ruhe- und Fortpflanzungsstätte des Turmfalken sind drei geeignete 

Nistkästen (z.B. Schwegler Turmfalkennisthöhle Typ Nr. 28 oder ähnliche) vorzugsweise im Dach-

bereich eines geeigneten Gebäudes in möglichst großer Höhe an der wetterabgewandten Seite 

und/oder an einem Mast anzubringen und regelmäßig zu pflegen. 

Vermeidungsmaßnahme 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der 

Zeit vom 1. Oktober bis 28. / 29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die 

Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung 

erforderlich. 

Fledermäuse 

„Bartfledermaus“, Bechsteinfledermaus, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Kleiner Abend-

segler, „Langohr“, Mückenfledermaus und Zwergfledermaus 

Vermeidungsmaßnahme 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der 

Zeit vom 1. Oktober bis 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die 

Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung 

erforderlich. 

 Gebäude sind unmittelbar vor Durchführung der Abbrucharbeiten auf Quartiere von Fledermäu-

sen durch einen Fachgutachter zu untersuchen. Bei Besatz sind in Abstimmung mit der Unteren 
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Naturschutzbehörde Maßnahmen zu ergreifen, um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände gemäß § 44 BNatSchG auszuschließen. 

Empfehlung: Da das Angebot von Strukturen, die als Ruhe- und Fortpflanzungsstätten geeignet sind 

stetig zurückgeht, wird das Anbringen von 12 geeigneten Fledermauskästen (z.B. 3x Schwegler Fleder-

maus-Großraum-Flachkasten 3FF, 3x Fledermaus-Großraum- & Überwinterungshöhle 1FW, 3x Fleder-

maus-Großraumhöhle 1FS, 3x Fledermaus-Großraumhöhle 3FS oder ähnliches) empfohlen. Die Kästen 

sind an einer unbeleuchteten Stelle in mind. 5 m Höhe über dem Erdboden oder vorspringenden Ge-

bäudeteilen zu montieren. Die Kästen sind regelmäßig zu pflegen. 

Haselmaus 

CEF-Maßnahme 

 Anbringen von 20 Haselmausnistkästen (z.B. Schwegler 2KS Spezieller Haselmauskobel (Ein-

schlupf-Ø26mm) oder ähnliche), vor Beginn der Rodungsarbeiten in angrenzenden und geeigne-

ten Gehölzbereichen, um verbesserte Habitatbedingungen für die vergrämten Haselmäuse in der 

Umgebung zu schaffen. 

Vermeidungsmaßnahmen 

 Bäume und Gehölze im Zeitraum von 01. Dezember bis 28. Februar sind bodenschonend zu roden. 

Sofern Baumfällungen und eine Rodung von Gehölzen im Zeitraum von 01. März bis 30. November 

notwendig werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen 

Fachgutachter auf aktuelle Vorkommen von Haselmäusen zu kontrollieren. Hierbei sind festge-

stellte Quartiere im Sinne des § 44 Abs. 3 BNatSchG so lange zu erhalten, bis von der zuständigen 

Naturschutzbehörde anderweitigen Maßnahmen zugestimmt wurden. 

 Vergrämung der Haselmaus in angrenzende Gehölzbereiche. Hierzu sind die Flächen ab dem Bau-

jahr bis zur Beendigung der Bauarbeiten frei von Vegetation zu halten, um eine Ansiedelung der 

Haselmaus zu vermeiden und die aus dem Winterschlaf erwachende Tiere zur Abwanderung zu 

bewegen. 

 Oberbodenabtrag und Stubbenentfernung auf den Vergrämungsflächen nach dem Winterschlaf 

der Tiere (ab Anfang Mai), wenn die Haselmäuse die gerodeten Flächen verlassen haben. 

 Beginn der Bauarbeiten nach erfolgreicher Vergrämung, der im Baufeld vorhandenen Hasel-

mäuse. Dies ist durch eine Kontrollbegehung zu belegen. 

Empfehlung: Da das Angebot von Strukturen, die als Ruhe- und Fortpflanzungsstätten geeignet sind 

stetig zurückgeht, werden die Herstellung von Gehölzbeständen in einem 10 m breiten Streifen auf 

einer Länge von 200 m empfohlen. Die Pflanzenzusammensetzung muss auf die Erfordernisse der Ha-

selmaus abgestimmt sein (z.B. Hasel, Brombeeren, Weißdorn, Faulbaum, Schlehe). 
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Hinweis: Die Ersatzpflanzungen aus Bäumen und Gehölzen für die betroffenen Reviervögel können für 

die Haselmaus mit herangezogen werden. Die Pflanzenzusammensetzung muss auf die Erfordernisse 

der Haselmaus und Reviervögel abgestimmt sein. 

Schlingnatter 

CEF-Maßnahme 

Schaffung, Optimierung oder Sicherung von geeigneten Ausgleichshabitaten. Hierbei sind folgende 

Strukturen zu schaffen:  

• Auf einer Länge von ca. 60 m sind vier Steinriegelkomplexe mit einer Breite von 10 m anzulegen. 

• Zusätzlicher Einbau von 5 Steinschüttungen mit einer Höhe von ca. 1 m auf einer Fläche von je-

weils mind. 16 m² (ca. 2m x 8m) unter Verwendung von Bruchsteinen 0/300.  

• Schaf- oder Ziegenbeweidung oder zweimalige Mahd mit Abfahren des Mahdguts. 

• Zeitplan: Die Anlage der Reptilienhabitate ist vorlaufend herzustellen. Es wird darauf hingewie-

sen, dass vor dem Abfangen und Einsetzen der Tiere das Reptilienhabitat (idealerweise Ap-

ril/Mai) vollständig (inkl. Pflanzungen) hergestellt sein muss.  

Vermeidungsmaßnahmen 

 Umsiedlung der Schlingnattern in die zuvor vorbereiteten Reptilienhabitate.  

Achtung: Eine Umsiedlung ist günstiger Weise im Zeitraum von April bis Mai durchzuführen. 

 Tiefbauarbeiten im jeweiligen Eingriffsbereich sind zu Beginn durch eine qualifizierte Person zu 

begleiten (ökologische Baubegleitung), ggf. Sicherung des Baufensters zur Verhinderung einer 

Einwanderung von Tieren durch eine temporäre und überkletterungssichere Einwanderungs-

barriere (Reptilienzaun). 

 Monitoring der Maßnahmen (Bestandskontrolle über mind. 5 Jahre). 

Relevante Arten ohne Konfliktpotential 

Bluthänfling, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Haussperling und Waldohreule, Großer Abendsegler und 

Wasserfledermaus 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

(Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) kann für Bluthänfling, Feldsperling, Gartenrot-

schwanz, Haussperling und Waldohreule, Großer Abendsegler und Wasserfledermaus ausgeschlossen 

werden.  

Vermeidungsmaßnahmen für Vögel mit günstigem Erhaltungszustand und Allgemeine Störungen 

Zur Vermeidung von Eingriffen in Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und der damit möglichen Tötung 

und Verletzung von Individuen sind generell folgende Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Avifauna 

zu beachten: 
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 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der 

Zeit vom 1. Oktober bis 28. / 29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die 

Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung 

erforderlich. 

Lärmemissionen sowie sonstige Störungen während der Bauzeiten führen meist zu vorübergehenden 

Beeinträchtigungen der Fauna. Die bauzeitliche Verdrängung ist somit in der Regel nur temporär und 

klingt nach Abschluss der Baumaßnahme ab. 

Artenschutzrechtlich relevante Nahrungsgäste 

Der Geltungsbereich und dessen Umfeld stellt für Greifvögel sowie Eisvogel, Grauspecht und Grün-

specht ein regelmäßig frequentiertes Jagd- und Nahrungsrevier dar. Durch die aktuelle Nutzung finden 

die Arten insgesamt günstige Bedingungen mit einem ausreichenden Angebot an Beutetieren vor. Es 

kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die festgestellten Arten nur eine lose Bindung an den 

Planungsraum aufweisen und ggf. auf Alternativflächen in der Umgebung ausweichen. Entsprechend 

geeignete Strukturen kommen im Umfeld des Planungsraums noch regelmäßig vor. Es ist mit keiner 

Beeinträchtigung der Arten zu rechnen, die eine erhebliche Verschlechterung des Erhaltungszustands 

der jeweiligen lokalen Populationen bedingen könnte.  

Lärmemissionen sowie sonstige Störungen während der Bauzeiten führen meist zu vorübergehenden 

Beeinträchtigungen der Fauna. Die bauzeitliche Verdrängung ist somit in der Regel nur temporär und 

klingt nach Abschluss der Baumaßnahme ab. 

 

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Maßnahmen besteht kein Erfordernis der Zulassung ei-

ner Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG. 

 

Allgemeine Hinweise 

Reduktion der Durchsichtigkeit und Spiegelungswirkung von Fassaden 

Zur Verhinderung von Vogelschlag an spiegelnden Gebäudefronten ist für alle spiegelnden Gebäude-

teile die Durchsichtigkeit durch Verwendung transluzenter Materialien oder flächiges Aufbringen von 

Markierungen (Punktraster, Streifen) zu reduzieren. Zur Verringerung der Spiegelwirkung ist eine Ver-

glasung mit Außenreflexionsgrad von maximal 15 % zulässig. 

Insektenfreundliche Außenbeleuchtung 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten sind für die funktionale Außenbeleuch-

tung ausschließlich Leuchtmittel (z. B. LED-Technik oder Natriumdampf-Hochdrucklampen) mit einer 

Farbtemperatur von 3.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) bis maximal 4.000 Kelvin unter Verwendung 

vollständig gekapselter Leuchtengehäuse, die kein Licht nach oben emittieren, zulässig. 
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4 Anhang (Prüfbögen) 
Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Bluthänfling (Carduelis cannabina) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..3..          RL Deutschland EU:      

..3..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Familie der Finken (Fringillidae). Wenig territorial. Außerhalb der Brutzeit in dichten Schwärmen, die im Winter mit 
Stieglitz, Girlitz, Grünling und anderen samenfressenden Arten vermischt sein können. 
Lebensraum 
Bevorzugt Busch- und Heckenlandschaften im Tiefland. auch am Waldrand, in Wacholderheiden, Baumschulen, 
Weinbergen, Parks, Friedhöfen und in großen Gärten. Außerhalb der Brutzeit ist er zudem auf Ruderalflächen, Stop-
peläckern und ähnlichem. 
Wanderverhalten 

Typ Teilzieher, Kurzstreckenzieher 
Überwinterungsgebiet Südwesteuropa 

Abzug ab Ende Juni 
Ankunft ab Ende Februar, meist März bis April 

Info Ursprünglich Teilzieher in Mitteleuropa, heute bis auf die nordöstlichen Verbreitungs-
gebiete Standvogel 

Nahrung 
Sämereien von Wildkräutern und Baumsamen. 
Fortpflanzung 

Typ Freibrüter 
Balz ab April Brutzeit April bis August 

Brutdauer 12-13 Tage Bruten/Jahr meist 2 
Info Einzelbrüter, häufig auch lockere Kolonien; saisonale Monogamie. Nest in dichten Hecken und 

Büschen aus Laub- und Nadelgehölzen 

4.2 Verbreitung 

Europa: Fast ganz Europa außer Mittel- und Nordskandinavien sowie Island.. IUCN: Least Concern. 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: 5 – 13 Mio. Brutpaare (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004). 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: keine Daten verfügbar 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 10.000-20.000 
Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

2016: Das Vorkommen des Bluthänflings wurde mit einem Revier außerhalb des Geltungsbereichs festgestellt.  
2018: Kein Nachweis 
Das Revier wird durch die aktuellen Planungen nicht betroffen (vgl. Kap. 2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 
- 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Im Plangebiet konnten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art nachgewiesen werden. Diese liegt jedoch nicht im 
aktuellen Geltungsbereich. Somit betreffen werden keine Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art betroffen und es 
kommt zu keiner Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Beschädigung von Gelegen). 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 

Mit erheblichen Störungen ist nicht zu rechnen.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 
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- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Feldsperling (Passer montanus) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..V..          RL Deutschland EU:      

..V..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Familie der Sperlinge (Passeridae). Weniger an den Menschen angepasst und deutlich scheuer als Haussperling. Im 
Herbst und Winter Gruppenbildung, häufig in Schwärmen mit Haussperling, Ammern und Finken. Intensivierung der 
Landwirtschaft ist für Vorkommen schädlich; dadurch gebietsweise deutliche Rückgänge des Bestandes.  
Lebensraum 
Lichte Wälder und Waldränder; halboffene, gehölzreiche Landschaften sowie im Bereich menschlicher Siedlungen, 
in gehölzreichen Stadtlebensräumen und strukturreichen Dörfern. Wichtig ist ganzjährige Verfügbarkeit von Nahrung 
und Brutplätzen. 
Wanderverhalten 

Typ Standvogel  
Überwinterungsgebiet - 

Abzug - 
Ankunft - 

Info Sehr brutortstreu. Auflösung der Schwärme ab Herbst 

Nahrung 
Hauptsächlich Samen von Gräsern, Kräutern und Getreide. Von Frühjahr bis Sommer auch Insekten. Gelegentlich 
Knospen und Beeren. 
Fortpflanzung 

Typ Höhlenbrüter 
Balz ab Mitte März Brutzeit April bis August 

Brutdauer 11-14 Tage Bruten/Jahr 1-3, meistens 2 
Info Einzelbrüter, z.T. lockere Kolonien. Überwiegend saisonal monogam. Brütet in Gehölzen nahe 

Siedlungen und Feldern; auch in Dörfern und Siedlungen. Nest in Baumhöhlen, Nistkästen, Mau-
ern, Felsenlöchern und unter Dächern. Auch im Unterbau von Horsten großer Greifvögel, Stör-
che und Reiher. 

4.2 Verbreitung 

Europa: In ganz Europa außer auf Island und in Mittel- und Nordskandinavien. IUCN: Least Concern. 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: keine Daten verfügbar 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: keine Daten verfügbar 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 150.000 - 200.000. Intensivierung der Landwirtschaft führt 
zunehmend zu Verlust an geeignetem Lebensraum. 
Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

2016: Das Vorkommen des Feldsperlings wurde mit einem Revier außerhalb des Geltungsbereichs festgestellt.  
2018: Kein Nachweis 
Das Revier wird durch die aktuellen Planungen nicht betroffen (vgl. Kap. 2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 
- 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Im Plangebiet konnten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art nachgewiesen werden. Diese liegt jedoch nicht im 
aktuellen Geltungsbereich. Somit betreffen werden keine Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art betroffen und es 
kommt zu keiner Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Beschädigung von Gelegen). 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 

Mit erheblichen Störungen ist nicht zu rechnen.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 
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- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..-..          RL Deutschland EU:      

..2..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Familie der Fliegenschnäpper (Muscicapidae). Sitzt meist auf Ästen, kleinen Büschen oder niedrigen Ansitzwarten 
und zittert dabei auffallend mit dem Schwanz 
Lebensraum 
Primär lichte und trockene Laubwälder, Lichtungen oder Waldränder. Hier bewohnt er vor allem Habitate, die eine 
aufgelockerte Strauch- und Krautschicht aufweisen. Häufig auch in Siedlungsnähe, so in Parkanlagen mit lockerem 
Baumbestand, stark begrünten Villenvierteln oder Gartenstädten, Dorfrändern und Obstgärten, bisweilen auch in 
Industrieanlagen mit viel Grün. Stark an alten Baumbestand gebunden. 
Wanderverhalten 

Typ Langstreckenzieher 
Überwinterungsgebiet Savannen Afrikas südlich der Sahara 

Abzug Juli bis September, z.T. bis Oktober 
Ankunft Ende März bis Anfang Mai 

Info Zug erfolgt einzeln 

Nahrung 
Hauptsächlich Insekten und Spinnen. 
Fortpflanzung 

Typ Halbhöhlen-, z.T. Freibrüter 
Balz April-Mai Brutzeit April bis Mai, Zweitbrut spätestens Juli 

Brutdauer 12 14 Tage Bruten/Jahr 1, z.T. 2 
Info Einzelbrüter, häufig auch lockere Kolonien; saisonale Monogamie. Nest in Bäumen, Gebäudeni-

schen oder in trockeneren Waldpartien auch Bodenpartien 

4.2 Verbreitung 

Europa: Von Portugal bis Norwegen und über die Türkei bis in den Kaukasus und an den Baikalsee. In Mitteleuropa 
bilden Deutschland und Frankreich Verbreitungsschwerpunkte. IUCN: Least Concern. 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: 6,8 – 16 Mio. Brutpaare in Europa. Least concern (IUCN 2008) 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: keine Daten verfügbar 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 2.500 bis 4.500 
Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Anhang (Prüfbögen) AF – BP „Am Silberbach“ 1. BA; Gemeinde Glashütten, Ortsteil Schloßborn 

68 

Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

2016: Das Vorkommen des Gartenrotschwanzes wurde mit einem Revier außerhalb des Geltungsbereichs festgestellt.  
2018: Kein Nachweis 
Das Revier wird durch die aktuellen Planungen nicht betroffen (vgl. Kap. 2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 
- 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Im Plangebiet konnten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art nachgewiesen werden. Diese liegt jedoch nicht im 
aktuellen Geltungsbereich. Somit betreffen werden keine Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art betroffen und es 
kommt zu keiner Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Beschädigung von Gelegen). 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 

Mit erheblichen Störungen ist nicht zu rechnen.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 
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- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Girlitz (Serinus serinus) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..-..          RL Deutschland EU:      

..-..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Kleinste europäische Art der Finken (Fringillidae). Weit verbreiteter Vogel. 
Lebensraum 
Offene Landschaften in flachen Regionen oder Hanglagen mit von Krautflächen umgebenen Bäumen und Büschen. 
Aber auch Moore, Berglandschaften, Büsche und Dickichte an Flüssen und Bächen, die Randlagen verschiedenster 
Waldgesellschaften und das Innere lichter Wälder. Als Kulturfolger kleinräumig und abwechslungsreich bewirtschaf-
tete Siedlungsräume. 
Wanderverhalten 

Typ Teilzieher, Kurzstreckenzieher 
Überwinterungsgebiet West- und Südeuropa, Nordafrika sowie im Nahen Osten 

Abzug Mitte September bis Mitte Oktober 
Ankunft Anfang März bis Mitte Mai 

Info  

Nahrung 
Hauptsächlich Samen, Blattspitzen und Knospen. Besonders während Jungenaufzucht auch Insekten. 
Fortpflanzung 

Typ Freibrüter 
Balz April bis Juli Brutzeit April bis Mai, Juni bis Juli 

Brutdauer 12-14 Tage Bruten/Jahr 2 
Info Einzelbrüter, saisonale Monogamie. Gesang vereinzelt bereits im Winter. Nest in Sträuchern, 

Bäumen, Rankenpflanzen; bevorzugt Obstbäume und Zierkoniferen. 

4.2 Verbreitung 

Europa: Ursprünglich Mittelmeerraum und Südeuropa; seit 19. Und 20. Jahrhundert Ausbreitung über weite Teile 
Europas. IUCN: Least Concern 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: keine Daten verfügbar 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: keine Daten verfügbar 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 150.000 - 300.000 
Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

2016: Das Vorkommen des Girlitzes wurde mit einem Revier innerhalb des Geltungsbereichs festgestellt.  
2018: Kein Nachweis 

Ein Revier wird somit durch die aktuelle Planung betroffen (vgl. Kap. 2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28. / 29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch die Umweltbaubegleitung erforderlich. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Im Plangebiet konnten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art nachgewiesen werden. Somit betreffen die geplan-
ten Baumaßnahmen Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch 
Beschädigung von Gelegen) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28. / 29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch die Umweltbaubegleitung erforderlich. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 
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Mit erheblichen Störungen ist nicht zu rechnen. Zum einen passt sich die Art rasch an neue Bedingungen an, zum ande-
ren ist bereits jetzt ein Störungspotential vorhanden und es kann infolgedessen von schon bestehenden Gewöhnungs-
effekten ausgegangen werden.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Haussperling (Passer domesticus) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..V..          RL Deutschland EU:      

..V..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Familie der Sperlinge (Passeridae). Typischer Kulturfolger und in seinem Vorkommen stark an den Menschen gebun-
den. Sehr gesellig. Ab Herbst in gemischten Trupps mit Feldsperling und teilweise anderen Arten. Nach deutlichen 
Bestandsrückgängen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Vorwarnliste bedrohter Arten. 
Lebensraum 
Dörfer mit Landwirtschaft, Vorstadtbezirke, Stadtzentren mit großen Parkanlagen, zoologische Gärten, Vieh- oder 
Geflügelfarmen. Schlafplatzgesellschaften in dichten Hecken, Büschen und Bäumen; auch an oder in Gebäuden. 
Wanderverhalten 

Typ Standvogel  
Überwinterungsgebiet - 

Abzug - 
Ankunft - 

Info Nach erster Brutansiedlung sehr ortstreu. Im Spätsommer Zusammenschluss zu 
Schwärmen, bereits ab Herbst Rückkehr der Brutpaare zum Nistplatz 

Nahrung 
Sämereien von kultivierten Getreidearten, Wildgräsern und -kräutern. Von Frühjahr bis Sommer auch Insekten und 
andere Wirbellose. Vor allem in der Stadt auch Nahrungsreste des Menschen. 
Fortpflanzung 

Typ Höhlen-/Nischenbrüter 
Balz ab Dezember Brutzeit März bis August, Früh- und Winterbruten 

nachgewiesen 
Brutdauer 11-12 Tage Bruten/Jahr 2-4, meistens 3 
Info Koloniebildung; dauerhaft monogam. Nest in alten Spechthöhlen, Gebäudehöhlen, unter Dä-

chern, Felswänden oder Nistkästen. Auch in Storchenhorsten, lärmenden Industriehallen und 
großen Supermärkten. Nester aus verschiedenen Materialien wie Stroh, Gras und Plastikteilen. 

4.2 Verbreitung 

Europa: ganz Europa mit Ausnahme von Sardinien. IUCN: Least Concern. 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: keine Daten verfügbar 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: keine Daten verfügbar 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 165.000 – 293.000 geschätzt. Trotz des großen Verbreitungs-
gebiets ist jedoch ein Bestandsrückgang zu verzeichnen. 
Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

2016: Das Vorkommen des Haussperlings wurde mit drei Revieren außerhalb des Geltungsbereichs festgestellt.  
2018: Das Vorkommen des Haussperlings wurde mit drei Revieren außerhalb des Geltungsbereichs festgestellt. 
Die Reviere werden durch die aktuellen Planungen nicht betroffen (vgl. Kap. 2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 
- 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Im Plangebiet konnten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art nachgewiesen werden. Diese liegen jedoch nicht im 
aktuellen Geltungsbereich. Somit betreffen werden keine Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art betroffen und es 
kommt zu keiner Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Beschädigung von Gelegen). 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 

Mit erheblichen Störungen ist nicht zu rechnen.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 
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- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..-..          RL Deutschland EU:      

..V..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Familie der Grasmückenartigen (Sylviidae) und kleinste einheimische Art der Grasmücken. Auch Zaungrasmücke ge-
nannt. 
Lebensraum 
Offenes und halboffenes Gelände mit niedrigen Sträuchern oder vom Boden ab dichten Bäumen. In Kulturlandschaft 
in Hecken, Knicks, an Dämmen, in Ödland und in kleinen bepflanzten Flächen anzutreffen. Im Tiefland meist in der 
Nähe menschlicher Siedlungen, oft sogar in Städten, anzutreffen. Weinberge, junge Waldpflanzungen, Baumkultu-
ren, Hecken und Feldgehölze der Agrarlandschaft besonders gern - geschlossener Wald wird gemieden. 
Wanderverhalten 

Typ Langstreckenzieher 
Überwinterungsgebiet Ostafrika 

Abzug August bis Oktober 
Ankunft Anfang April bis Ende Mai 

Info  

Nahrung 
Insekten, Spinnen, Weichtiere und Beeren. 
Fortpflanzung 

Typ Freibrüter 
Balz April bis Juni Brutzeit Ende April bis Mitte Juli 

Brutdauer 11-13 Tage Bruten/Jahr i.d.R. 1 
Info Saisonale Monogamie. Nest in niedrigen Büschen, Dornensträuchern und kleinen Koniferen - oft 

in Bodennähe, aber auch in bis zu 3 m Höhe 

4.2 Verbreitung 

Europa: In Europa verbreitet, kommt aber im äußersten Westen Europas, in Irland, in Spanien, in Portugal und im 
westlichen Frankreich nicht vor. Auch in Nordskandinavien und in fast ganz Italien fehlt die Art. IUCN: Least Concern. 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: 4,8 – 7,8 Mio. Brutpaare in Europa; least concern (IUCN 2008) 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: keine Daten verfügbar 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 6.000-14.000 
Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

2016, 2018: Das Vorkommen der Klappergrasmücke wurde jeweils mit einem Revier innerhalb des Geltungsbereichs 
und zwei weiteren außerhalb des Geltungsbereichs festgestellt. Ein Revier wird somit durch die aktuelle Planung 
betroffen (vgl. Kap. 2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28. / 29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung erforderlich. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Im Plangebiet konnten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art nachgewiesen werden. Somit betreffen die geplan-
ten Baumaßnahmen Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch 
Beschädigung von Gelegen) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28. / 29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung erforderlich. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 
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Mit erheblichen Störungen ist nicht zu rechnen. Zum einen passt sich die Art rasch an neue Bedingungen an, zum ande-
ren ist bereits jetzt ein Störungspotential vorhanden und es kann infolgedessen von schon bestehenden Gewöhnungs-
effekten ausgegangen werden.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Stieglitz (Carduelis carduelis) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..-..          RL Deutschland EU:      

..V..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Familie der Finken (Fringillidae). In Deutschland eher selten, wird aber von Norden nach Süden zu immer häufiger. 
Wenig territorial. Außerhalb der Brutzeit in kleinen Gruppen, aber auch in Schlafgemeinschaften mit bis zu 40 Exemp-
laren, die im Winter mit Schwärmen von Bluthänfling, Girlitz und Grünling vermischt sein können. 
Lebensraum 
Halboffene strukturreiche Landschaften mit abwechslungsreichen Strukturen; besonders häufig im Bereich von Sied-
lungen an Ortsrändern, aber auch in Kleingärten oder Parks. Feld- und Ufergehölze, Obstbaumgärten, lockere Baum-
bestände oder Baum- und Gebüschgruppen bis zu lichten Wäldern, Hochstaudenflure, Brachen und Ruderalstan-
dorte. 
Wanderverhalten 

Typ Teilzieher, Kurzstreckenzieher 
Überwinterungsgebiet Westeuropa 

Abzug Oktober bis November 
Ankunft Anfang März bis Mitte Mai 

Info Im Herbst und Winter vor allem in offenen Landschaften mit stehengebliebenen Stau-
den, wie Straßenränder oder Ruderalflächen 

Nahrung 
Halbreife und reife Sämereien von Stauden, Wiesenpflanzen und Bäumen. 
Fortpflanzung 

Typ Freibrüter 
Balz (März)April bis Mai Brutzeit April bis August 

Brutdauer 11 13 Tage Bruten/Jahr 2-3 
Info Bildung von Brutgruppen; saisonale Monogamie. Nest auf äußersten Zweigen von Laubbäumen 

oder in hohen Büschen, stets gedeckt 

4.2 Verbreitung 

Europa: Westeuropa bis Sibirien. IUCN: Least Concern 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: 12 – 29 Mio. Brutpaare in Europa 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: keine Daten verfügbar 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 30.000 - 38.000 
Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

2016: Das Vorkommen des Stieglitzes wurde mit zwei Revieren innerhalb des Geltungsbereichs und drei weiteren 
außerhalb des Geltungsbereichs festgestellt.  
2018: - 
Zwei Reviere werden somit durch die aktuelle Planung betroffen (vgl. Kap. 2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28. / 29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch die Umweltbaubegleitung erforderlich. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Im Plangebiet konnten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art nachgewiesen werden. Somit betreffen die geplan-
ten Baumaßnahmen Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch 
Beschädigung von Gelegen) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28. / 29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch die Umweltbaubegleitung erforderlich. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 
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Mit erheblichen Störungen ist nicht zu rechnen. Zum einen passt sich die Art rasch an neue Bedingungen an, zum ande-
ren ist bereits jetzt ein Störungspotential vorhanden und es kann infolgedessen von schon bestehenden Gewöhnungs-
effekten ausgegangen werden.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 

 



4 Anhang (Prüfbögen) AF – BP „Am Silberbach“ 1. BA; Gemeinde Glashütten, Ortsteil Schloßborn 

82 

Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Turmfalke (Falco tinnunculus) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..-..          RL Deutschland EU:      

..-..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Häufigster Vertreter der Greifvögel aus der Familie der Falkenartigen (Falconidae) in Mitteleuropa. Häufig im Sied-
lungsraum anzutreffen oder beim Rüttelflug über Offenland zu beobachten. 
Lebensraum 
Halboffene und offene Landschaften aller Art mit Nistplatzangebot durch Feldgehölze, Bäume oder angrenzende 
Waldränder. Auch im Siedlungsbereich und gebietsweise in Felswänden, Steinbrüchen oder Wänden von Sand- und 
Kiesgruben. Meidet dichte, geschlossene Waldgebiete sowie weite, völlig baumlose Flächen. 
Wanderverhalten 

Typ Standvogel und Teilzieher, Mittel- und Kurzstreckenzieher 
Überwinterungsgebiet Südeuropa 

Abzug Ab September 
Ankunft Februar bis Anfang April 

Info Nur einzelne abziehende Individuen und teils überwinternde Tiere aus dem Norden  

Nahrung 
Im Offenland überwiegend Kleinsäuger wie Wühlmäuse und Echte Mäuse, in Städten vermehrt Singvögel. Außerdem 
Eidechsen; mitunter auch Regenwürmer und Insekten. 
Fortpflanzung 

Typ Gebäude-, Baum- Felsen- und Halbhöhlenbrüter 
Balz März bis Mai Brutzeit März bis Juni 

Brutdauer 27-32 Tage Bruten/Jahr 1 
Info Saisonale Monogamie. Nest in Bäumen, Gehölzen, Felswänden, hohen Gebäuden oder Nistkäs-

ten oder als Nachnutzer alter Nester. Teilweise Bildung „lockerer Kolonien“ 

4.2 Verbreitung 

Europa: Fast gesamte Paläarktis. Nominatform von 68° N in Skandinavien und 61° N in Russland bis zum Mittelmeer 
und den Britischen Inseln. IUCN: Least Concern 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Keine Daten verfügbar 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Keine Daten verfügbar 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 3.500 - 6.000 
Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

2016, 2018: Das Vorkommen des Turmfalken wurde jeweils mit einem Revier innerhalb des Geltungsbereichs festge-
stellt. Das Revier wird somit durch die aktuelle Planung betroffen (vgl. Kap. 2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

Vermeidungsmaßnahmen sind bei der aktuellen Planung nicht möglich. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

Die ökologische Funktion kann gestört werden. Nistmöglichkeiten  müssen geschaffen werden. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

Als Ersatz für die wegfallende Ruhe- und Fortpflanzungsstätte des Turmfalken sind drei geeignete Nistkästen (z.B. 
Schwegler Turmfalkennisthöhle Typ Nr. 28 oder ähnliche) vorzugsweise im Dachbereich eines geeigneten Gebäudes 
in möglichst großer Höhe an der wetterabgewandten Seite und/oder an einem Mast anzubringen und regelmäßig zu 
pflegen. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Im Plangebiet konnten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art nachgewiesen werden. Somit betreffen die geplan-
ten Baumaßnahmen Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch 
Beschädigung von Gelegen) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28. / 29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch die Umweltbaubegleitung erforderlich. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 
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Erhebliche Beeinträchtigungen durch die Beschneidung des Lebensraums sind nicht zu erwarten. Im Großraum um 
das Vorhaben kommt ausreichend gleichartiger Lebensraum vor, zumal Turmfalken sich bis zu 5 km zur Nahrungs-
aufnahme vom Horst entfernen. Die Reviergrößen von Turmfalken schwanken je nach Nahrungsangebot zwischen 
0,9 und 3,1 km² (BEICHLE 1980). Der durch die mögliche Bebauung anzusetzende Lebensraumverlust beträgt rund 4,2 
ha. Durch das Vorhaben ist also ein maximaler Lebensraumverlust von 1,4 – 4,6 % der Gesamtlebensraumfläche 
anzusetzen, der noch als unerheblich einzustufen ist. Es ist zusätzlich davon auszugehen, dass die lokale Population 
dieser Art großräumig abzugrenzen ist, wodurch ebenfalls nicht von einer Verminderung der Überlebenschancen, 
des Bruterfolgs oder der Reproduktionsfähigkeit der lokalen Populationen auszugehen ist. Gleiches gilt für anlagen- 
und betriebsbedingte Störungen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Wacholderdrossel (Turdus pilaris) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..-..          RL Deutschland EU:      

..-..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Familie der Drosseln (Turdidae). Die Art hat ihr Areal in den letzten etwa 200 Jahren stark nach Westen ausgedehnt. 
Wacholderdrosseln sind gesellige Vögel. In Deutschland sieht man die Wacholderdrossel sehr häufig als Wintergast 
in großen Schwärmen mit der Rotdrossel. 
Lebensraum 
Halboffene Landschaften, große Parks, Waldränder, Gärten mit altem Baumbestand und Obstplantagen. Wichtige 
Habitatelemente: Flächen mit frischen bis feuchten Böden, niedriger grasiger Vegetation für Nahrungssuche und hö-
heren Bäumen und Büschen für Nestanlage. Nahrungsflüge meist nur bis in 250 m Entfernung vom Brutplatz. 
Wanderverhalten 

Typ Kurzstreckenzieher 
Überwinterungsgebiet v.a. Mittel- und Südwesteuropa, Mittelmeerraum 

Abzug Ende September bis Ende November 
Ankunft ab Mitte Februar 

Info Zug und Rast in Trupps und kl. Schwärmen; Rast häufig auf Wiesen oder Äckern 

Nahrung 
Tierische und pflanzliche Bestandteile. Im Frühjahr und Sommer überwiegend Regenwürmer; ab Sommer Beeren und 
andere Früchte einschließlich Fallobst, die im Herbst und im Winter den überwiegenden Teil der Nahrung bilden. 
Fortpflanzung 

Typ Freibrüter 
Balz März bis April Brutzeit April bis Mai, Juni bis Juli 

Brutdauer 10-13 Tage Bruten/Jahr 1-2 
Info Brut meist in Kolonien; Nest in Bäumen oder Gebüsch aus Lehm und Gras 

4.2 Verbreitung 

Europa: große Teile der mittleren und nordöstlichen Paläarktis. In Europa von Norwegen bis zum Südrand der Alpen 
und in die mittlere Ukraine. IUCN: Least Concern 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: keine Daten verfügbar 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: keine Daten verfügbar 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 20.000 – 35.000 
Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Anhang (Prüfbögen) AF – BP „Am Silberbach“ 1. BA; Gemeinde Glashütten, Ortsteil Schloßborn 

86 

Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

2016: Das Vorkommen der Wacholderdrossel wurde mit einem Revier innerhalb des Geltungsbereichs und einem 
weiteren außerhalb des Geltungsbereichs festgestellt.  
2018: - 
Ein Revier wird somit durch die aktuelle Planung betroffen (vgl. Kap. 2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28. / 29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch die Umweltbaubegleitung erforderlich. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Im Plangebiet konnten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art nachgewiesen werden. Somit betreffen die geplan-
ten Baumaßnahmen Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch 
Beschädigung von Gelegen) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28. / 29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch die Umweltbaubegleitung erforderlich. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 
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Mit erheblichen Störungen ist nicht zu rechnen. Zum einen passt sich die Art rasch an neue Bedingungen an, zum ande-
ren ist bereits jetzt ein Störungspotential vorhanden und es kann infolgedessen von schon bestehenden Gewöhnungs-
effekten ausgegangen werden.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Waldohreule (Asio otus) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..-..          RL Deutschland EU:      

..3..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Familie der Eigentlichen Eulen (Strigidae). Äußeres ähnlich dem des Waldkauzes, aber etwas kleiner, schlanker und 
deutlich durch die Federohren zu unterscheiden. Vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. 
Lebensraum 
Gerne Waldränder, dabei bevorzugt Nadelwälder, weniger in geschlossenen Waldbeständen. Zum Jagen angewiesen 
auf offenes Gelände; Hecken, Baumgruppen und Feldgehölze zum Ruhen. Immer öfter auch in Stadtparks, auf Fried-
höfen und in Kleingärten. 
Wanderverhalten 

Typ Standvogel 
Überwinterungsgebiet - 

Abzug - 
Ankunft - 

Info Im Winter oft größere Ansammlungen in Schlafgemeinschaften von bis zu 30 Tieren 
z.B. in Baumgruppen von Parks und Friedhöfen. Einwanderung einiger skandinavi-
scher Vögel im Winter 

Nahrung 
Vor allem Wühlmäuse, insbesondere Feldmäuse. Daneben andere kleine Wirbeltiere und Insekten. Im Winter (wenn 
in Siedlungsnähe) vorwiegend Sperlinge und Grünfinken. 
Fortpflanzung 

Typ Freibrüter 
Balz Februar bis März Brutzeit März bis Juni 

Brutdauer 27-28 Tage Bruten/Jahr 1 
Info Saisonale Monogamie. Brut bevorzugt in Krähen- und Elsternestern oder alten Greifvogelhors-

ten. Bettelrufe der Jungen je nach Brutbeginn ab April bis August vernehmbar 

4.2 Verbreitung 

Europa: Von Großbritannien und Irland bis nach Asien und zum Mittelmeer, einschließlich der Azoren und Kanaren. 
Nach Norden bis zur Grenze des borealen Nadelwalds. IUCN: Least Concern. 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: keine Daten verfügbar 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: keine Daten verfügbar 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 2.500 – 4.000 
Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

2016: - 
2018: Das Vorkommen der Waldohreule wurde außerhalb des Geltungsbereichs mit einem Revier festgestellt.  
Das Revier wird somit durch die aktuellen Planungen nicht betroffen (vgl. Kap. 2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 
- 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Im Plangebiet konnten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art nachgewiesen werden. Diese liegen jedoch nicht im 
aktuellen Geltungsbereich. Somit betreffen werden keine Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art betroffen und es 
kommt zu keiner Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Beschädigung von Gelegen). 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 

Mit erheblichen Störungen ist nicht zu rechnen.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 
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- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

„Bartfledermaus“: der Artenkomplex der Schwesterarten Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) und Kleine Bart-
fledermaus (Myotis mystacinus) ist akustisch schwer zu trennen. Daher werden hier beide Arten beschrieben. 

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) 

2. Schutzstatus, Gefährdung (RL) 3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..V..          RL Deutschland EU:      

..2..          RL Hessen Deutschland:      

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

2. Schutzstatus, Gefährdung (RL) 3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..V..          RL Deutschland EU:      

..2..          RL Hessen Deutschland:      

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) 
Gehört zu den kleinen einheimischen Fledermausarten; nur etwas größer als die ähnliche Kleine Bartfledermaus (M. 
mystacinus). Tragus lang und spitz, das Fell auf der Oberseite hellbraun und der Unterseite hellgrau.  
Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 
Kleinste der in Europa vorkommenden Myotis-Arten. Der spitze Tragus erreicht mehr als die halbe Ohrlänge und ist 
an der Basis nicht aufgehellt (im Unterschied zur Großen Bartfledermaus). 

Nahrung 
Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) 
Kleine, weichhäutige Insekten, wie Kleinschmetterlinge, Tipuliden, Zuckmücken und Spinnen. Sehr wendiger, wellen-
artiger Flug; oft vegetationsnah in Bodennähe bis in die Kronenbereiche von Bäumen. Über Gewässern ähnlich der 
Wasserfledermaus, aber mit größerem Abstand zur Oberfläche.  
Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 
Sehr vielfältig; vor allem Dipteren, Lepidopteren und Araneaen wurden nachgewiesen, aber auch Hymenopteren, 
Trichopteren, Coleopteren und andere Insektenordnungen. Flug ähnlich der Großen Bartfledermaus. 

Lebensraum und Quartiere 
Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) 

Jagdhabitat In Wäldern, an Gewässern oder entlang linearer Strukturen, wie Hecken, Waldränder und 
Gräben. Meist bis zu 10 km vom Quartier entfernt 

Sommerquartier Spalten an Gebäuden und Bäumen, z.B. hinter abstehender Rinde oder in Stammspalten. 
Wochenstube Spalten an und in Gebäuden; auch Fledermauskästen. Meist 20-60, oft auch über 200 Tiere 

Winterquartier Höhlen, Stollen und Keller; teilweise frei hängend oder in Spalten verkrochen 
Info Gemischte Quartiere mit Rauhaut- und Mückenfledermaus möglich. 

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 
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Jagdhabitat Strukturreiche offene und halboffene Landschaften mit einzelnen Gehölzbeständen und 
Hecken. Auch Streuobstwiesen, Gärten, Fließgewässer und Wälder 

Sommerquartier Spalten an und in Gebäuden; auch hinter abstehender Baumrinde 
Wochenstube Spalten an und in Gebäuden; 20-60, selten bis mehrere Hundert Tiere 

Winterquartier Höhlen, Bergwerke, Bergkeller; selten Felsspalten 
Info Quartierwechsel häufig alle 10-14 Tage. Oft gemischte Wochenstuben mit Zwergfleder-

mäusen und Einzeltieren anderer Arten 

Jahresrhythmus 
Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) 

Wochenstubenzeit Mitte Mai bis Ende Juli 
Ankunft Sommerquartiere ab Ende März 
Abzug Sommerquartiere bis Ende August aus Wochenstuben, bis Ende Oktober aus Zwischenquartier 

Wanderung Zw. Sommer- und Winterquartier meist unter 40 km, teils weit über 100 km 
Info weitgehend ortstreu 

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 
Wochenstubenzeit Ende Mai bis Mitte August 
Ankunft Sommerquartiere ab Ende März 
Abzug Sommerquartiere bis Ende August aus Wochenstuben, bis Ende Oktober aus Zwischenquartier 

Wanderung Wanderungen zwischen Sommer- und Winterquartier sind selten 
Info teilweise Jahresquartiere 

4.2 Verbreitung und Zukunftsaussichten 

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) 
Europa: Nachweise aus meisten Ländern Mitteleuropas sowie aus Schweden und Finnland. Im Süden bis Höhe der 
Alpen und über Balkan nach Südosten. In Deutschland Wochenstuben aus verschiedenen Landesteilen mit leichter 
Häufung im Norden bekannt. IUCN: Least Concern 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Zukunftsaussichten unbekannt (Eionet 2013-2018) 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Zukunftsaussichten unbekannt (FFH-Bericht 2019) 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (FFH-Bericht 2019). 3 Wochen-
stuben, 6 weitere Reproduktionshinweise. Insgesamt gehört sehr seltene Fledermausart in Hessen ohne erkennbare 
Schwerpunktvorkommen (Hessen Forst, DIETZ & SIMON 2006) 
Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 
Europa: Nachweise von Nordspanien, aus ganz Mitteleuropa und weiten Teilen Skandinaviens bis nach Osteuropa. 
Ganz Deutschland; in nördlichen Bundesländern fehlen Wochenstubennachweise. IUCN: Least Concern 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (Eionet 2013-
2018) 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (FFH-Be-
richt 2019) 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (FFH-Bericht 2019). Flächende-
ckend, jedoch noch erhebliche Kartierungslücken. Vermutlich bisher nur kleiner Teil der Kolonien entdeckt (Hessen 
Forst, DIETZ & SIMON 2006) 
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Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

Im Geltungsbereich konnte das Vorkommen einer „Bartfledermaus“ festgestellt werden, die durch die akustische 
Erfassung nicht genauer differenziert werden konnte. Hierbei handelt es sich um die Schwesterarten Große und 
Kleine Bartfledermaus. Die Art wurde im Plangebiet nur selten nachgewiesen. Quartiere wurden nicht festgestellt, 
sind jedoch aufgrund der Habitatansprüche nicht auszuschließen (vgl. Kap. 2.1.4.2 Ergebnis).  

Hinweis: Im Gebäude- und Baumbestand sind Quartiere möglich. Selbst bei einer gezielten Suche werden die oft sehr 
unauffälligen Sommerquartiere oft nicht gefunden. Generell könnten die Gebäude und Bäume ein ausreichendes 
Potential von geeigneten Hohlräumen, Spalten und Ritzen aufweisen. Infolgedessen können Quartiere der Art nie 
völlig ausgeschlossen werden. Das Auftreten von Winterquartieren kann wegen der artspezifischen Eigenschaften 
weitgehend ausgeschlossen werden. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung erforderlich. 

 Gebäude sind unmittelbar vor Durchführung der Abbrucharbeiten auf Quartiere von Fledermäusen durch einen 
Fachgutachter zu untersuchen. Bei Besatz sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Maßnah-
men zu ergreifen, um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG aus-
zuschließen. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Durch zukünftige Eingriffe besteht ein erhöhtes Risiko von Eingriffen in Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und der 
damit verbundenen Tötung oder Verletzung von Individuen. Eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Be-
schädigung von Quartieren) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung erforderlich. 
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 Gebäude sind unmittelbar vor Durchführung der Abbrucharbeiten auf Quartiere von Fledermäusen durch einen 
Fachgutachter zu untersuchen. Bei Besatz sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Maßnah-
men zu ergreifen, um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG aus-
zuschließen. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 

Die für die Planung beanspruchten Bereiche werden nur sporadisch genutzt. Es werden nur unerhebliche und vorüber-
gehende Störungen der Tiere im Jagdverhalten erwartet. Diese werden vernachlässigbare Wirkungen haben.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. II & IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..2..          RL Deutschland EU:      

..2..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Mittelgroße Fledermaus mit auffallend langen Ohren, die 9-11 Querfalten aufweisen und im Ggs. zu den Langohren 
nicht über eine Hautfalte miteinander verbunden sind. Tragus ist lang und erreicht etwa die halbe Ohrlänge. 
Nahrung 
Vor allem waldbewohnende Arthropoden, darunter größtenteils Käfer, Spinnen, Schmetterlinge, Schnaken und Flor-
fliegen mit hohem Anteil flugunfähiger Insekten; saisonal oder lokal bedingt auch andere Arthropoden. Jagdflug er-
folgt in 1-5 m Höhe sehr dicht an der Vegetation, in Bodennähe oder bis in die Kronenbereiche der Bäume. Beute 
wird über Raschelgeräuschen geortet und in langsamem Flug mit Rütteln vom Substrat abgesammelt. 
Lebensraum und Quartiere 

Jagdhabitat Laub- und Laubmischwälder, bevorzugt Buchen- oder Eichenwälder mit hohem Anteil alter 
Bäume. Seltener strukturreiche Nadelwälder mit ausgeprägter Strauchschicht. Meist im 
Umkreis von 1 km um Quartier 

Sommerquartier Baumhöhlen und Stammanrisse (meist in 1-5 m Höhe) sowie Vogel- und Fledermauskästen 
Wochenstube Baumhöhlen, Stammanrisse sowie Vogel- und Fledermauskästen. 10-50, selten bis 80 Tiere 

Winterquartier Baumhöhlen oder unterirdische Quartiere aller Art 
Info Wochenstubenverbände teilen sich häufig auf und finden wieder zusammen; alle 2-3 Tage 

Quartierwechsel zw. Bis zu 50 Quartieren. Männchen wechseln selten Quartiere. Verge-
sellschaftungen mit Fransen- und Wasserfledermaus möglich 

Jahresrhythmus 
Wochenstubenzeit Anfang Juni bis Ende August 
Ankunft Sommerquartiere Ende März 
Abzug Sommerquartiere September bis Anfang Oktober 

Wanderung Oft nur wenige km, in Einzelfällen bis 73 km 
Info Sehr ortstreu, daher fast nur geringe Wanderungen 

4.2 Verbreitung 

Europa: Ganz West-, Mittel- und Osteuropa innerhalb der gemäßigten Buchenwald-Zone; im südlichen Europa insel-
hafte Verbreitung; im Norden verläuft die Verbreitungsgrenze durch Südengland, Südschweden und über Polen nach 
Südosten durch die Ukraine bis ans Schwarze Meer. IUCN: Near Threatened 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (Eionet 2013-
2018) 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (FFH-Be-
richt 2019) 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (FFH-Bericht 2019) 
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Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

Im Geltungsbereich konnte das Vorkommen der Bechsteinfledermaus festgestellt werden. Die Art wurde durch Ein-
zelkontakte nachgewiesen. Quartiere wurden nicht festgestellt, sind jedoch aufgrund der Habitatansprüche nicht 
auszuschließen (vgl. Kap. 2.1.4.2 Ergebnis).  

Hinweis: Im Baumbestand sind Quartiere möglich. Selbst bei einer gezielten Suche werden die oft sehr unauffälligen 
Sommerquartiere oft nicht gefunden. Generell könnten die Bäume ein ausreichendes Potential von geeigneten Hohl-
räumen, Spalten und Ritzen aufweisen. Infolgedessen können Quartiere der Art nie völlig ausgeschlossen werden.  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung erforderlich. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Durch zukünftige Eingriffe besteht ein erhöhtes Risiko von Eingriffen in Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und der 
damit verbundenen Tötung oder Verletzung von Individuen. Eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Be-
schädigung von Quartieren) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung erforderlich. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
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a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 

Die für die Planung beanspruchten Bereiche werden nur sporadisch genutzt. Es werden nur unerhebliche und vorüber-
gehende Störungen der Tiere im Jagdverhalten erwartet. Diese werden vernachlässigbare Wirkungen haben.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..G..          RL Deutschland EU:      

..2..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Eine der großen einheimischen Arten. In der Länge ihres Unterarms von 48-56 mm wird sie nur von Großem Mausohr 
und Großem Abendsegler an Größe übertroffen, im Gewicht reicht sie sogar an diese heran. 
Nahrung 
Hauptsächlich große Schmetterlinge und Käfer sowie Dipteren. Beutefang im wendigen Flug entlang von Vegetati-
onskanten, beim Umkreisen von Einzelbäumen oder im freien Luftraum. Auch Absammeln (Käfer) von frisch gemäh-
ter Wiese oder Baumkronen 
Lebensraum und Quartiere 

Jagdhabitat Meist Offenland: Baumbestandene Weiden, Gärten, Parks, Hecken und Waldränder; Later-
nen 

Sommerquartier Versteckte Mauerspalten, Holzverkleidungen, Dachüberstände und Zwischendächer 
Wochenstube Spalten an und in Gebäuden; 10-60, vereinzelt 300 Tiere 

Winterquartier Meist Spaltenquartiere 
Info Natürliche Quartiere in Baumhöhlen oder Felsspalten nur aus Südeuropa bekannt. Z.T. 

Quartierwechsel im Verbund. Häufig selbe Wochenstuben 

Jahresrhythmus 
Wochenstubenzeit Ab Anfang Mai 
Ankunft Sommerquartiere März bis April 
Abzug Sommerquartiere Oktober bis November 

Wanderung Winterquartiere meist im Radius von 50km um Sommerquartiere 
Info Teilweise Jahresquartiere 

4.2 Verbreitung und Zukunftsaussichten 

Europa: In Süd-, Mittel- und Osteuropa weit verbreitet, z.T. recht häufig. Im Norden in Südengland, weiten Teilen 
Dänemarks und dem äußersten Süden Schwedens. Es gibt Hinweise, dass sich die Art nach Norden ausbreitet. In 
Deutschland Art flächendeckend verbreitet, mit Schwerpunkt in der norddeutschen Tiefebene. IUCN: Least Concern 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (Eionet 2013-
2018) 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (FFH-Be-
richt 2019) 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Zukunftsaussichten günstig (FFH-Bericht 2019). Wochenstuben 164. Haupt-
sächlich Südhessen und Marburg-Biedenkopf. zahlreiche neue Hinweise auch aus Nord- und Osthessen (Hessen Forst, 
DIETZ & SIMON 2006) 
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Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

Im Geltungsbereich konnte das Vorkommen der Breitflügelfledermaus festgestellt werden. Die Art wurde im Plange-
biet nur selten nachgewiesen. Quartiere wurden nicht festgestellt, sind jedoch aufgrund der Habitatansprüche nicht 
auszuschließen (vgl. Kap. 2.1.4.2 Ergebnis).  

Hinweis: Im Gebäude- und Baumbestand sind Quartiere möglich. Selbst bei einer gezielten Suche werden die oft sehr 
unauffälligen Sommerquartiere oft nicht gefunden. Generell könnten die Gebäude und Bäume ein ausreichendes 
Potential von geeigneten Hohlräumen, Spalten und Ritzen aufweisen. Infolgedessen können Quartiere der Art nie 
völlig ausgeschlossen werden.  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung erforderlich. 

 Gebäude sind unmittelbar vor Durchführung der Abbrucharbeiten auf Quartiere von Fledermäusen durch einen 
Fachgutachter zu untersuchen. Bei Besatz sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Maßnah-
men zu ergreifen, um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG aus-
zuschließen. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Durch zukünftige Eingriffe besteht ein erhöhtes Risiko von Eingriffen in Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und der 
damit verbundenen Tötung oder Verletzung von Individuen. Eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Be-
schädigung von Quartieren) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung erforderlich. 
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 Gebäude sind unmittelbar vor Durchführung der Abbrucharbeiten auf Quartiere von Fledermäusen durch einen 
Fachgutachter zu untersuchen. Bei Besatz sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Maßnah-
men zu ergreifen, um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG aus-
zuschließen. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 

Die für die Planung beanspruchten Bereiche werden nur sporadisch genutzt. Es werden nur unerhebliche und vorüber-
gehende Störungen der Tiere im Jagdverhalten erwartet. Diese werden vernachlässigbare Wirkungen haben.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..*..           RL Deutschland EU:      

..2..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Kleine bis mittelgroße Fledermausart. Typische Merkmale sind der spitze, mehr als die halbe Ohrlänge erreichende 
Tragus, eine Reihe steifer Haare („Fransen“) am der Rand der Schwanzflughaut, sowie der S-förmige Sporn.  
Nahrung 
Beute besteht zu Großteil aus nicht-fliegender Beute wie Spinnen, Weberknechten und Hundertfüßern. Auch Köcher- 
und Steinfliegen; saisonal Käfer und Schmetterlinge. Absammeln der Beute von Oberflächen oder im Flug. Sehr ma-
növrierfähig; kann auf engstem Raum sehr langsam fliegen.  
Lebensraum und Quartiere 

Jagdhabitat Im Frühling vorwiegend Offenland in Streuobstbeständen, an Hecken oder Gewässern. Ab 
Frühsommer Wälder, teilweise reiner Nadelbestand. Maximal 3 km von Quartier entfernt 

Sommerquartier Baumhöhlen und –spalten; vereinzelt in und an Gebäuden 
Wochenstube Sowohl im Wald- wie Siedlungsbereich. 20-50, in Gebäuden über 120 Tiere 

Winterquartier Höhlen, Bergkellern und Felsspalten sowie in Bodengeröll 
Info Kurz vor Geburt der Jungtiere sammeln sich Weibchen in großen Gruppen in einem Quar-

tier, die sich daraufhin in mehrere kleine Wochenstuben aufteilen 

Jahresrhythmus 
Wochenstubenzeit Mitte Mai bis Mitte August 
Ankunft Sommerquartiere Mitte März 
Abzug Sommerquartiere September bis Mitte November 

Wanderung Selten > 40 km zwischen Sommer-, Schwärm- und Winterquartier 
Info Meist ortstreu; Teil der Tiere wandert 

4.2 Verbreitung und Zukunftsaussichten 

Europa: In Süd-, Mittel- und Osteuropa flächendeckend. Im Norden Arealgrenze in Südschweden, die südlichste 
Spitze Finnlands und Russland, im Süden bis Nordafrika, sowie den Nahen und Mittleren Osten. In Deutschland in 
allen Bundesländern nachgewiesen, fehlt jedoch im Nordwesten. IUCN: Least Concern 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Zukunftsaussichten günstig (Eionet 2013-2018) 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Zukunftsaussichten günstig (FFH-Bericht 2019) 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Zukunftsaussichten günstig (FFH-Bericht 2019). In Hessen erheblich häufiger, 
als noch vor zehn Jahren vermutet. Im Hinblick auf Gesamtverbreitung in Hessen zeigt sich, dass alle Naturräume 
besiedelt sind. Bislang 35 Wochenstuben, 36 Reproduktionsfundpunkte und 33 Winterquartiere bekannt (Hessen 
Forst, DIETZ & SIMON 2006) 
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Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

Im Geltungsbereich konnte das Vorkommen der Fransenfledermaus festgestellt werden. Die Art wurde nur selten 
angetroffen. Quartiere wurden nicht festgestellt, sind jedoch aufgrund der Habitatansprüche nicht auszuschließen 
(vgl. Kap. 2.1.4.2 Ergebnis).  

Hinweis: Im Gebäude- und Baumbestand sind Quartiere möglich. Selbst bei einer gezielten Suche werden die oft sehr 
unauffälligen Sommerquartiere oft nicht gefunden. Generell könnten die Bäume und Gebäude ein ausreichendes 
Potential von geeigneten Hohlräumen, Spalten und Ritzen aufweisen. Infolgedessen können Quartiere der Art nie 
völlig ausgeschlossen werden. Das Auftreten von Winterquartieren kann wegen der artspezifischen Eigenschaften 
weitgehend ausgeschlossen werden. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung erforderlich. 

 Gebäude sind unmittelbar vor Durchführung der Abbrucharbeiten auf Quartiere von Fledermäusen durch einen 
Fachgutachter zu untersuchen. Bei Besatz sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Maßnah-
men zu ergreifen, um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG aus-
zuschließen. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Durch zukünftige Eingriffe besteht ein erhöhtes Risiko von Eingriffen in Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und der 
damit verbundenen Tötung oder Verletzung von Individuen. Eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Be-
schädigung von Quartieren) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung erforderlich. 
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 Gebäude sind unmittelbar vor Durchführung der Abbrucharbeiten auf Quartiere von Fledermäusen durch einen 
Fachgutachter zu untersuchen. Bei Besatz sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Maßnah-
men zu ergreifen, um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG aus-
zuschließen. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 

Die für die Planung beanspruchten Bereiche werden nur sporadisch genutzt. Es werden nur unerhebliche und vorüber-
gehende Störungen der Tiere im Jagdverhalten erwartet. Diese werden vernachlässigbare Wirkungen haben.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..V..          RL Deutschland EU:      

..3..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Nach dem Großen Mausohr zweitgrößte einheimische Fledermausart. Durch die Größe leicht von Nyctalus leisleri zu 
unterscheiden. Im Flug zeichnen im Vergleich zu Großem Mausohr und Breitflügelfledermaus schmalere Flügel. 
Nahrung 
Vor allem Dipteren, Wanzen, Köcherfliegen, Käfer und Schmetterlinge in sehr schnellem, geradlinigem Flug mit ra-
santen Sturzflügen, oft in 10-50 m, teilweise mehreren hundert Metern Höhe. Im Herbst und Winter (bei warmer 
Witterung) Jagdflüge häufig auch tagsüber.  
Lebensraum und Quartiere 

Jagdhabitat freier Luftraum über Kronendach von Wäldern, abgemähten Flächen, Gewässern oder in 
Parks. Auch in Entfernungen von über 10 km, meist im Umkreis von 6 km zum Quartier. 

Sommerquartier Baumhöhlen, bevorzugt alte Spechthöhlen; vereinzelt auch Fledermauskästen oder Ge-
bäude. Männchenkolonien umfassen bis zu 20 Tiere 

Wochenstube Baumhöhlen, bevorzugt alte Spechthöhlen; auch Fledermauskästen, Gebäude. 20-60 Tiere 

Winterquartier meist Baumhöhlen. 100-200, maximal 420 Tiere. An Gebäuden bis zu 500 Tiere. 
Info Häufig Wechsel der Baumquartiere, insbesondere Wochenstuben. In Quartieren manch-

mal vergesellschaftet mit Wasser- und Rauhhautfledermaus 

Jahresrhythmus 
Wochenstubenzeit Anfang Juni bis Ende August 
Ankunft Sommerquartiere Mitte März bis Mitte April 
Abzug Sommerquartiere Anfang September bis Spätherbst 

Wanderung nicht selten 1000 km nach Süd-/ südliches Mitteleuropa 
Info Wanderung teils tagsüber, zus. mit Schwalben 

4.2 Verbreitung 

Europa: Großteil Europas. In Deutschland. bundesweit, allerdings in Süddeutschland vor allem Sommerquartiere von 
Männchen sowie Winterquartiere; Reproduktionsschwerpunkt der Art in Nordostdeutschland. IUCN: Least Concern 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Zukunftsaussichten ungünstig – unzureichend (Eionet 2013-
2018) 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (FFH-Be-
richt 2019) 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Zukunftsaussichten ungünstig - schlecht (FFH-Bericht 2019). Trotz zahlreicher 
Fundpunkte darf die Population in Hessen nicht überschätzt werden. Da Hessen außerhalb des eigentlichen Repro-
duktionsgebietes liegt, ist auch weiterhin nur ausnahmsweise mit weiteren Wochenstubenquartieren zu rechnen 
(Hessen Forst, DIETZ & SIMON 2006) 
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Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

Im Planungsraum konnte das Vorkommen des Großen Abendseglers festgestellt werden. Die Art wurde selten ange-
troffen. Quartiere wurden nicht festgestellt, sind aufgrund der Habitatbedingungen auszuschließen (vgl. Kap. 2.1.4.2 
Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es können keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Im Plangebiet können keine Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art auftreten. Somit können die geplanten Bau-
maßnahmen keine Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art betreffen. Eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. 
durch Beschädigung von Quartieren) ist nicht möglich. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 

Die für die Bebauung beanspruchten Bereiche werden nur selten genutzt. Veränderungen werden nur unerhebliche 
Störungen der Tiere im Jagdverhalten bedingen. Diese werden vernachlässigbare und vorübergehende Wirkungen 
haben. Erhebliche Störungen sind diesbezüglich nicht zu erwarten.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 
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c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..D..          RL Deutschland EU:      

..2..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Mittelgroße einheimische Fledermausart. Vom Großen Abendsegler ist er neben der geringeren Größe auch durch 
die zweifarbigen Haare (Basis schwarzbraun, Spitzen rot- bzw. gelbbraun) zu unterscheiden. 
Nahrung 
Größtenteils Nachtfalter, aber auch Dipteren, Köcherfliegen und Käfer. Sehr schneller, meist geradliniger Flug. Im 
Spätherbst Jagd auch am späten Nachmittag. 
Lebensraum und Quartiere 

Jagdhabitat Wälder und Offenland, dabei dicht über oder unter Baumkronen oder entlang von Wald-
wegen und Schneisen; auch über Gewässern und um Straßenlampen. Jagdgebiete in Ent-
fernungen bis zu 17 km zum Quartier; rascher Wechsel der Jagdgebiete  

Sommerquartier natürliche Baumhöhlen oder -spalten, zum Teil in großer Höhe; seltener an Gebäuden. 
Männchenkolonien von bis zu 12 Tieren möglich 

Wochenstube meist natürliche Baumhöhlen oder -spalten. 20-50 Tiere 

Winterquartier in Baumhöhlen und an Gebäuden 
Info Wechsel der Einzelquartiere und Wochenstuben zwischen bis zu 50 Quartieren. In Quar-

tieren manchmal vergesellschaftet mit diversen anderen Baumfledermäusen 

Jahresrhythmus 
Wochenstubenzeit Anfang Juni bis Ende August 
Ankunft Sommerquartiere Mitte bis Ende März 
Abzug Sommerquartiere Anfang September bis Ende Oktober 

Wanderung oft 400 – 1100 km in Südwest-Nordost-Richtung 
Info Männchen verbleiben teilweise in Durchzugs- und Wintergebieten 

4.2 Verbreitung und Zukunftsaussichten 

Europa: Weite Teile Mittel- und Südeuropas, England und Irland; vereinzelt in Skandinavien. Östlich bis nach Asien 
verbreitet. Für Deutschland aus den meisten Bundesländern Wochenstuben-Nachweise. IUCN: Least Concern 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Zukunftsaussichten ungünstig - schlecht (Eionet 2013-2018) 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (FFH-Be-
richt 2019) 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (FFH-Bericht 2019). Aktuell er-
stellte Verbreitungskarte umfasst 22 Wochenstuben- und acht Reproduktionsorte für Hessen mit deutlichem Schwer-
punkt in Mittel- und Südhessen (Taunus, Rhein-Main-Tiefland, Lahntal). Winterquartiere bisher in Hessen nicht nach-
gewiesen (Hessen Forst, DIETZ & SIMON 2006) 
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Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

Im Geltungsbereich konnte das Vorkommen des Kleinen Abendseglers festgestellt werden. Die Art wurde im Plange-
biet nur selten nachgewiesen. Quartiere wurden nicht festgestellt, sind jedoch aufgrund der Habitatansprüche nicht 
auszuschließen (vgl. Kap. 2.1.4.2 Ergebnis).  

Hinweis: Im Gebäude- und Baumbestand sind Quartiere möglich. Selbst bei einer gezielten Suche werden die oft sehr 
unauffälligen Sommerquartiere oft nicht gefunden. Generell könnten die Gebäude und Bäume ein ausreichendes 
Potential von geeigneten Hohlräumen, Spalten und Ritzen aufweisen. Infolgedessen können Quartiere der Art nie 
völlig ausgeschlossen werden.  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung erforderlich. 

 Gebäude sind unmittelbar vor Durchführung der Abbrucharbeiten auf Quartiere von Fledermäusen durch einen 
Fachgutachter zu untersuchen. Bei Besatz sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Maßnah-
men zu ergreifen, um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG aus-
zuschließen. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Durch zukünftige Eingriffe besteht ein erhöhtes Risiko von Eingriffen in Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und der 
damit verbundenen Tötung oder Verletzung von Individuen. Eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Be-
schädigung von Quartieren) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung erforderlich. 
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 Gebäude sind unmittelbar vor Durchführung der Abbrucharbeiten auf Quartiere von Fledermäusen durch einen 
Fachgutachter zu untersuchen. Bei Besatz sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Maßnah-
men zu ergreifen, um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG aus-
zuschließen. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 

Die für die Planung beanspruchten Bereiche werden nur sporadisch genutzt. Es werden nur unerhebliche und vorüber-
gehende Störungen der Tiere im Jagdverhalten erwartet. Diese werden vernachlässigbare Wirkungen haben.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

„Langohr“: der Artenkomplex der Schwesterarten Braunes Langohr (Plecotus auritus) und Graues Langohr 
(Plecotus austriacus) ist akustisch schwer zu trennen. Daher werden hier beide Arten beschrieben. 

Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

2. Schutzstatus, Gefährdung (RL) 3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..V..          RL Deutschland EU:      

..2..          RL Hessen Deutschland:      

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

Graues Langohr (Plecotus austriacus) 

2. Schutzstatus, Gefährdung (RL) 3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..2..          RL Deutschland EU:      

..2..          RL Hessen Deutschland:      

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Braunes Langohr (Plecotus auritus) 
Mittelgroße Fledermausart. Durch seine großen Ohren, die sich an der Basis berühren ist es nur mit dem Grauen 
Langohr (Plecotus austriacus) zu verwechseln, jedoch gilt das Braune Langohr im Gegensatz dazu als Waldfledermaus. 
Graues Langohr (Plecotus austriacus) 
Mittelgroße Fledermausart. Sehr große Ohren wie Braunes Langohr (Plecotus auritus); davon Unterscheidung durch 
die dunklere, grauere Fellfärbung, den kleineren Daumen und die kürzere Daumenkralle. 

Nahrung 
Braunes Langohr (Plecotus auritus) 
Vorwiegend Schmetterlinge, Zweiflügler und Ohrwürmer, die im Flug gefangen oder von Oberflächen abgelesen wer-
den. Geschickter Flug mit Manövern auf engem Raum, nah an der Vegetation. 
Graues Langohr (Plecotus austriacus) 
Vor allem Schmetterlinge, aber auch Zweiflügler und Käfer. Nahrung wird im langsamen Flug dicht an der Vegetation 
meist in 2-5 m Höhe erbeutet oder von Oberflächen abgesammelt. 

Lebensraum und Quartiere 
Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

Jagdhabitat Hauptsächlich in verschiedenen Waldtypen, aber auch an isolierten Bäumen in Parks und 
Gärten. Meist im Umkreis von 500 m bis maximal 2 km um Quartiere 

Sommerquartier In Baumhöhlen, vor allem -spalten und Spechthöhlen oder in Dachräumen von Gebäuden 
Wochenstube In Baumhöhlen, vor allem -spalten und Spechthöhlen oder in Dachräumen von Gebäuden 

I.d.R. 5-50 Tiere 
Winterquartier Kellern, Stollen, Höhlen, Felsspalten, aber auch Baumhöhlen 
Info Wechsel der Baumquartiere alle 1-5 Tage in Umkreis von wenigen hundert Metern; in Ge-

bäuden meist kein Wechsel. Schwärmen vor morgendlichem Quartiereinflug 
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Graues Langohr (Plecotus austriacus) 
Jagdhabitat Offene Kulturlandschaft auf Obst- oder Mähwiesen, an Hecken und Feldgehölzen oder an 

Waldrändern; seltener im Wald. Auch an Laternen. In 1-5 km Entfernung zum Quartier 
Sommerquartier Gebäude; oft in Dachstühlen, auch hinter Außenverkleidungen von Fenstern o.ä. 
Wochenstube Gebäude, meist Dachstühle 

Winterquartier Höhlen, Keller, Stollen oder Felsspalten oft nahe Eingang. Auch Dachräume der SQ 
Info Regelmäßig Wechsel der Sommerquartiere und Teiljagdgebiete. Bei hohen Temperaturen 

Aufteilung der Kolonien innerhalb des Quartiers in Kleingruppen, die weit verstreut hän-
gen 

Jahresrhythmus 
Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

Wochenstubenzeit Anfang Juni bis Ende August 
Ankunft Sommerquartiere Ab Mitte März 
Abzug Sommerquartiere Ende August bis Ende Oktober 

Wanderung Winterquartiere in naher Umgebung des Sommerlebensraums 
Info In Übergangszeit in Vielzahl teils undenkbarer Quartiere anzutreffen 

Graues Langohr (Plecotus austriacus) 
Wochenstubenzeit Anfang Juni bis Ende August 
Ankunft Sommerquartiere Ab Mitte März 
Abzug Sommerquartiere Mitte August bis Ende Oktober 

Wanderung Meist weniger als 20 km, vereinzelt bis 62 km 
Info Sehr standorttreu 

4.2 Verbreitung und Zukunftsaussichten 

Braunes Langohr (Plecotus auritus) 
Europa: Von Nordspanien, -italien und dem Festland Griechenlands über ganz Mitteleuropa bis nach Skandinavien 
verbreitet. In Deutschland flächendeckend, im waldarmen Tiefland jedoch seltener. IUCN: Least Concern 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Zukunftsaussichten ungünstig – unzureichend (Eionet 2013-
2018)  
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Zukunftsaussichten günstig (FFH-Bericht 2019) 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Zukunftsaussichten günstig (FFH-Bericht 2019). Weitgehend in jedem Natur-
raum anzutreffen. 1994 wurde das Braune Langohr als „vergleichsweise häufig“ in Hessen eingestuft. Bislang 35 Wo-
chenstubenkolonien, 36 Reproduktionsfundpunkte und 33 Winterquartiere bekannt (Hessen Forst, DIETZ & SIMON 

2006) 
Graues Langohr (Plecotus austriacus) 
Europa: Über weite Teil Mittel- und Südeuropas, vom Mittelmeer bis nach Norddeutschland, wo es die Nordsee nicht 
erreicht. Im Osten über weite Teile Russlands bis nach Asien. Insgesamt etwas südlicher verbreitet als das Braune 
Langohr. Kulturlandschaften in Mittelgebirgslagen werden bevorzugt. IUCN: Least Concern 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Zukunftsaussichten unbekannt (Eionet 2013-2018) 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Zukunftsaussichten unbekannt (FFH-Bericht 2019) 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (FFH-Bericht 2019). Nur relativ 
wenige Funde bekannt, darunter 14 Wochenstubenkolonien und Reproduktionsfundpunkte, überwiegend in West-
hessen (Hessen Forst, DIETZ & SIMON 2006) 
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Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

Im Geltungsbereich konnte das Vorkommen eines „Langohrs“ festgestellt werden, das durch die akustische Erfassung 
nicht genauer differenziert werden konnte. Hierbei handelt es sich um die Schwesterarten Braunes und Graues Lang-
ohr. Die Art wurde im Plangebiet nur selten nachgewiesen. Quartiere wurden nicht festgestellt, sind jedoch aufgrund 
der Habitatansprüche nicht auszuschließen (vgl. Kap. 2.1.4.2 Ergebnis).  

Hinweis: Im Gebäude- und Baumbestand sind Quartiere möglich. Selbst bei einer gezielten Suche werden die oft sehr 
unauffälligen Sommerquartiere oft nicht gefunden. Generell könnten die Gebäude und Bäume ein ausreichendes 
Potential von geeigneten Hohlräumen, Spalten und Ritzen aufweisen. Infolgedessen können Quartiere der Art nie 
völlig ausgeschlossen werden.  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung erforderlich. 

 Gebäude sind unmittelbar vor Durchführung der Abbrucharbeiten auf Quartiere von Fledermäusen durch einen 
Fachgutachter zu untersuchen. Bei Besatz sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Maßnah-
men zu ergreifen, um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG aus-
zuschließen. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Durch zukünftige Eingriffe besteht ein erhöhtes Risiko von Eingriffen in Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und der 
damit verbundenen Tötung oder Verletzung von Individuen. Eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Be-
schädigung von Quartieren) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung erforderlich. 
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 Gebäude sind unmittelbar vor Durchführung der Abbrucharbeiten auf Quartiere von Fledermäusen durch einen 
Fachgutachter zu untersuchen. Bei Besatz sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Maßnah-
men zu ergreifen, um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG aus-
zuschließen. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 

Die für die Planung beanspruchten Bereiche werden nur sporadisch genutzt. Es werden nur unerhebliche und vorüber-
gehende Störungen der Tiere im Jagdverhalten erwartet. Diese werden vernachlässigbare Wirkungen haben.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 



4 Anhang (Prüfbögen) AF – BP „Am Silberbach“ 1. BA; Gemeinde Glashütten, Ortsteil Schloßborn 

114 

Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..D..          RL Deutschland EU:      

..-..           RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Eine der kleinsten einheimischen Fledermäuse. Von der weit verbreiteten Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
unterscheidet sie sich neben kleinen morphologischen Unterschieden (z.B. Penisfarbe), vor allem durch die mittlere 
Ruffrequenz von 55 kHz (Zwergfledermaus: 45 kHz). 
Nahrung und Beuteerwerb 
Hauptsächlich Zweiflügler, Hautflügler und Netzflügler. Flug ähnlich der Zwergfledermaus, aber kleinräumiger und 
näher an der Vegetation und eher an einzelnen Büschen oder Bäumen; zudem besonders während der Jungenauf-
zucht Jagd über Gewässern. 
Lebensraum und Quartiere 

Jagdhabitat Auwälder, Niederungen und Gewässer jeder Größenordnung in im Schnitt 1,7 km Entfer-
nung zum Quartier. Meidet landwirtschaftliche Nutzflächen und Grünland 

Sommerquartier Verschiedene Spaltenräume in Gebäuden oder Baumhöhlen 
Wochenstube Verschiedene Spaltenräume in Gebäuden sowie Jagdkanzeln oder Baumhöhlen. Teils nur 

15-20, oft mehr - bis zu 300 Tiere 
Winterquartier Baum- und Gebäudequartiere 
Info Gebäudequartiere meist in Ortsrandlage oder außerhalb von Siedlungsbereichen. In Fle-

dermauskästen in Gesellschaft mit Großer Bartfledermaus gefunden 

Jahresrhythmus 
Wochenstubenzeit Ab Mai bis Ende Juli 
Ankunft Sommerquartiere Ab Ende März 
Abzug Sommerquartiere Herbst 

Wanderung Meist kleinräumige Wanderungen, vereinzelt über 100 km 
Info Teil der Tiere verbleibt über Winter in Wochenstuben- und Paarungsgebieten, 

manchmal sogar in den Quartieren des Sommers 

4.2 Verbreitung und Zukunftsaussichten 

Europa: Vom Mittelmeerraum bis Norwegen, von der Iberischen Halbinsel bis Irland und nach Osten bis zum Kauka-
sus. IUCN: Least Concern 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (Eionet 2013-
2018) 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Zukunftsaussichten günstig (FFH-Bericht 2019) 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (FFH-Bericht 2019) 
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Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

Im Geltungsbereich konnte das Vorkommen der Mückenfledermaus festgestellt werden. Die Art wurde im Plangebiet 
nur selten nachgewiesen. Quartiere wurden nicht festgestellt, sind jedoch aufgrund der Habitatansprüche nicht aus-
zuschließen (vgl. Kap. 2.1.4.2 Ergebnis).  

Hinweis: Im Gebäude- und Baumbestand sind Quartiere möglich. Selbst bei einer gezielten Suche werden die oft sehr 
unauffälligen Sommerquartiere oft nicht gefunden. Generell könnten die Gebäude und Bäume ein ausreichendes 
Potential von geeigneten Hohlräumen, Spalten und Ritzen aufweisen. Infolgedessen können Quartiere der Art nie 
völlig ausgeschlossen werden.  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung erforderlich. 

 Gebäude sind unmittelbar vor Durchführung der Abbrucharbeiten auf Quartiere von Fledermäusen durch einen 
Fachgutachter zu untersuchen. Bei Besatz sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Maßnah-
men zu ergreifen, um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG aus-
zuschließen. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Durch zukünftige Eingriffe besteht ein erhöhtes Risiko von Eingriffen in Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und der 
damit verbundenen Tötung oder Verletzung von Individuen. Eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Be-
schädigung von Quartieren) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung erforderlich. 
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 Gebäude sind unmittelbar vor Durchführung der Abbrucharbeiten auf Quartiere von Fledermäusen durch einen 
Fachgutachter zu untersuchen. Bei Besatz sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Maßnah-
men zu ergreifen, um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG aus-
zuschließen. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 

Die für die Planung beanspruchten Bereiche werden nur sporadisch genutzt. Es werden nur unerhebliche und vorüber-
gehende Störungen der Tiere im Jagdverhalten erwartet. Diese werden vernachlässigbare Wirkungen haben.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..*..           RL Deutschland EU:      

..3..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Eine der kleinsten einheimischen Fledermäuse. Von der neu entdeckten Schwesterart, der Mückenfledermaus (Pi-
pistrellus pygmaeus), unterscheidet sie sich neben kleinen morphologischen Unterschieden (z.B. Penisfarbe), vor al-
lem durch die mittlere Ruffrequenz von 45 kHz (Mückenfledermaus: 55 kHz). 
Nahrung 
Generalist; vorwiegend kleine Insekten wie Mücken oder Kleinschmetterlinge. Beutefang im wendigen, kurvenrei-
chen Flug. Oft Patrouille linearer Strukturen. Häufig an Straßenlaternen zu finden. 
Lebensraum und Quartiere 

Jagdhabitat Siedlungsbereich, Waldränder, Hecken und andere Grenzstrukturen. Jagd auch über Ge-
wässern  

Sommerquartier Verschiedene Spaltenräume in Gebäuden; auch Felsspalten und hinter Baumrinde 
Wochenstube Verschiedene Spaltenräume in Gebäuden. Meist 50-100, selten 250 Tiere 

Winterquartier Mehrere hundert in Felsspalten, unterirdischen Höhlen und (auch vereinzelt) in Gebäuden; 
bis zu 50000 in Schloss- und Burgkellern in Massenquartieren möglich 

Info Wochenstubenkolonien wechseln durchschnittlich alle 12 Tage ihr Quartier 

Jahresrhythmus 
Wochenstubenzeit Anfang Juni bis Ende August 
Ankunft Sommerquartiere Ab Anfang März 
Abzug Sommerquartiere Oktober bis November 

Wanderung SQ liegen im Radius von bis zu 40 km um das Winterquartier 
Info Schwärmen an großen Winterquartieren von Mai bis September, v.a. August. 

Regelmäßig Invasion in leerstehende Gebäude oder Wohnungen hauptsächlich 
durch Jungtiere auf dem Weg zum Winterquartier 

4.2 Verbreitung und Zukunftsaussichten 

Europa: Ganz Europa mit Ausnahme weiter Teile Skandinaviens. IUCN: Least Concern 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Zukunftsaussichten ungünstig - unzureichend (Eionet 2013-
2018) 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Zukunftsaussichten günstig (FFH-Bericht 2019) 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Zukunftsaussichten günstig (FFH-Bericht 2019). Häufigste Fledermausart Hes-
sens. Bestand Landkreis Marburg-Biedenkopf knapp 120.000 adulte Tiere. Einzige Fledermausart, bei der momentan 
keine flächige Gefährdung anzunehmen ist (Hessen Forst, DIETZ & SIMON 2006) 
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Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

Im Geltungsbereich konnte das Vorkommen der Zwergfledermaus festgestellt werden. Die Art wurde im Plangebiet 
häufig und das über einen längeren Zeitraum nachgewiesen. Quartiere wurden nicht festgestellt, sind jedoch auf-
grund der Habitatansprüche nicht auszuschließen (vgl. Kap. 2.1.4.2 Ergebnis).  

Hinweis: Im Gebäude- und Baumbestand sind Quartiere möglich. Selbst bei einer gezielten Suche werden die oft sehr 
unauffälligen Sommerquartiere oft nicht gefunden. Generell könnten die Gebäude und Bäume ein ausreichendes 
Potential von geeigneten Hohlräumen, Spalten und Ritzen aufweisen. Infolgedessen können Quartiere der Art nie 
völlig ausgeschlossen werden.  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung erforderlich. 

 Gebäude sind unmittelbar vor Durchführung der Abbrucharbeiten auf Quartiere von Fledermäusen durch einen 
Fachgutachter zu untersuchen. Bei Besatz sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Maßnah-
men zu ergreifen, um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG aus-
zuschließen. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Durch zukünftige Eingriffe besteht ein erhöhtes Risiko von Eingriffen in Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und der 
damit verbundenen Tötung oder Verletzung von Individuen. Eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Be-
schädigung von Quartieren) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde und die Freigabe durch eine Umweltbaubegleitung erforderlich. 
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 Gebäude sind unmittelbar vor Durchführung der Abbrucharbeiten auf Quartiere von Fledermäusen durch einen 
Fachgutachter zu untersuchen. Bei Besatz sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Maßnah-
men zu ergreifen, um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG aus-
zuschließen. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 

Die für die Planung beanspruchten Bereiche werden nur sporadisch genutzt. Es werden nur unerhebliche und vorüber-
gehende Störungen der Tiere im Jagdverhalten erwartet. Diese werden vernachlässigbare Wirkungen haben.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..G..          RL Deutschland EU:      

..D..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Kleinste in Deutschland vorkommende Art aus Familie der Bilche (Gliridae). Sehr guter Kletterer; vermeidet Boden-
kontakt und benötigt Baum- und Strauchschicht zum Erschließen neuer Reviere. Durch Fragmentierung und Zerstö-
rung der Lebensräume ist der Bestand der Haselmaus in Deutschland zurückgegangen. 
Lebensraum 
Laub- und Mischwälder mit reichem Unterwuchs, strukturreichen Waldsäumen und breiten Hecken. Besonders 
beliebt sind Haselsträucher (Corylus avellana). Vielseitiger Nahrungsbedarf muss gedeckt sein. 
Jahresrhythmus 

Nest Faustgroßes Kugelnest aus Zweigen, Gras und Blättern in Baumhöhlen, Nistkästen, 
Astgabeln von Bäumen und Sträuchern oder im Blattwerk von (Brombeer-)Sträuchern 

Paarungszeit ab März/April 
Winterschlaf Oktober/November bis März/April 
Winterhabitate Frostsicher in Erdhöhlen, Baumstümpfen, Laubstreu oder Reisighaufen; auch Baum-

höhlen oder Nistkästen 
Aktivität Sehr scheu, dämmerungs- und nachtaktiv. Meist nur bis 70 m vom Nest entfernt 
Info Im Winterschlaf oft zu mehreren vergesellschaftet. Sehr ortstreu mit festen Streifge-

bieten 

Nahrung 
Im Frühjahr vor allem Knospen, Blüten und Pollen. Im Sommer Früchte und Beeren, aber auch Insekten, Schnecken, 
Würmer oder Vogeleier. Im Herbst fettreiche Nahrung wie Haselnüsse, Eicheln, Bucheckern und Kastanien. 
Fortpflanzung 
Von Mai bis August werden 2-5 Junge geboren; ggf. zweiter Wurf bis in den September. Die Aufzucht der Jungtiere 
dauert 6-8 Wochen, wofür ein etwas größeres Nest angelegt wird. 

4.2 Verbreitung 

Europa: Von Südschweden bis zum Mittelmeer und Vorderasien. Fehlt in Teilen Großbritanniens und Skandinaviens, 
in Irland und auf der Iberischen Halbinsel. In Deutschland vor allem in Mittelgebirgen; lückenhaft in Norddeutschland. 
IUCN: Least Concern. 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Zukunftsaussichten unbekannt (Eionet 2013 – 2018) 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Zukunftsaussichten unbekannt (FFH-Bericht 2019) 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Verbreitung lückenhaft und oft regional begrenzt (FFH-Bericht 2019) 
Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

Die Haselmaus wurde 2016 und 2018 nicht angetroffen. Im Planungsraum gibt es allerdings gesicherte Hinweise von 
Anwohnern auf das Vorkommen der Haselmaus. Durch die sehr versteckte Lebensweise und die günstigen Habitat-
bedingungen ist ein aktuelles Vorkommen sehr wahrscheinlich (vgl. Kap. 2.1.5.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Bäume und Gehölze im Zeitraum von 01. Dezember bis 28. Februar sind bodenschonend zu roden. Sofern Baum-
fällungen und eine Rodung von Gehölzen im Zeitraum von 01. März bis 30. November notwendig werden, sind 
die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Vorkommen 
von Haselmäusen zu kontrollieren. Hierbei festgestellte Quartiere im Sinne des § 44 Abs. 3 BNatSchG so lange zu 
erhalten, bis von der zuständigen Naturschutzbehörde anderweitigen Maßnahmen zugestimmt wurden. 

 Vergrämung der Haselmaus in angrenzende Gehölzbereiche. Hierzu sind die Flächen ab dem Baujahr bis zur Be-
endigung der Bauarbeiten frei von Vegetation zu halten, um eine Ansiedelung der Haselmaus zu vermeiden und 
die aus dem Winterschlaf erwachende Tiere zur Abwanderung zu bewegen. 

 Oberbodenabtrag und Stubbenentfernung auf den Vergrämungsflächen nach dem Winterschlaf der Tiere (ab 
Anfang Mai), wenn die Haselmäuse die gerodeten Flächen verlassen haben. 

 Beginn der Bauarbeiten nach erfolgreicher Vergrämung, der im Baufeld vorhandenen Haselmäuse. Dies ist durch 
eine Kontrollbegehung zu belegen. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

Die ökologische Funktion kann gestört werden. Nistmöglichkeiten müssen geschaffen werden 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

 Anbringen von 20 Haselmausnistkästen (z.B. Schwegler 2KS Spezieller Haselmauskobel (Einschlupf-Ø26mm) oder 
ähnliche), vor Beginn der Rodungsarbeiten in angrenzenden und geeigneten Gehölzbereichen, um verbesserte 
Habitatbedingungen für die vergrämten Haselmäuse in der Umgebung zu schaffen. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Im Plangebiet könnten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art auftreten. Somit können die geplanten Baumaßnah-
men Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art betreffen. Eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Beschä-
digung von Gelegen) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

 Bäume und Gehölze im Zeitraum von 01. Dezember bis 28. Februar sind bodenschonend zu roden. Sofern Baum-
fällungen und eine Rodung von Gehölzen im Zeitraum von 01. März bis 30. November notwendig werden, sind 
die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Vorkommen 
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von Haselmäusen zu kontrollieren. Hierbei festgestellte Quartiere im Sinne des § 44 Abs. 3 BNatSchG so lange zu 
erhalten, bis von der zuständigen Naturschutzbehörde anderweitigen Maßnahmen zugestimmt wurden. 

 Vergrämung der Haselmaus in angrenzende Gehölzbereiche. Hierzu sind die Flächen ab dem Baujahr bis zur Be-
endigung der Bauarbeiten frei von Vegetation zu halten, um eine Ansiedelung der Haselmaus zu vermeiden und 
die aus dem Winterschlaf erwachende Tiere zur Abwanderung zu bewegen. 

 Oberbodenabtrag und Stubbenentfernung auf den Vergrämungsflächen nach dem Winterschlaf der Tiere (ab 
Anfang Mai), wenn die Haselmäuse die gerodeten Flächen verlassen haben. 

 Beginn der Bauarbeiten nach erfolgreicher Vergrämung, der im Baufeld vorhandenen Haselmäuse. Dies ist durch 
eine Kontrollbegehung zu belegen. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 

Die Haselmaus wird trotz ihrer scheuen Lebensweise häufig auch in besiedelten Bereichen oder neueren Studien zufolge 
auch im Mittelstreifen von Autobahnen angetroffen. Erhebliche Störungen sind nicht zu erwarten.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 
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 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Schlingnatter (Coronella austriaca) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 
          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..3..          RL Deutschland EU:      

..3..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 
Die Schling-, Glatt- oder Haselnatter ist die zierlichste Schlangenart unserer Region. Sie wird vielfach mit der Kreuz-
otter verwechselt. Ökologie und Biologie sind gut untersucht; lückenhaft bleiben die Kenntnisse ihrer genauen Ver-
breitung und Abundanz. 
Lebensraum 
Bevorzugt steinige bis felsige, schnell abtrocknende, sonnenexponierte Standorte wie extensiv bewirtschaftetet 
Weinberge und Dauerkulturen, Steinbrüche, Ruderalflächen, Industriebrachen, Dämme, Böschungen sowie Trocken- 
und Halbtrockenrasen. 
Nahrung 
Überwiegend Echsen, vereinzelt auch Nager. Beute wird vor dem Verschlingen durch Umschlingen getötet. 
Jahresrhythmik 

Aufenthalt im Winterquartier 
Ort Trockene, frostfreie Erdlöcher, Fels-

spalten oder Trocken- und Lese-
steinmauern 

Beginn Ab Anfang Oktober 
Ende Ab Ende März 

Info Aktionsraum im Sommer unter 480 m. Winterquartier i.d.R weniger als 2 km entfernt. Winter-
quartiere, Sonnplätze und Tagesverstecke oftmals über viele Jahre genutzt 

Fortpflanzungsbiologie 
Eiablage - Brutdauer - 

Info Ovovivipar; 8-15 Junge werden Ende Juli bis Ende September geboren 

4.2 Verbreitung 

Europa: Ganz Mittel- und Teile von Nord- und Südeuropa; von der nördlichen Hälfte der Iberischen Halbinsel über 
Südengland bis Südskandinavien und setzt sich in östliche Richtung bis Kleinasien und den Kaukasus fort. Die Art fehlt 
in Irland und auf den meisten Mittelmeerinseln außer Sizilien. IUCN: Least Concern 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Zukunftsaussichten unbekannt (Eionet 2013 - 2018) 
Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Zukunftsaussichten ungünstig – unzureichend (FFH-
Bericht 2019) 
Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Aufgrund ihrer verborgenen Lebensweise lässt sich die Bestandentwicklung der 
Schlingnatter nur vermuten. Verfügbare Daten und Anhaltspunkte deuten geringere Bestandseinbrüche in den ver-
gangenen Jahrzehnten an als bei den anderen hessischen Schlangenarten 
Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

Die Art wurde 2016 und 2018 nicht angetroffen. Im Planungsraum gibt es gesicherte Hinweise von Anwohnern auf 
das Vorkommen der Schlingnatter. Durch die sehr versteckte Lebensweise und die günstigen Habitatbedingungen ist 
ein aktuelles Vorkommen sehr wahrscheinlich (vgl. Kap. 2.1.6.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 
 Umsiedlung der Schlingnattern in das zuvor vorbereitete Reptilienhabitat.  
 Achtung: Eine Umsiedlung ist günstiger Weise im Zeitraum von April bis Mai durchzuführen.  
 Tiefbauarbeiten im jeweiligen Eingriffsbereich sind zu Beginn durch eine qualifizierte Person zu begleiten (ökolo-

gische Baubegleitung), ggf. Sicherung des Baufensters zur Verhinderung einer Einwanderung von Tieren durch eine 
temporäre und überkletterungssichere Einwanderungsbarriere (Reptilienzaun). 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

Die ohnehin angespannte Situation der Art wird durch den Verlust von günstigem Lebensraum zusätzlich verschärft 
werden. Die Auswirkungen auf die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang sind nur schwer abzuschät-
zen. Es ist jedoch mit einer weiteren Verkleinerung der regionalen Population zu rechnen. Die ökologische Funktion 
wird gefährdet. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden?   ja    nein 

 Schaffung, Optimierung oder Sicherung eines geeigneten Ausgleichshabitats. Hierbei sind folgende Strukturen zu 
schaffen:  

• Auf einer Länge von ca. 60 m ist ein Steinriegelkomplex mit 10 m Breite anzulegen. 

• Zusätzlicher Einbau von 5 Steinschüttungen mit einer Höhe von ca. 1 m auf einer Fläche von jeweils mind. 16 
m² (ca. 2m x 8m) unter Verwendung von Bruchsteinen 0/300.  

• Schaf- oder Ziegenbeweidung oder zweimalige Mahd mit Abfahren des Mahdguts. 

• Zeitplan: Die Anlage des Reptilienhabitats ist vorlaufend herzustellen. Es wird darauf hingewiesen, dass vor 
dem Abfangen und Einsetzen der Tiere das Reptilienhabitat (idealerweise April/Mai) vollständig (inkl. Pflan-
zungen) hergestellt sein muss. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.
  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Die geplanten Baumaßnahmen betreffen Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art. Baubedingte Auswirkungen kön-
nen daher Individuen betreffen. Hierdurch können Tiere getötet oder verletzt werden. Aufgrund des Verhaltens der 
Schlingnatter sind Vermeidungsmaßnahmen unbedingt nötig. Die Schlingnatter zieht sich wie viele Reptilien bei Ge-
fahr in Erdhöhlen und Lücken im Bodensystem zurück. Baumaßnahmen mit schwerem Gerät (Bagger, usw.) bergen 
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daher ein großes Risiko der Verletzung und Tötung. Eine Verlagerung in die Wintermonate ist nicht möglich, da die 
Schlingnatter zu dieser Zeit bewegungsunfähig im Überwinterungshabitat verharrt. Baumaßnahmen führen zu dieser 
Zeit zur Verletzung und Tötung von Individuen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 
 Umsiedlung der Schlingnattern in das zuvor vorbereitete Reptilienhabitat.  
 Achtung: Eine Umsiedlung ist günstiger Weise im Zeitraum von April bis Mai durchzuführen.  
 Tiefbauarbeiten im jeweiligen Eingriffsbereich sind zu Beginn durch eine qualifizierte Person zu begleiten (ökolo-

gische Baubegleitung), ggf. Sicherung des Baufensters zur Verhinderung einer Einwanderung von Tieren durch eine 
temporäre und überkletterungssichere Einwanderungsbarriere (Reptilienzaun). 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 

Es ist anzunehmen, dass die vorkommenden Tiere bereits an ein gewisses Störungsniveau angepasst sind und nachhal-
tige Störungen bei gleichbleibendem Störungsniveau ausgeschlossen werden können. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-
tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 
dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL 
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 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
nicht erfüllt! 
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